
Nr. 1 I. Quartal 1997 Z 6193 

• Sicherheit im Eisenbahntunnel 

• Bundeswehr und Katastrophenhilfe 

• Psychologische Belastungen im Rettungsdienst 

• Europäische Union und Minenräumen 

• Peace-Keeping aus einem Guß 

• Aufbaustudiengang Humanitäre Hilfe 

• Wem gehört die Feuerwehr? 



Sicherheit geht vorl 
•••• I • t • • 11 ~ , • D , "r t I' 

NOTFALL NOTFALL NOTFALL NOTFALL 
VORSORGE VORSORGE VORSORGE VORSORGE 

Zivilschutz I Zivilschutz 2 KOloslrophenschutz ReHungs· und 

r!t:":nd 
w.. ...... ~,nd Gesundheilswesen 

SthullfOUmbcw Maßnahmen des BundM 
Selr!.IS<hUfl llitungs.-lInd velbandeund 

Kllhurgnhull Krl!.ensliibe Organisationen 

w. I • " I I .. .. 0\ lilA L I' ... l ... , l " • " t ... l L " 

Notfallvorsorge 
begründet von Dr. Paul·Wilhelm Kolb, 
ehern. Präsident des Bundesamtes für Zivilschutz, 
fortgeführt von Dr. RudolfWandel 

• I" J 

NOTFALL 
VORSORGE 

Öffenlliche 
Sicherheil und 

Ordnung 

W .. l • " l l .. 

Loseblattwerk, 10 Bände, über 9000 Seiten, mit Ringordnern 
ISBN 3·8029·6700·3 DM 798,-
Aktualisierungen für die einzelnen Bände erhalten Sie 1·2maljährlich. 

• Umfassende Informationen auf aktuellem Stand 

• Praktische Arbeitsgrundlage für jeden Mitarbeiter 

• "Notfallvorsorge" - die Basis für mehr Fach
kompetenz 

• I ', , 1'" "I , ••• VII I'. D I) . ~ . . ( 
NOTFALL NOTFALL NOTFALL NOTFALL NOTFALL 
VORSORGE VORSORGE VORSORGE VORSORGE VORSORGE 

Alomrechl Gelohrenobwehr Äußere Sicherheil Vorsorgehondbuch I Vorso,gehondbuch 2 5,,,,.1,,,,,.,,, U .... M'" WiIt5thGf~·. V.klflfs- &""""",· ,nd 
IlGktonklltthtii lfCmpor1e .. dAlb.ftn"""""''''ll WOßfII1khenleilung 

Immissionen 
Eminionen 

.. " L ... L l " .... l • , , I • .. , t 11 , LI" ... L 11 • l L • .. • t 11 • l t , 

"Notfallvorsorge" - das bewährte Nachschlagewerk für erfolg·reiche 
Katastrophenschutzpraxis! Ebenso hilfreich für Ausbildung und 
Einweisung der Mitarbeiterinnen. 
Zusammengestellt aus allen Gesetz· und Verordnungsblättern des 
Bundes und der Länder sowie weiteren wichtigen Veröffentlichungen. 

Auch einzeln erhältlich: 
Zivilschutz 1 
Band I, ca. 740 Seiten 
ISBN 3·8029·6710·0 DM 98,-

Zivilschutz 2 
Band II, ca. 800 Seiten 
ISBN 3·8029·6720·8 DM 98,-

Katastrophenschutz 
Band III, ca. 1000 Seiten 
ISBN 3·8029·6730·5 DM 98,-

Rettungs- und Gesundheitswesen 
Band IV, ca. 720 Seiten 
ISBN 3·8029·6740·2 DM 98,-

Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung 
Band V, ca. 800 Seiten 
ISBN 3·8029·6750·X DM 98,-

Atomrecht 
Band VI, ca. 1450 Seiten 
ISBN 3·8029·6760·7 DM 98,-
Gefahrenabwehr 
Band VII, ca. 950 Seiten 
ISBN 3·8029·6770·4 DM 98,-
Äußere Sicherheit 
(einseh\. Länderrecht) 
Band VIII, ca. 1040 Seiten 
ISBN 3·8029·6780· 1 DM 98,-
Vorsorgehandbuch 1 
(einschl. Länderrecht) 
Band IX, ca. 1180 Seiten 
ISBN 3·8029·6790·9 DM 98,-
Vorsorgehandbuch 2 
(einschl. Länderrecht) 
Band X, ca. 760 Seiten 
ISBN 3·8029·6800·X DM 98,-

BESTEllCOUPON . (Bitte abtrennen und an Ihre Buchhandlung bzw. an untenstehende Adresse einsenden) 

JA, ich bestelle Notfallvorsorge 
........... ExpL Gesamtwerk in 10 Bänden .......................................... ISBN 3·8029·6700·3 DM 798,-

........... ExpL Zivilschutz 1 .................... ...... ....................................... .. I BN 3·8029·6710·0 DM 98,-

........... ExpL Zivilschutz 2 ................................................... .............. ISBN 3·8029·6720·8 DM 98,-

.. .. ....... ExpL Katastrophenschutz ..................................................... ISBN 3·8029·6730·5 DM 98,-

........... ExpL Rettungs· und Gesundheitswesen ............................ ISBN 3-8029·6740·2 DM 98,-

........... ExpL Öffentliche Sicberbeit und Ordnung ....................... ISBN 3-8029·6750·X DM 98,-

........... ExpL Atomrecht ..................... ............................................... ... ISBN 3·8029·6760·7 DM 98,-

........... ExpL Gefahrenabwehr ................................ ................ .. ....... ISBN 3·8029·6770-4 DM 98,-

........... ExpL Äußere Sicherheit ........ ....................................... .......... ISBN 3·8029·6780·1 DM 98.-

........... ExpL Vorsorgebandbuch 1 .................. .. ................................ ISBN 3·8029·6790·9 DM 98,-

........... ExpL Vorsorgehandbucb 2 .................................................... ISBN 3·8029·6800·X DM 98,-

Die Preise verstehen sich zzgL Porto und Verpackung. 

D JA, bitte senden Sie mir Ihr Verlagsverzeichnis ,Moderne Verwaltung" 

WALHALLA FACHVERLAG, 
Postfach 10 1053 ·93010 Regensburg . Te\. : (09 41) 69 6710 

Absender: .~,,--__________ _ 
Name, Vorname 

Straße. PLZ. Ort 

Datum. Unterschri ft 

Hinweis: Die Aktualisierungen zu ergänzbaren Sammlungen erhelten Sie automatisch - ",fort nach En;cheinen
zugesendl. Abonnements können jederzeit schriftlich gekündigt werden. sofern die Mindest·Laufzeit von einem Jahr 
erfiillt wurde. Bei Bestellung ohne laufende Aktualisierungen gilt der erhöhte Einzelbezugspreis . 

Ihr Widerrufsrecht: (nur bei ergänzbaren Sammlungenl 
Ich habe davon Kenntnis genommen. daß ich die Bestellung innerhalb einer Woche schriftlich beim Walhalla 
Fechverlag widerrufen kenn. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung 
(Datum des Poststempeie). 

Datum. Unterschrift ________________ --.J 

WALHALLA 



Subsidiarität -
Anspruch und 
Wirklichkeit - gestern 
und heute 

Das Subsidiaritätsprinzip, das je
denfalls mittelbar aus dem Grund
gesetz entnehmbar dem Staatsauf
bau und der Staatsform der Bun
desrepublik Deutschland zugrunde 
liegt, ist eine Errungenschaft mo
derner Demokratien . Der einzelne 
Bürger soll danach nicht der völlig 
überlegenen Organisation Staat ge
genüberstehen. Eine stufenweise 
Entfaltung der Macht von unten 
nach oben soll über Zwischengebil
de dergestalt ermöglicht werden, 
daß der Beistand der höheren Ein
heit erst dann ei ngreift, wenn die 
Kräfte der unteren Einheit nicht aus
reichen. Diese Vorstellung geht ins
besondere auf die mittelalterliche 
und im 20. Jahrhundert neu durch
dachte christliche Sozialphilosophie 
zurück. 

Dieser Grundgedanke begründet 
den politischen Anspruch der Hilfs
organisationen auf Beteiligung an 
der Staatsaufgabe Notfallvorsorge, 
da diese den Einsatz vieler Bürger zu 
einer effizienten Selbsthilfe bündeln. 
Er bedeutet keinesfalls, daß sich der 
Staat von seiner Pflicht, den Schutz 
der Bürger sicherzustellen, absen
tieren kann . Dieser hat den not
wendigen Rahmen zu schaffen, in
nerha lb dessen Subsidiarität Wirk
lichkeit werden kann . 

NOTFALLVORSORGEITECHNIK 

4 Sicherheit im 
Eisenbahntunnel (Teil 2) 

... 
8 Die Bewältigung von 

Großschadensereignissen -
Unterstützungsmöglichkei
ten der Bundeswehr 

BRANDSCHUTZ/GEFAHRGUT 

14 Bericht der Brandschutz
und Katastrophenschutz
schule Heyrothsberge 

Bis vor wenigen Jahren kämpften 
die Hilfsorganisationen um eine ef
fiziente Beteiligung. Der Staat, hier 
insbesondere repräsentiert durch 
den Bundesminister des Innern, 
konnte es sich jedoch aufgrund ver
meintlicher (Finanz-)Stärke leisten, 
ihre Angebote zurückzuweisen und 
die Konditionen zu diktieren, ohne 
die innovative und motivierende 
Kraft, die aus diesen Organisationen 
hervorgeht, erkennen zu wollen. 

Heute ist es offensichtlich : Auf
grund der vom Bund und den Län
dern geschaffenen Situation kann 
die staatliche Pflichtaufgabe Not
fallvorsorge nur unter maßgeblicher 
Beteiligung der Hilfsorganisationen 
verantwortlich sichergestellt werden. 
Sie sind es, die eine Klammerfunkti
on länderübergreifend wahrneh
men, nur sie sind es, die ihre He lfer 
motivieren können . Bund und Län
der sollen bewußt registrieren, daß 
die Hilfsorganisationen deutlich ar
tikulieren, nur noch im Rahmen der 
noch zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten mitwirken zu können. 
Substantielle Beteiligung an der De
finition von Strategien und Struktu
ren führt dabei unmittelbar zur Er
weiterung und Ausschöpfung der 
Möglichkeiten. 

Die Hilfsorganisationen und -wer
ke, die ARKAT und der DFV nehmen 
ihre aus dem Subsidiaritätsprinzip je
denfalls politisch folgende Ver
pflichtung in dreifacher Weise wahr. 

1. Sie definieren unter dem stra
tegischen Handlungsziel "Integrier
tes Hilfeleistungssystem" neun Op-

16 Psychologische Belastun
gen im Rettungsdienst ... , 

20 Das Engagement der Eu
ropäischen Union bei der 
MInenräumung im 
Rahmen der humanitären 
Hilfe 

22 Aktions{lrogramm zu Per
sonenmlnen 

PEACE-KEEPING ~ 

24 Peace - Keeping 
aus einem Guß 

timierungsziele, die sich unmittelbar 
aus den Defiziten bei vergangenen 
Einsätzen und bei der Neustruktu
rierung des Zivil- und Katastrophen
schutzes ergeben. 

2. Sie erarbeiten in acht Projekten 
die sich aus den o. g. Zielen erge
benden wichtigsten Aufgaben. 

3. Sie initiieren auf Bundesebene 
eine "Ständige Konferenz für Kata
strophenvorsorge und Katastro
phenschutz", auf Länder- und kom
munaler Ebene Beiräte als wirksame 
Kooperationsinstrumente zwischen 
Staat und Hilfsorganisationen, in die 
die vorgenannten Projektergebnis
se eingehen. 

Fragen, ob nicht der Bundesmini
ster des Innern angesichts dieser 
Entwicklung zu Lasten der Hilfsor
ganisationen sein strategisches Ziel 
nun doch erreicht hat, ob und wei
che Alternativen bestanden hätten, 
was richtig oder falsch, vertretbar 
oder unvertretbar war, gehören rea
listisch betrachtet der Vergangenheit 
an und stehen auf einem anderen 
Blatt. Die in einem Arbeitskreis ver
bundenen Hilfsorganisationen, -wer
ke und Verbände haben sich selbst
erneut - zur Initiative verpflichtet: 
zur Ausfüllung des Subsidiariäts
prinzips, aus Verantwortung ge
seIlschaftspolitisch wirksamer Kräf
te und letztlich aufgrund der Tatsa
che, daß sie in Notsituationen vom 
Bürger in der Erwartung effizienter 
Hilfe angesprochen werden. 

Benedikt Liefländer 

26 STUDIENGANG 
HUMANITÄRE HILFE 

27 Wem gehört die 
Feuerwehr? - Zum Urteil 
des Verfassungsgerichtes 
des Landes Brandenburg 
vom 17.10.1996 

30 RECHT 

31 PERSONALlA 

32 TERMINE 

34 AKTUELL 
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NOTFALLVORSORCiEITECHNIK 

Sicherheit in1 Eisenbahntunnel 
Der Schierntunnel in Südtirol - eine neue Sicherheitsphilosophie 

(Teil 2 und Schluß) 

EINSATZPLÄNE, 
AKTIVE SICHERHEIT 

ALLGEMEINES 
Im Jahre 1994 beginnen die ersten 

Fahrübungen und kleineren Feuer
wehr- und Rettungsübungen noch 
während der Tunnelausbauphase. 
Am 20. Juni 1994 erhält die Oberlei 
tung Strom . Mehrere Begehungen 
und Inaugenscheinnahmen vor Ort 
werden im Laufe des Jahres 1994 
notwendig, um die angeordneten 
Auflagen zu überprüfen und um die 
Ausführungsqualität zu kontrollie
ren . 

Es wurde ein detaillierter Alarm
plan für die Einsatzmannschaften er
stellt, der über den zuständigen 
Funktionär der Eisenbahn AG akti 
viert wird . Dieser setzt den Alarm an 
die Alarmzentrale des Feuerwehrbe
zirkes Bozen, angesiedelt bei der Be
rufsfeuerwehr Bozen, ab, welche ih
rerseits nach einem bereits üblich ge
wordenen Ablaufschema die 
ortszuständigen Freiwilligen Feuer
wehren, die Sanitätsrettungsdienste 
u. a. Organisationen, je nach Bedarf, 
mittels Funk oder Telefon, verstän
digt. 

Diese Rettungsdienste werden 
nach Erhalt der Alarmierung nach ei
nem Einsatzplan tätig, der alle Or
ganisationen nach Mannschaftsstär
ke, Gerätschaften und Fahrzeugen 
berücksichtigt. Alle Mannschaften 
begeben sich zu den bereits festge
legten Orten, Fenstern und Portalen 
und gewährleisten dadurch einen 
schnellen und genauen Ersteinsatz. 

Des weiteren ist die Einsatzleit
steIle am Süd portal im Bahnhof Blu
mau definiert, an welcher sich alle 
Verantwortlichen der verschiedenen 
Organisationen einfinden und wo 
die Einsatzentscheidungen fallen . 

Die Aufgaben der Feuerwehr sind 
folgende: 
• Menschenrettung, 
• Brandbekämpfung, 
• Technische Hilfeleistung, 
• Sofortmaßnahmen bei Schadstoff-
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unfällen, 
• Alarmierung anderer erforderlicher 

Einsatzorganisationen, 
• Aufbau und Aufrechterhaltung der 

Einsatzleitung, 
• Verständigung der Behörden. 

Vorplatz beim Fenster Tisens 

von Dr.-Ing. Elmar KnolI, Bozen 

ALARMPLAN 
Der in Folge abgebildete und aus

gearbeitete Alarmplan legt klar fest, 
daß die Bezirksalarmzentrale bei der 
Berufsfeuerwehr Bozen der direkte 
Ansprechpartner der Bahn ist. Von 
dort aus gehen die verschiedenen 
Anweisungen an die Einsatzleitstel 
le, die bei jedem Einsatz am Südpor
tal im Bahnhof Blumau unterge
bracht ist. Die Alarmierung erfolgt 
nach dem in der Folge abgebildeten 
Schema. 

EINSATZPLÄNE 
In enger Zusammenarbeit haben die 

Berufsfeuerwehr Bozen und die Ver
tretung der Freiwilligen Feuerweh
ren im Landesverband der Freiwilli 
gen Feuerwehren Südtirols mit den 
betroffenen Feuerwehren ein Ein
satzkonzept festgeschrieben . Es gibt 
den verschiedenen Beteiligten für 

I Bahnhof Waidbruck I I Eisenbahnlunnel I I Bahnhof 81umau J 
I 

r Zentraldirektion der Eisenbahn I 

J EINSATZZENTRALE BERUFSFEUERWEHR BOZEN I 
FREIWILLIGE FEUERWEHR 

Kardaun Sirene/Personenrufgerät 
Steinegg Sirene/Personenrufgerät 
VOls Sirene/Personenrufgerät 
Atzwang Sirene 
Waidbruck Sirene/Personenrufgerät 
Barbian Sirene/Personenrufgerät 
Klausen Personenrufgerät Ü. Z5 
SI. Oswald Sirene/Personenrufgeräl 
Kastelruth Sirene/Personenrufgerät 
Seis Sirene/Personenrufgerät 

Y Bahnpolizei 118 112 113 A 22 Finanzwache - /' "-
WEISSES KREUZ FUNKSTREIFE 

ROTES KREUZ FUNKSTREIFE STRASSEN-
VERKEHRS-

FLUGRETTUNG STATIONEN POLIZEI 
DIENST 

a. FLUGRETTUNG 

ZU INFORMIERENDE BEHÖRDEN NACH UNFALLBESTÄTIGUNG 

Regierungskommissariat 

'- Landeshauptmann 
Direktor Abteilung 26 Brand- und Zivilschutz 

Amt fOr Zivilschutz 
Innenministerium 

Interregionales Inspektorat der staatlichen Feuerwehr Padova 

Abb. 1: Alarmplan 



den Einsatz den nötigen Informati
onsstand. 

EINSATZLEITUNG 
Bei allen Tunneleinsätzen wird im 

Portalbahnhof die Einsatzleitstelle 
errichtet. Alle im Einsatz beteiligten 
Behörden müssen durch eine Person 
an der Einsatzleitstelle vertreten sein. 

Technische Einsatzleitungen wer
den vor Ort im Bereich der Portale 
und der Fenster nach Bedarf einge
richtet. 

Vor dem Nordportal in Waidbruck 

EINSATZTAKTIK 
Eine gute Lageerkundung insbe

sonders durch Bekanntwerden der 
Nischennummern gilt als Garant für 
einen zielführenden Einsatz. 

Als Angriffsweg wird jener ge
wählt, der in kürzester Zeit aufgrund 
der vorliegenden Gesamtlage einen 
Einsatz von Kräften und entspre
chenden Mitteln ermöglicht. 

Der Tunnel darf erst betreten wer
den, wenn seitens der Eisenbahn die 
Stromfreischa Itung schriftl ich be
stätigt ist. 

Der Angriff wird aus taktischen 
Gründen stets umfassend von zwei 
Seiten eingeleitet. Die Vorfahrt bis 
zum Schadensereignis erfolgt nach 
Möglichkeit also zweiseitig. 

In den Tunnel fahren nur Arbeits
fahrzeuge, keine Kommandofahr
zeuge. 

Das Vordringen im verqualmten 
Bereich darf nur dann erfolgen, 
wenn umluftunabhängige Atem
schutzgeräte verwendet werden . 

AKTIVE SICHERHEIT 
Die aktive Sicherheit stützt sich vor 

allen Dingen auf vorbereitete Alarm-, 
Einsatz- und Katastrophenschutzplä
ne sowie auf die vorgehaltenen 
Geräte. 

Die Notbremsmöglichkeit im Tun
nel für den Fahrgast wird aufgeho
ben. 

Die aktive Sicherheit wird ge
währleistet durch die routinemäßig 
vorgehaltenen Geräte und Materia
lien sowie das bereitgestellte Son
dermaterial und die Mannschaften. 
Folgende Geräte stehen für einen 
Einsatz zur Verfügung : 

Berufsfeuerwehr Bozen 
Kommandofahrzeug, Vorausrüst

wagen, Rüstwagen, Tanklöschfahr
zeug, Kleinfahrzeug mit Kompressor, 
Trägerfahrzeug mit Chemiecontainer, 
Trägerfahrzeug mit Strahlen- und 
Atemschutzcontainer, Trägerfahr
zeug mit Einsatzleitcontainer. Wei
ters kann jederzeit noch ein speziell 
ausgerüstetes Fahrzeug aus der Aus
rüstungspalette der Berufsfeuerwehr 
nach Bedarf nachrücken. 

Bei den Freiwilligen Feuerwehren 
stehen folgende Fahrzeuge zur Ver
fügung: 

Kardaun 
Tanklöschfahrzeug, kleines Rüst
fahrzeug 

Steinegg 
kleines Löschfahrzeug 

Völs 
Tanklöschfahrzeug, kleines Rüst
fahrzeug, kleines Löschfahrzeug 

Atzwang 
kleines Tanklöschfahrzeug, Scheren 
und Hebekissen 

Seis 
kleines Rüstfahrzeug, Scheren und 
Hebekissen 

St.Oswald 
kleines Löschfahrzeug 

Kastelruth 
Tanklöschfahrzeug, kleines Lösch
fahrzeug 

Barbian 
kleines Löschfahrzeug 

Waidbruck 
Tanklöschfahrzeug, Rüstfahrzeug, 
kleines Löschfahrzeug, Scheren und 
Hebekissen 

Klausen 
Tanklöschfahrzeug, Rüstfahrzeug, 
kleines Löschfahrzeug, Scheren und 
Hebekissen 

Die verschiedenen Freiwilligen 
Feuerwehren sind im Einsatzplan den 
verschiedenen Portalen und Fenstern 
zugeteilt. Diese Feuerwehren können 
neben dem 25 turnusmannstarken 
Berufsfeuerwehr-Einsatzzug nach 
dem ersten Alarm innerhalb von 
zehn Minuten eine durchschnittliche 
Mannschaftsstärke von acht Mann je 
Wehr stellen, so daß zusammen mit 
der Berufsfeuerwehr Bozen inner
halb kürzester Zeit 100 Mann zur 
Verfügung stehen. Diese Stärke kann 
im Zeitraum von einer Stunde auf 
180 Mann angehoben werden. Wei
teres Personal kann von den ver
schiedenen Feuerwehren im 
Großraum Bozen und Großraum Bri
xen angefordert werden. Auch die 
Alarmierung der dienstfreien Schicht 
der Berufsfeuerwehr Bozen wird im 
Ernstfall in Betracht gezogen. 

NOTFALLVERSORGUNG 
Die Städte Bozen und Brixen ver

fügen über mittelgroße Kranken
häuser. Die nächsten Großkliniken 
liegen in Innsbruck und Verona . Die 
nächstgelegenen Rettungseinheiten 
sind das Weiße Kreuz von Bozen und 
Waidbruck . Die Rettungsstelle von 
Brixen wurde in das Konzept mit in
tegriert. 

Pumpstation beim Südportal 
Blumau 

ERGEBNISSE 

ALLGEMEINES 
Die oben bereits erwähnten Er

gebnisse finden bei den lokalen Si 
cherheitskräften äußerst große An
erkennung. Eine ähnliche Situation 
ist nicht bekannt. Die Verwendung 
von Edelstahl bei den Rohrleitungen 
war eine Wahl der Eisenbahn AG; die 
hohe Baustoffqualität ist nicht ge
fordert. 

Hervorzuheben ist, daß diese 
Möglichkeit durch den sehr offenen 
Gesprächspartner, die italienische 
Eisenbahn AG, möglich war. Diese In
stitution versuchte zwar ihre Inter
essen zu wahren, aber sie war sehr 
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aufgeschlossen gegenüber den For
derungen der Sicherheitsbehörden . 

TELEFONANLAGE 
Die Menge der vorgehaltenen 15 

Telefone erscheint zu gering, weil 
sich davon je eines an einem Tun
nelportal und an den Tunnelfenstern 
befindet. Der Weg bis zur nächsten 
jeweiligen Kommunikationsstelle ist 
zu weit. Hier müßte eine höhere An
zahl vorgesehen werden . 

VORSORGEMASSNAHMEN 
Einige der Auflagen in unmittel

barer Tunnelnähe sind nicht ver
wirklicht worden. Darunter fallen 
die Lautsprechereinrichtung, die 
Fernsehkameraüberwachung sowie 
die sehr wichtigen Präventivmaß
nahmen der Achsenheißlaufanzei 
ge, der Regelprofilüberschreitungs
meldung und der Achslastenüber
schreitungswarnung, die bei einer 
Ladungsverschiebung aktiv werden 
müßten. 

SCHULUNG DES BAHNPERSONALS 
Die Schulung des Bahnpersonals 

gestaltet sich als sehr mühsam, da sie 
hauptsächlich von Exponenten der 
Sicherheitsbehörden, insbesondere 
der Berufsfeuerwehr Bozen durch
geführt werden muß. 

JÄHRLICHE ÜBUNGEN 
Die Auflage der jährlichen Übun

gen ergibt während des Bahnbe
triebes Schwierigkeiten. Hierzu müs
sen verkehrsfreie Zeiten, besonders 
in der Nacht, herangezogen werden. 
Eine Großübung vor Inbetriebnah
me der Anlage war nicht möglich, 
da die ausführenden Firmen mit den 
Einbauten zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht fertig waren. 

ALARM- UND EINSATZPLANUNG 
Die Alarm- und Einsatzplanung 

gestaltete sich schwierig. Sie mußte 
aus fachlichen Gründen von Ein
satzkräften selbst durchgeführt wer
den . Hierbei mußte ein entspre
chender Konsens der verschiedenen 
Beteiligten gefunden werden. 

GEFAHRGUTTRANSPORT 
Die Forderung der Trennung zwi

schen Personenzügen und Gefahr
guttransporten bei der Tunnelbe
nutzung wurde von der Eisenbahn 
AG nicht gewährt, da dies Auswir
kungen auf alle Tunnelanlagen der 
Strecke haben würde und dadurch 
eine fließende Abwicklung gefähr
det wäre. 

TUNNELBELÜFTUNG 
Wären die Bewitterungskamine 

aus der Zeit des Tunnelausbruches 
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beibehalten worden, hätte man 
durch den Einbau einer Zwangs
belüftung alle Unklarheiten im Tun
nellüftungsstrom für immer besei 
tigt. 

AUSFÜHRUNGSPROBLEMATIK 
Das Jahr 1994/95 bot der Behör

de sehr viel Arbeit in der Überwa
chung der Ausführung der Qualität 
der vereinbarten Sicherheitssysteme. 
Es waren mehrere Besprechungen 
und Begehungen notwendig, damit 
die angestrebten Standards seitens 
des Bauherrn und der bauaus
führenden Firmen eingehalten wer
den konnten . 

KOSTEN 
Die vom Bauherrn angegebenen 

Kosten der zusätzlichen Einbauten 
und zur Anschaffung der notwendi
gen Geräte liegen bei 1,5 Prozent 
der Gestehungskosten der fertigen 
neuen Tunneltrasse samt Unterbau 
und Oberbau. 

DANK 
Besonderer Dank gilt den 

Führungskräften der Südtiroler Lan
desverwaltung, Herrn Dr.-Ing. Ernst 
Preyer als Kommandant der Berufs
feuerwehr Bozen mit seinem Mitar
beiter Herrn Geometer Guido Ferra
ri, sowie der Führungskraft Dr. -Ing. 
Marco Becarelli vom Amt für Brand
verhütung und unserem gemeinsa
men Chef Herrn Dr. Anton Fiechter. 
Sie waren es, die zusammen mit un
serem Vorgesetzten die neuen 
Schritte gegangen sind . Nachdem in 
dieser Expertise viel Material der ge
nannten Personen mitverarbeitet 
wurde, sei es erlaubt, sie als Co-Au
toren mit anzuführen. 

AUSBLICK 

NEUE WEGE 
Die gemachten Erfahrungen sol

len Ansätze bieten, um bei Tunnel 
unfällen besser helfen zu können . 
Die Promotoren der oben ange
führten Sicherheitsphilosophie sind 
sich dessen bewußt, daß in diesem 
Falle ein Schritt nach vorn gemacht 
werden konnte. Die Ziele können 
aber sicher noch höher gesteckt wer
den. Das Ziel aller Beteiligten muß 
es sein, im Rahmen der Wirtschaft
lichkeit die Sicherheit von Menschen, 
Tier und Gut zu gewähren. 

Man wollte bei der Entwicklung 
der Sicherheitsphilosophie einen an
deren Weg gehen als jenen, der in 
der Schweiz und in Deutschland mit 
der Vorhaltung der Rettungszüge 

eingeschlagen worden war, nach
dem diese Möglichkeiten als sehr dis
kutable Lösungen gelten. 

ZUKÜNFTIGE BAUTEN 
Die nächsten Tunnelanlagen, wei

che auf der Brennerstrecke gebaut 
werden, werden bereits in der Pla
nungsphase die oben angeführten 
Sicherheitseinbauten erhalten . So 
die Tunnelanlage Kardaun und jene 
kurz nach dem Alpenübergang in 
Gossensaß. Leider fällt aus Kosten
gründen dort die befahrbare Fahr
bahnplatte weg . 

HANDLING 
Die jährlich durchzuführenden 

Übungen werden zeigen, ob die ge
wählte Sicherheitsphilosophie prak
tisch anwendbar ist. Das erste Echo 
hierzu ist äußerst positiv. 

Die Wartungsarbeiten gestalten 
sich nach Angaben der Bahn einfa
cher und kostensparender. 

Literatu rverzeich n is 
ALLGEMEINES 

Damit der Leser dieser Expertise 
Einsicht in die schwierigen Recher
chen der eingesetzten Behörden
fachgruppe erhält, ist ein Literatur
verzeichnis angegeben . Die darin 
enthaltene Literatur ist für die Pla
nung von Sicherheitseinrichtungen 
in Tunnelanlagen die Grundvoraus
setzung für jene, die sich mit dieser 
Materie beschäftigen. 

LITERATUR 
Österreichische Ingenieur- und Ar

chitektenzeitschrift 11/1994 "Schad
stoffkonzentrationen im Plabutsch
tunnel" von Karl Pucher 

Fachzeitschrift Antincendio 
11/1993 "Le gallerie stradali e ferro
viarie" von Italiano Tiezzi 

Fachzeitschrift Blaulicht 6/89 
"Brand im Brennertunnel: Im Ernst
fall hilflos?" von BD Sen .-Rat Dr. Ot
to Widetschek 

Fachzeitschrift Blaulicht 8/89 
"Brand im Brennertunnel, Teil 1: 
Feuerwehreinsatz" von Martin Tink
hauser 

Fachzeitschrift Blaulicht 9/89 
"Brand im Brennertunnel, Teil 2: 
Technische Fakten und Hintergrün
de" von BD Sen .-Rat Dr. Otto Wi 
detschek 

Fachzeitschrift Blaulicht 4/93 "Ret
tungskonzept Tunnel" von BK Dr.
Ing. Christoph Wegscheider 



Fachzeitschrift Bulletin BVD/SPI 
2/1989 "Brandschutz und Brand
bekämpfung in Eisenbahntunnels" 
von Heinz Bürki 

Fachzeitschrift Blaulicht 4/93 
"Neue Bahn - Geschwindigkeit kon
tra Sicherheit?" von LFI Dipl.-Ing. Ge
raid Kubiza 

Fachzeitschrift Blaulicht 4/93 "Das 
verdrängte Risiko" von BD Sen.-Rat 
Dr. Otto Widetschek 

Fachzeitschrift 112 Magazin der 
Feuerwehr "Brand bekämpfung und 
Menschenrettung in unterirdischen 
Verkehrsanlagen - Notwendige und 
mögliche Maßnahmen der Feuer
wehr" von BD Dipl.-Phys. Günter Julga 

Fachzeitschrift Bevölkerungs
schutz - Magazin 1/91 "Züge, die nie 
fahren sollen - Feuerwehr auf Schie
nen und rollende Intensivstation zu
gleich" 

Fachzeitschrift 112 Magazin der 
Feuerwehr "Erster Tunnelhilfszug 
der DB in Dienst gestellt" 

Fachzeitschrift 112 Magazin der 
Feuerwehr "Brandschutz in Tunnel-

Das autonome Süd
tirol- hier leben ver
schiedene ethnische 
Minderheiten heute 
friedlich miteinander 

Südtirol gilt innerhalb Europas 
als ein Modellfall für die gelunge
ne Integration von Minderheiten. 
Im Land zwischen Brenner und Sa
lurner Klause leben mehr als 
280 000 altösterreichisch-deutsch
sprachige und knapp 20 000 ladi
nischsprachige Südtiroler - und 
sind italienische Staatsbürger. Süd
tirol ist zwar integraler Bestandteil 
des italienischen Staates, besitzt je
doch weitgehende Landeshoheit
ein einmaliges politisches Gebilde 
in Italien . Offizieller Verwaltungs
name: Autonome Provinz Bozen
Südtirol 

Im krisengeschüttelten Italien ist 
die Region ein Wohlstandsland, in 
dem die Arbeitslosigkeit im Ver
gleich zum italienischen Durch
schnitt geradezu minimal ist und in 
das vor allem die deutschsprachi
gen Touristen strömen. 

Südtirol wurde nach dem Ersten 
Weltkrieg Italien einverleibt. Nach 

anlagen der Bundesbahn" von Hel
mut Raab 

Fachzeitschrift 112 Magazin der 
Feuerwehr "Katastrophenschutz
übung: Zug unglück in der Tunnel 
anlage" von G. Fenchel 

Fachzeitschrift 112 Magazin der 
Feuerwehr "Großbrand im Summit
Tunnel in Großbritannien" 

Fachzeitschrift Blaulicht 8 u. 9/87 
"Der Plabutschtunnel, Teil 1 u. 2: Das 
Bauwerk und seine brandschutz
technischen Einrichtungen" von BD 
Sen.-Rat Dr. Otto Widetschek 

Fachzeitschrift Blaulicht 10 u. 
11/85 "Möglichkeiten und Grenzen 
des Feuerwehreinsatzes bei der 
Brandbekämpfung in unterirdischen 
Verkehrsanlagen, Teil 1 u. 2" von BD 
Sen.-Rat Dr. Otto Widetschek 

Richtlinie 7/92 "Gemeinsame 
Empfehlung der Eisenbahnauf
sichtsbehörden von Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, über die 
Sicherheit der Reisenden in sehr lan
gen Eisenbahntunnelns", Bundes
ministerien für Verkehr Bonn, Wien 
und Bern 

den Verfolgungen durch die Fa
schisten und dem Abkommen zwi
schen Hitler und Mussolini, das die 
Südtiroler zwingen sollte, nach 
Deutschland auszuwandern, gab es 
auch nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs keine Chance, zu Öster
reich zurückzukehren . Italien und 
Österreich einigten sich 1946 am 
Rande der Pariser Friedenskonfe
renz auf einen Kompromiß, der 
den Südtirolern im italienischen 
Staatsverband Autonomie garan
tieren sollte . Doch die rechtliche 
Grundlage des Pariser Abkommens 
reichte für die erhoffte Autonomie 
nicht aus, weil die Südtiroler in
nerhalb der Region Trentino-Süd
tirol eine Minderheit darstellten 
und die Zentralregierung in Rom 
sich gegen eine Verlagerung der 
Kompetenzen stemmte. Es began
nen die rauhen Zeiten für Südtirol. 
Mit der Parole "Los von Trient" 
kämpfte die Südtiroler Volkspartei 
gegen die regionale Übermacht 
des Trentino. Auch die Schutzmacht 
Österreich wurde eingeschaltet, 
ebenso wie die UNO, die beide Sei
ten aufforderte, eine friedliche Lö
sung des Konflikts zu suchen. Im 
Jahr 1961 wurden die Verhandlun
gen aufgenommen, begleitet vom 
Explosionslärm zahlreicher Atten
tate zwischen 1961 und 1972; die 
Bomben brachten auch tatsächlich 
Bewegung in die Südtirol -Frage. 

Richtlinie 11/89 "Mesures pour li
miter et reduire les risques d'acci
dents dans les installations ferro
viaires souterraines, en pretant une 
attention particuliere au danger 
d'incendie et au transport de mar
chandises dangereuses", UIC Union 
internationale des Chemins de Fer 

Fachzeitschrift Brandhilfe 6/95 
"Brandbekämpfung in Tunnelanla
gen" von Wolfgang Korte 

Fachzeitschrift Brandhilfe 6/95 
"Rettungszug 5 der deutschen Bahn 
AG mit Standort Mannheim" von 
Franz-Peter Cramer 

Fachzeitschrift Brandhilfe 6/95 
"Ettlinger Wehr für Ernstfall im Tun
nel gerüstet" von Johannes Grässer 

Richtlinie 94 "Richtlinien für die 
Ausstattung und den Betrieb von 
Straßentunnel RAPT", Forschungs
gesellschaft für Straßen- und Ver
kehrswesen, Arbeitsgruppe Ver
kehrsführung und Verkehrssicherheit 

1969 wurde das sogenannte Paket 
mit 137 Maßnahmen zum Schutz 
der Südtiroler-Minderheit ge
schnürt. Es führte zu einer starken 
Erweiterung der Kompetenzen des 
Landes Südtirol. Wesentlich waren 
dabei vor allem die Zweisprachig
keit in der öffentlichen Verwaltung 
- Dreisprachigkeit in den ladini
schen Ortschaften - und der ethni
sche Proporz. Dieser sieht eine Zu
teilung der öffentlichen Stellen 
nach der numerischen Stärke der 
drei im Land lebenden Volksgrup
pen vor. Derzeit leben 66 Prozent 
Deutschsprachige, 29 Prozent Itali
ener und fünf Prozent Ladiner in 
Südtirol. 

Im Sommer 1992 wurden die 
letzten umstrittenen Maßnahmen 
im " Paket" zum Schutz der Sprach
minderheiten und zum Ausbau der 
Autonomie umgesetzt. Deren Ein
haltung kann demnach vor dem In
ternationalen Gerichtshof einge
klagt werden. 

Doch auch über der Idylle liegen 
Schatten . Die deutsche Sprach
gruppe ist zwar seit Jahrhunderten 
im Land verwurzelt. Ihr gehört ein 
Großteil des Bodens; Landwirt
schaft und Fremdenverkehr sind 
fast ausschließlich in deutscher 
Hand. Doch dies ruft in jüngster 
Zeit verstärkt den Frust der Italie
ner hervor. 

Dr. Horst Schöttler 
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BUNDESWEHRIKATASTROPHENHILFE 

Die Bevvältigung von 
Großschadensereignissen 
Unterstützungsmöglichkeiten der Bundeswehr 

von Dr. med. Heinz Knoche, Oberstarzt WBK 11117. PzGrenDiv, Düsseldorf 

1. Einleitung 

Erfahrungen aus Hilfsaktionen im 
In- und Ausland bei Naturkatastro
phen und besonders schweren Un
glücksfällen - ich nenne hier bei 
spielhaft das Erdbeben in Kurdistan, 
Flugzeugabstürze in Lockerbie, Ram
stein und Amsterdam - zeigten, daß 
Mittel und Möglichkeiten ziviler Ret
tungsdienste schnell erschöpft sein 
können . Helfen könnte hier eine en
ge zivil-militärische Zusammenar
beit (ZMZ) im Bereiche des Gesund
heitswesens, die nicht erst im aku
ten Schadensfall, sondern schon weit 
vorher einsetzt. Auf der Basis der 
durch das Grundgesetz vorgesehe
nen Möglichkeiten des Einsatzes der 
Streitkräfte und dem Auftrag der 
Bundeswehr wurden Regelungen, 
Richtlinien, Weisungen erlassen, die 
die Möglichkeiten der Unterstüt
zung des zivilen Bereichs durch die 
Bundeswehr im In- und Ausland un
ter Beachtung des Subsidiaritäts
prinzips regeln. Dieses Prinzip 
besagt, daß die Bundeswehr nur 
zeitlich begrenzt zur Hilfe herange
zogen werden kann, bis die zivile 
Seite aus eigenen Kräften in der La
ge ist, beispielsweise einen Einsatz 
zu bewältigen. 

Neu für die Bundeswehr sind Aus
landseinsätze z. B. zu friedenser
haltenden und friedensschaffenden 
Maßnahmen der UNO im Frieden . 
Der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
und In-Übung-Haltung des Sanitäts
personals im Rettungsdienst (Ret
tungssanitäter, -assistent, Arzt mit 
der Fachkunde Rettungsdienst) 
kommt daher herausragende Be
deutung zu. Die durch diese Ausbil 
dung gegebenen Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit stehen noch am 
Anfang der Entwicklung. 

2. Grundlagen 

Das System der staatlichen Not
fallvorsorge sieht vor, daß der 
Zivilschutz in Deutschland Bun
desangelegenheit, der Katastro
phenschutz bzw. die Vorsorge
planung Aufgabe der Länder ist. 
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System der staatlichen Notfallvorsorge 

ZustBndig: • 
Bund Lönder 

Allgemein. V.norqu",~ 

(Staatliche) Notfallvarsorge 

~ ... ~~ .......... ~~ ................ ~ 
Bevölkerungsschutz 

! Katastrophenschutz ................................................ 
Zivile Verteidigung 

Die Grundlage für den Einsatz der 
Bundeswehr im Frieden innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland 
sind die Art. 35 und 87a des Grund
gesetzes. 

Der Art . 35 GG ermöglicht, daß 
Streitkräfte zur Amtshilfe herange
zogen werden können . Es heißt 
dort: 

Art. 35 (1): "Alle Behörden des 
Bundes und der Länder leisten sich 
gegenseitig Rechts- und Amtshilfe. " 

Art. 35 (2) 2. Satz: "Zur Hilfe bei 
einer Naturkatastrophe oder bei ei
nem besonders schweren Unglücks
fall kann ein Land Polizei kräfte an
derer Länder, Kräfte und Einrich
tungen anderer Verwaltungen sowie 
des Bundesgrenzschutzes und der 
Streitkräfte anfordern. " 

In Art . 87a (2) heißt es: "Außer 
zur Verteidigung dürfen die Streit
kräfte nur eingesetzt werden, soweit 
dieses Grundgesetz es ausdrücklich 
zuläßt. " 

Der Auftrag der Bundeswehr im 
erweiterten Aufgabenspektrum 
lautet: 
Die Bundeswehr 
• schützt Deutschland und seine 

Staatsbürger gegen politische Er
pressung und äußere Gefahr; 

• fördert die militärische Stabilität 
und die Integration Europas; 

• verteidigt Deutschland und sei
ne Verbündeten; 

• dient dem Weltfrieden und der 

Abbildung 1 

internationalen Sicherheit im 
Einklang mit der Charta der Ver
einten Nationen und 

• hilft bei Katastrophen, rettet aus 
Notlagen und unterstützt hu
manitäre Aktionen. 

Daraus abgeleitet heißt es in den 
Forderungen an den Sanitätsdienst 
des Heeres: 

"Kräfte und Mittel des Sanitäts
dienstes sind unter Berücksichtigung 
wahrscheinlicher Einsatzoptionen so 
zu strukturieren, daß sie befähigt 
sind, kurzfristig nationale und/oder 
internationale Hilfe und Unterstüt
zung z. B. im Rahmen von Kata
strophenfällen, humanitärer Hilfe 
und UN-Einsätzen zu leisten, ... " 

Diese Forderungen gelten für 
Luftwaffe und Marine in ähnlicher 
Weise. 

Bei Schadensereignissen sind nicht 
nur Menschen, sondern auch Mate
rial und Infrastruktur betroffen. Für 
die Zusammenarbeit in den ver
schiedenen Phasen des Rettungsge
schehens können deshalb auch von 
wesentlicher Bedeutung sein : 
• Pionier-Einheiten, 
• ABC-Abwehr-Einheiten, 
• Fernmelde-Einheiten, 
• als Helfer im Sanitätsdienst ausge

bildete Soldaten aller Einheiten . 
Die Hilfsmöglichkeiten der Bun

deswehr sind in den einzelnen 
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Abbildung 2 

VS· NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
I 

ziert wird, um ein reibungsloses Zu
sammenwirken in einer konkreten 
Schadenssituation von vornherein si
cherzustellen . Hierzu muß natürlich 
bekannt sein, was die Sanitätseinrich
tung der Bundeswehr vor Ort perso
nell (Anzahl und Qualifikationen des 
Sanitätspersonals, Arzt mit Zusatzbe
zeichnung Rettungsdienst, Rettungs
assistenten, Rettungssanitäter, Helfer 
im Sanitätsdienst) und materiell (Kran
kentransportmöglichkeiten für Straße 
und Gelände, Bereitschafts-Krkw, 
Notfalleinsatz-Paket) während und 
außerhalb der regulären Dienstzeit 
leisten kann. 

Weh~lchskommQndo 111/7. PanurdlviJlon 
03ZMZ·Az13·29 

40470 Dlltseldorf. 31. Au,u$! 1994 
ReilzenJleln • Kaserne 
• 0211/619-1 App2191 
B",Kz: 321 App 21 91 
PAX: App29 06 

Befehl fUr Hilfeleistungen der Bundeswehr 

Wenn es um Rettung von Men
schenleben geht, darf es keine zeit
raubenden Anforderungswege ge
ben . Vor Ort muß es den direkten 
Weg von der Leitstelle zur Sanitäts
einrichtung (San- Bereich, Stand
ortsanitätszentrum u. a. m.) geben. 
Die hierfür erforderlichen Daten 
müssen vor Ort erfaßt und zusam
mengestellt werden. 

im Wehrbereich m 

bei Naturkatastrophen oder besonders schweren UnglUcksf8.llen 
3. Die Rettungssanitäteraus

bildung als Beispiel zivil-mi
litärischer Zusammenarbeit im 
Gesundheitswesen 

und im Rahmen dringender Nothilfe 

Wehrbereichen als "Befehl für Hilfe
leistungen der Bundeswehr bei Na
turkatastrophen, besonders schwe
ren Unglücksfällen und im Rahmen 
dringender Nothilfe", so auch im 
Wehrbereich 111, geregelt (Abb. 2). 

Aus den eingangs erwähnten Er
fahrungen entstand das in der In
spektion des Sanitätsdienstes der 
Bundeswehr herausgegebene 
"Handbuch für sanitätsdienstliche 
Hilfeleistungen der Bundeswehr bei 
Naturkatastrophen, besonders 
schweren Unglücksfällen und im 
Rahmen der dringenden Nothilfe" 
(InSan 11 1-Az 13.29) in der letzten 
vorliegenden Fassung vom 2. Okto
ber 1995 (Abb. 3). 

Da sich Schadensfälle immer nur 
lokal ereignen, müssen zunächst die 
lokalen Ressourcen bekannt sein. 
Was für eine Bundeswehr-Einheit ist 
am Standort bzw. in der Nähe sta
tioniert? Welche Unterstützungs
möglichkeiten bestehen (Helfer im 
Sanitätsdienst etc.)? Die Ausrüstung 
der Bundeswehr ist für ihre Auf
tragserfüllung angeschafft. Diese 
Mittel und Möglichkeiten können im 
Rahmen der Amtshilfe eingesetzt 
werden. Katastrophenhilfe darf die 
Bevölkerung von der Bundeswehr er
warten, also Hilfe und Unterstützung 
in Katastrophen und anderen be
sonderen Notlagen. Katastrophen
schutzaufgaben gehören nicht in 

den Aufgabenkatalog der Streit
kräfte, Katastrophenhilfe gemäß 
dem Prinzip der 

Nach dem theoretischen Teil der 
Rettungssanitäterausbildung, der 
bundeswehrintern stattfinden wird, 

Subsidiarität ist 
jederzeit im Rah-
men freier Kapa
zitäten möglich. 
Das gilt auch für 
den Sanitäts
dienst. 

Die Rettungs
dienstausbildung 
und vor allem die 
anschließende In
Übung-Haltung 
geschieht in Aus
bildungsverbün
den in den Stan
dorten. Daher 
liegt es auch na
he, eine enge Zu
sammenarbeit zu 
suchen, die nicht 
erst bei Katastro
phen oder Scha
densfällen jed
weder Größen
ordnung, quasi 
vom Unfall bis 
zum Großscha
densereignis 
stattfindet, son
dern schon lange 
vorher in ge
meinsamen 
Übungen prakti-

Bundesminislerium der Verteidigung 
I n5ptkltu r des SanitAt5dien5te5 der Bundeswehr 
InS.n 11 1 - A. 13 -29 

Handbuch 

Abbildung 3 

5JOO3 Donn.l. Oklober 1995 
po.lroch 1328 
Tel.: 0228 /12 - 6285 
F8I 0228/12-9177 

filr 

sanitätsdienstliche Hilfeleistungen 
der Bundeswehr 

bei Naturkatastrophen, besonders schweren Ungtacksflillen 
und im Hal/men der dringendeIl Nothilfe 
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BUNDESWEHRIKATASTROPHENHILFE 

sollen die Auszubildenden in ihre 
Stammeinheiten versetzt werden . 
Im Ausbildungsverbund vor Ort, 
sprich im Partnerkrankenhaus und im 
örtlichen Rettungsdienst, folgen 
dann die beiden weiteren geforder
ten Praktika in Krankenhaus und Ret
tungsdienst. Die Prüfung findet dann 
wieder bundeswehrintern statt, wo
bei die Prüfungskommission m. E. 
auch mit einem Vertreter des Ge
sundheitsamtes besetzt sein sollte, 
wie es bisher in Hamm der Fall ist. 

Die jährliche Fortbildung bzw. In
Übung-Haltung wird durch die Ein
heit gesteuert und findet wieder als 
jeweils dre iwöchiges Praktikum im 
Partnerkrankenhaus und im Ret
tungsdienst vor Ort statt. Nicht nur 
bei Katastrophen, sondern gerade 
auch bei personellen Engpässen ha
ben Krankenhaus und Rettungs
dienst vor Ort dadurch Übersicht 
über zusätzliches Personal, das den 
eigenen Qualifikationsforderungen 
entspricht bzw. dessen Qualifikati 
on, die sie ja selbst vermittelt haben, 
bekannt ist. Wenn also Not am 
Mann ist, kann das Personal auf 
Dienstleistung im Krankenhaus bzw. 
der Rettungswache angesprochen 
werden . 

Die Ausstattung der örtlichen Sa
nitätseinrichtungen der Bundeswehr 
mit Kran kentra nsportmög I ich keiten, 
KrKw, handelsüblich, geländegängig 
und KOM, und deren Ausrüstung mit 
Sanitätsmaterial sollte dem Leiten
den Notarzt der Region bzw. den 
Rettungsdiensten vorgestellt werden. 
Kommt es dann nämlich einmal zur 
Anforderung eines solchen Wagens, 
weiß man bei den Rettungsdiensten 
nicht nur, wie der Bundeswehr-KrKw 
ausgerüstet ist, sondern kennt eben
so den Ausbildungsstand des Sa
nitätspersonals im Rettungsdienst; 
man hat ihn ja selber vermittelt. 

Da heutzutage heimatnah einbe
rufen wird, bedeutet das, daß das 
gemeinsam in der Krankenpflege, als 
Rettungssanitäter usw. ausgebilde
te Sanitätspersonal der Bundeswehr 
nach Beendigung der Wehrdienst
zeit zwar als Reservisten des Sanitäts
dienstes vor Ort bzw. in der Nähe 
eingeplant wird, aber genauso dem 
Partnerkrankenhaus, dem örtlichen 
Rettungsdienst, den Hilfsorganisa
tionen usw. bekannt ist. Daher 
schafft man sich durch eine gemein
same Ausbildung letztlich auch ge
meinsame Ressourcen. 

Ebenen der Zusammenarbeit 
bei Allgemeinen Hilfeleistungen 

Zentrale 
Bundesbehörden 

Landesregierung 

Bezirksregierung 
(sofern zutreffend) 

Kreis I 
kreisfreie Stadt 

Abbildung 4 

Nationales 
Führungselement 

z.B. HFüKdo 

WBKI 
Div WBV 

VBK 
Brlg IVBK 

BeaRegA I StOV 
... - - .... StOA 
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4. Die Ebenen der Zusammen
arbeit und die Zusammenarbeit 
in der Katastrophenhilfe in 
Deutschland 

Wenn die lokalen Möglichkeiten 
erschöpft sind, wird weitere Hilfe aus 
der Umgebung angefordert. Auch 
hierzu gibt es Regelungen und Zu
ständigkeiten, die beachtet werden 
müssen (siehe Abb. 4). 

In der Zusammenarbeit in der Ka
tastrophenhilfe wird die Unterstüt
zungsfunktion der Streitkräfte deut
lich: Die fachliche Leitung und Ver
antwortung bleibt eindeutig im 
zivilen Bereich (siehe Abb. 5) 

5. Mittel und Möglichkeiten 
der Unterstützung - das Hand
buch für sanitätsdienstliche Hil
feleistungen der Bundeswehr bei 
Naturkatastrophen, besonders 
schweren Unglücksfällen und im 
Rahmen der dringenden Nothilfe 

Welche Mittel können seitens der 
Bundeswehr zur Verfügung gestellt 
werden? Im Prinzip das Personal und 
Material, das sie hat. Je nach Art des 
Schadensereignisses kommen für ei
ne Unterstützung die verschieden
sten Möglichkeiten 
• des Sanitätsdienstes der Luftwaffe 

und der Marine, 
• des Truppensanitätsdienstes des 

Heeres, 
• der Sanitätstruppe des Heeres, 
• bestimmter Sanitätsmaterial - und 

Medikamentenbevorratung in De
pots und 

• des Such - und Rettungsdienstes 
(SAR - Search and Rescue) in Be
tracht. 

Der Sanitätsdienst der Luftwaffe 
und der Marine sowie der Trup
pensanitätsdienst des Heeres stellen 
die medizinische Versorgung der Sol
daten in den Einheiten und Stan
dorten sicher. Hierzu haben Luft
waffe und Marine Sanitätsstaffeln 
aufgestellt . Im Heer gibt es die Sa
nitätsbereiche, Sanitätszentren und 
neuerdings auch Standortsanitäts
zentren, die eine ähnliche Struktur 
wie die Luftwaffen- oder Marine
sanitätsstaffeln haben . 

Die Unterstützungsmöglichkeiten 
können sich in Zukunft auf der Basis 
regelmäßiger und institutionalisier
ter Zusammenarbeit durchaus gut 
entwickeln . Die Ausbildung des Sa 
nitätspersonals im Rettungsdienst 
(Rettungssanitäter, -assistenten und 
Ärzte mit Zusatzbezeichnung Ret
tungsdienst <Notarzt> wird zur Zeit 
mit großem Nachdruck betrieben . 
Die fachlichen Fähigkeiten und 
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Kenntnisse können nahezu aus
schließl ich nur im zivilen Bereich 
(Krankenhäuser, Rettungswachen) 
erworben und erhalten werden . Je 
intensiver Ausbildungsverbünde vor 
Ort, bestehend aus 
• aktiven Sanitätseinrichtungen wie 

(Standort-)Sanitätszentren, Sa
nitätsbereichen, 

• Partnerkrankenhäusern, 
• Rettungsdiensten, 
• Hilfsorganisationen und 
• Reserveeinheiten des Sanitäts

dienstes zur Aus-, Fort- und Wei 
terbildung sowie In-Übung-Hal
tung 

• des aktiven Sanitätspersonals, 
• der Angehörigen der Reserve des 

Sanitätsdienstes und 
• der Schwesternhelferinnen, 
zusammenarbeiten, desto besser 
dürfte die Zusammenarbeit im Scha
densfall funktionieren . Auf der ei
nen Seite kennt der zivile Bereich 
den aktuellen Ausbildungsstand des 
Sanitätspersonals am Standort- er 
hat ihn ja selbst vermittelt; auf der 
anderen Seite kann der Sanitäts
dienst seine Möglichkeiten, 
• den Bereitschafts-Krankenkraft

wagen(-Krkw), der nahezu auf 
Notarztwagenniveau ausgestattet 
werden kann, 

• Krankentransportmittel für Straße 

(Krkw ohne weitere Ausrüstung 
und umrüstbarer Omnibus) und 
Gelände (UNIMOG und Sanitäts
panzer) sowie 

• das im Genehmigungsverfahren 
befindliche Notfalleinsatz-Paket für 
ca . 50 Verletzte vorstellen. 

6. Einsatz von Such- und Ret
tungsmitteln (SAR) 
Der Such- und Rettungsdienst wird 
eingesetzt, um 
• überfällige, abgestürzte oder ver-

mißte Luftfahrzeuge zu suchen, 
• die Insassen zu retten und 
• ihnen Hilfe zu leisten. 
Daneben kann der SAR-Dienst auch 
im Rahmen der dringenden Nothil
fe, bei Naturkatastrophen, schweren 
Unglücksfällen und in Notlagen im 
militärischen und zivilen Bereich ein
gesetzt werden . Die verzug lose Hil
fe durch den SAR-Dienst ist durch die 
ständige Bereitschaft der SAR-Mittel 
gewährleistet. 

Die dem Lufttransportkommando 
unterstellte SAR-Leitstelle GOCH ist 
zuständig für das Landgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland mit 
Ausnahme der Bundesländer Schles
wig-Holstein und Hamburg. Die dem 
Flottenkommando unterstellte SAR
Leitstelle GLÜCKSBURG ist zuständig 

für die der Bundesrepublik Deutsch
land gemäß ICAO-Reg ionalplan 
(ICAO = International Civil Aviation 
Organization = Internationale Zivil
luftfahrtorganisation) zugewiesenen 
Seegebiete sowie die Bundesländer 
Schleswig-Holstein und Hamburg. 

Durch Verwaltungsvereinbarun
gen zwischen den Bundesministeri
en für Verkehr und der Verteidigung 
ist festgelegt, daß der SAR-Dienst 
der Bundeswehr zugleich Teil des na
tionalen Such- und Rettungsdienstes 
für Luftfahrzeuge ist bzw. den Ret
tungsdienst in den Seegebieten vor 
der deutschen Nord- und Ostseekü
ste unterstützt. 

6.1 Such- und Rettungsmittel 
SAR-M ittel sind besonders f ür 

ihren Auftrag ausgerüstete und mit 
entsprechend ausgebildetem Perso
nal besetzte 
• Hubschrauber und Flugzeuge der 

Luftwaffe und Marine sowie 
• Seenotrettungskreuzer der Deut

schen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS). 

SAR-Mittel sind raumdeckend 
über die im Zuständigkeitsbereich 
der Bundesrepubl ik Deutschland lie
genden SAR-Bereiche GOCH und 
GLÜCKSBURG verteilt . Wie lange 
und in welchem Umfang die Bun
deswehr, hier im besonderen die 
Luftwaffe, noch SAR-Mittel zur Ver
fügung stellen kann, kann z. Z. nicht 
mit Sicherheit gesagt werden . 

Es werden SAR-Mittel 1. und 2. 
Grades unterschieden. 

SAR-Mittel 1. Grades der Bundes
wehr sind die SAR-Leitstellen und die 
für den SAR-Dienst bereitgestellten 
Kräfte des/der 

• Marinefliegergeschwaders 3 in 
NORDHOLZ (Breguet Atlantic BR 
1150), 

• Marinefliegergeschwaders 5 in 
KIEL-HOLTENAU (Sea King MK 41), 

• Lufttransportgeschwaders 61 in 
PENZING (Bell UH-1 D), 

• Lufttransportgeschwaders 62 in 
WUNSTORF (Bell UH-1 D), 

• Lufttransportgeschwaders 63 in 
HOHN (Bell UH-1D), 

• Flugbereitschaft Bundesministeri 
um der Verteidigung in NÖRVE
NICH (Bell UH-1D). 

SAR-Mittel 2. Grades können na
hezu alle Land-, Luft- und Wasser
fahrzeuge sein. Sie sind zum Teil erst 
nach Herstellung eines entsprechen
den Rüstzustandes für SAR- Aufga
ben verwendbar. Sie werden nach 
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Anforderung durch die zuständige 
SAR-Leitstelle eingesetzt, wenn de
ren Mitwirken bei einer SAR-Aktion 
erforderlich ist. 

SAR-Mittel 2. Grades sind auch die 
drei Großraumrettungshubschrau
ber (GRH) CH 53 G, die in den Stand
orten MENDIG (Heeresfliegerregi 
ment 35), LAUPHEIM (HFlgRgt 25) 
und RHEINE-BENTLAGE (HFlgRgt 15) 
bereitgehalten werden und 
• primär dem Heranführen von me

dizinischem Fachpersonal und Sa
nitätsmaterial und 

• sekundär der Verlegung von vor
versorgten Verletzten in geeigne
te Schwerpunktkrankenhäuser und 
Spezialkliniken dienen. 
Alle drei GRH werden ausschließ

lich durch die SAR-Leitstelle GOCH 
eingesetzt. 

Bedingungen für Hubschrau
berlandeplätze (UH-1D, eH-53) 

Im Zusammenwirken mit Heeres
fliegern werden für Transporthub
schrauber folgende Kriterien an ei
nen Landeplatz gestellt: 

1. Größenordnung: 
für MTH 80 m x 80 m (CH-53), 
für LTH 50 m x 50 m (UH-1D) 

2. Bodenbeschaffenheit: Möglichst 
fester Untergrund und eben, frei 
von Gegenständen, die durch den 
Rotor aufgewirbelt werden kön
nen. Im Winter sind Landeplätze 
vom Schnee zu räumen . 

3. Hindernisse: Landeplatz muß 
frei von Hindernissen sein, bei 
spielsweise Bäume, Freileitungen 
etc. 

4. An-/Abflugwege: Möglichst 
nicht über besiedeltes Gebiet und 
ebenfalls frei von Hindernissen. 

5. Kennzeichnung: Durch Einwinker, 
Rauchkörper, Lande-H z. B. aus 
Signal-Tüchern (großes, auffälli
ges H). 

6. Sicherheit: Landeplatz muß 
während Starts und Landungen 
abgesperrt sein. 

Abweichungen sind mit den Hee
resfliegertruppenteilen zu bespre
chen . Es existiert in der Bundeswehr 
ein Krankenhausatlas/Hubschrau
berlandeplätze bei Krankenanstal 
ten. Herausgegeben vom Luftwaf
fenamt - Abt. Flugbetrieb Bw/SAR. 

Anforderungswege von Hub
schraubern des Heeres 

Bei den Anforderungen ist zu un
terscheiden zwischen : 
• Einsätzen mit Zeitvorlauf, 
• Einsätzen ohne Zeitvorlauf (z. B. 

zeitkritische Einsätze bei Un
glücksfällen mit Personenschaden) 
und 

• Einsätzen zur Unterstützung eines 
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Ausbildungsvorhabens ziviler Ka
tastrophen- und Rettungsdienste. 

Zu den Anforderungen mit Zeit
vorlauf gehören unter anderem 
Hubschraubereinsätze zur Brand
bekämpfung, zur Deichsicherung 
und im Rahmen einer Ölschadens
bekämpfung. 

Sind Menschenleben in Gefahr 
und ist sofortiges Handeln geboten, 
entfällt also der Zeitvorlauf, kann 
Hubschrauber-Unterstützung vom 
Betroffenen direkt im Heeresflie
gerregiment angefordert werden 
unter nachrichtlicher Beteiligung der 
militärischen Dienststelle seiner ent
sprechenden Ebene der Zusammen
arbeit. 

Die Beteiligung von Hubschrau
bern des Heeres an Ausbildungs
und Übungsvorhaben des Katastro
phenschutzes und des zivilen Ret
tungswesens ist nur im Rahmen der 
Bestimmungen des Erlasses über die 
"Förderung der Ausbildung der 
Truppe durch Übernahme von Ar
beiten auf wirtschaftlichem Gebiet", 
VMB11988, S. 283 und VMB11992, S. 
408 möglich . 

6.2 Burn-Sets 
Eine weitere Möglichkeit zu un

terstützen ist durch die Burn-Sets ge
geben, die für bis zu 35 Brandwun
denverletzte ausgelegt sind . Sie sind 
in den Sanitätsdepots und bei Hee
resfliegerregimentern an folgenden 
Standorten gelagert: 

5anitätsdepots: 

Bramstedt-Lund 

Brettin 

Blankenberg 

Quakenbrück 

Gronau-Epe 

Lorch/Rhein 

Efringen-Kirchen 

Kaufbeuren-Neugablonz 

Heeresf/iegerregimenter: 

Rheine-Bentlage 

Mendig 

Leipheim 

Ihr Inhalt: 

Arzneimittel 

Infusionen und Übertragungsgeräte 

Verbandmittel 

Instrumentarium 

Sauerstoffinhaliergerät und 

Sauerstoffvorrat 

Jedes Burn-Set ist in 12 Kästen 

verpackt; jedem Kasten liegt ein In
haltsverzeichnis bei . 

Handbuch für sanitätsdienst
liche Hilfeleistungen der Bun
deswehr 

Das "Handbuch für sanitäts
dienstliche Hilfeleistungen der Bun
deswehr bei Naturkatastrophen, be
sonders schweren Schadensfällen 
und im Rahmen der dringenden 
Nothilfe" gliedert sich in folgende 
Kapitel : 

1 Vorbemerkungen 

2 Begriffsbestimmungen 

3 Rechtliche GrundlagenlZuständig
keiten 

4 Einsatz des Sanitätsdienstes 

5 Krankentransport/Materialtrans
port 

6 Sanitätsmaterial 

7 Führungsorganisation sanitäts
dienstlicher Einsätze 

8 Melde- und Berichtswesen 

9 Durchführung von Übungen und 
Großveranstaltungen 

Kapitel 1 erläutert die Notwendig
keit der Zusammenarbeit zwischen 
zivilen und militärischen Dienststel
len im Rahmen der Zielsetzung des 
Handbuchs. 

Im Kapitel 2 werden die im Titel 
genannten Begriffe Naturkatastro
phe, besonders schwerer Unglücks
fall und dringende Nothilfe defi
niert, darüber hinaus vor allem der 
Such- und Rettungseinsatz, besser 
bekannt unter dem Stichwort SAR 
(Search and Rescue) und dessen Ein
satzmittel. 

Kapitel 3 zeigt die rechtlichen 
Grundlagen auf, erläutert die Wege 
und Verfahren für Unterstützungs
anforderungen und regelt die Zu
ständigkeiten . Zu betonen ist, daß 
durch den Einsatz der Bundeswehr 
die Zuständigkeit der Länder bzw. 
der mit der Wahrnehmung der Auf
gabe des Katastrophenschutzes be
auftragten Behörde nicht berührt 
wird. 

Das Kapitel 4 beinhaltet die allge
meinen Grundsätze, die Unterstüt
zungsmöglichkeiten im Rahmen der 
dringenden Nothilfe, den Umfang 
der Kräfte und Mittel sowie deren 
Transport zum Einsatzort beim Ein
satz des Sanitätsdienstes. Wesentlich 
ist nach wie vor, daß sich das Bun
deswehrzentralkrankenhaus Ko
blenz und die Bundeswehrkranken
häuser Berlin, Hamburg und Ulm ge
nerell am zivilen Rettungsdienst 
beteiligen und daß in diesen Kran-



kenhäusern je eine ärztliche Ein
satzgruppe 

• Notfallchirurg ie, 
• Schockbekä m pfu ng/Rea n i mati 

on/Anaesthesie und 

• Innere Medizin 
bereitstehen. 

Im Kapitel 5 werden die Möglich
keiten des Kranken- und Verletzten
transports mit Rad - und Luftfahr
zeugen angesprochen, vor allem 
werden die Anforderungen von Luft
fahrzeugen der Bundeswehr aufge
zeigt. Ein wesentlicher Hinweis gilt 
hier dem Transport Schwerbrand
verletzter. 

Kapitel 6 regelt den Einsatz und die 
Bereitstellung von Sanitätsmaterial 
bei Hilfeleistungen durch die Bun
deswehr. Eine besondere Vorrats
haltung wird grundsätzlich nicht be
trieben; lediglich bei bestimmten 
Truppenteilen und Dienststellen wer
den Notfallpakete für die medizini 
sch e Behandlung von bis zu 35 
Brandverietzten und eine Erste-Hil 
fe-Ausstattung Brandwundenbe
handlung für 2 bis 4 Brandverletzte 
bereitgehalten. 

Kapitel 7 und 8 befassen sich mit 
den sanitätsspezifischen Bereichen 
der Führungsorganisation und dem 
Melde- und Berichtswesen. 

Das letzte Kapitel 9 enthält Hin
weise zu zivil -militärischen Groß
veranstaltungen . Auf die Anlagen im 
einzelnen will ich nicht weiter ein
gehen . Die Fülle der dort aufge
führten Daten erfordert einen stän
digen Änderungsdienst, um die An
gaben auf dem aktuellen Stand zu 
halten. Hier ist die Mitarbeit aller im 
Verteiler aufgeführten Stellen not
wendig . 

Das Handbuch enthält folgende 
Anlagen: 
1. Telefonverzeichnis der wichtigsten 

Ansprechstellen für sanitäts
dienstliche Hilfe bei Katastro
phen/schweren Unglücksfällen 

2. Standorte von Sanitätstruppen
teilen und SanitätsdienststeIlen 

3. Ständige SAR-Einrichtungen der 
Bundeswehr 

4. Standorte der SAR- und Rettungs
hubschrauber 

5. Ärztliche Einsatzgruppen 
6. Liste der am Vermittlungsverfah

ren der "Zentralen AnlaufsteIle 
(ZA) Schwerbrandverletzte" be
teiligten Krankenhäuser 

7. Notfalldepots für Sera und Plas
maderivate 

8. Blutspendedienste und Blutspen
dezentralen 

9. Standorte von Sauerstoffdruck
kammern 

10. Informationszentren für Vergif-
tungsfälle in der Bundesrepublik 

11. Sanitätslagemeldung 
12. Sanitätsmeldung 
13. Beurteilungsmeldung San itäts

wesen 
14. Erfahrungsbericht 

7. Kostenregelungen 
Grundsätzlich sind der Bundes

wehr alle durch einen Hilfseinsatz 
entstandenen Kosten für Personal, 
Material und Fixkosten (z. B. Lan
degebühren) zu erstatten. 

Da die Bedingungen, unter denen 
Hilfseinsätze bei Naturkatastrophen 
und großen Schadensfällen stattfin
den, häufig nahe an Bedingungen, 
wie sie in Krise und Krieg anzutref
fen sind, herankommen, kann ihre 
Durchführung neben dem huma
nitären Aspekt durchaus für die Aus
bildung der Truppe genutzt werden 
- nichts übt mehr als die Praxis. 

Die "Richtlinie über die Abwick
lung von Kosten, die für Hilfelei
stungen der Bundeswehr bei Natur
katastrophen, besonders schweren 
Unglücksfällen oder in Fällen drin
gender Nothilfe entstanden sind", 
hat den Zeck, bei grundsätzlicher 
Beibehaltung des vorgegebenen Ko
stenfeststellungs- und Abrech
nungsverfahrens Kriterien für das 
Feststellen des Ausbildungsinteres
ses bei Hilfseinsätzen zu geben, um 
mögliche Kostenminderungen aus
schöpfen zu können. 

Die angefallenen bzw. bei vor
planbaren Aktionen anfallenden Ko
sten können auf Vorschlag der mi
litärischen Behörden durch die Wehr
bereichsverwaltungen bis zu dem 
Prozentsatz reduziert werden, den 
die Truppe als Ausbildungsinteresse 
angibt. Angaben über mögliche Ko
stenreduzierungen dürfen gegen
über dem Anfordernden nicht ge
macht werden, es sei denn, das Bun
desministerium der Verteidigung 
stimmt vorher ausdrücklich zu . Fehl
einsätze unterliegen der Erstat
tungspflicht nicht. 

8. Einschränkungen 
Mit der Reduzierung der Bw re
duzieren sich auch die Unter
stützungsmöglichkeiten, die sie 
bieten kann. PersonalabsteIlun
gen für Auslandseinsätze, Übun
gen im ln- und Ausland binden 
Personal in erheblichem Umfang. 

Eine direkte Einbindung von Ein
heiten/Dienststellen des SanDstBw in 
den örtlichen Rettungsdienst kann es 
aufgrund der derzeit bestehenden 
Erlaßlage aber nicht geben, wenn es 
auch dazu in Koblenz, Ulm, Hamburg 
und Berlin Ausnahmen gibt. Das Sub
sidiaritätsprinzip ist zu beachten . 

Es ist auch nicht möglich, ver
bindliche Zusagen zu bestimmten 
Hilfeleistungen zu machen und die
se dann in örtliche zivile Einsatzplä
ne übernehmen zu lassen. Einen Sa
nitätsoffizier der Bundeswehr als Lei
tenden Notarzt einer Region 
einzusetzen, ist wegen möglicher In
teressenkollisionen grundsätzl ich 
auch nicht möglich . Oft ist, wenn 
auch regional sehr unterschiedlich, 
aufgrund von Personalmangel nur 
eine eingeschränkte Unterstützung 
vor Ort möglich . 

Die immer wieder geäußerte Be
fürchtung, das Sanitätspersonal der 
Bundeswehr würde durch seine 
Praktika dem im Rettungsdienst täti
gen Personal Konkurrenz machen 
und ggf. sogar Stellen wegnehmen, 
entbehrt jeder Grundlage. 

9. Zusammenfassung 
Die Bundeswehr ist wie bisher 
bereit, mit allen verfügbaren 
Mitteln im Rahmen ihrer.Mög
lichkeiten zu helfen. 

Mit dem "Handbuch für sanitäts
dienstliche Hilfeleistungen bei Na
turkatastrophen, besonders schwe
ren Unglücksfällen und im Rahmen 
der dringenden Nothilfe" und dem 
in den Wehrbereichen erstellten "Be
fehl für Hilfeleistungen der Bundes
wehr bei Naturkatastrophen, be
sonders schweren Unglücksfällen 
und im Rahmen dringender Nothil
fe" wurden wesentliche Beiträge zur 
zivil-militärischen Zusammenarbeit 
geleistet. Die Bewältigung eines kon
kreten Schadensfalles ist sicherlich 
effektiver, wenn die Zusammenar
beit schon vorher vorbereitet und 
geübt wurde. 

Es muß nicht nur bekannt sein, 
was der jeweils andere Partner kann, 
sondern auch - und das ist genauso 
wichtig - , was er nicht kann, wenn 
man vor unliebsamen Überraschun
gen sicher sein möchte. 

Praktizierte zivil-militärische 
Zusammenarbeit im Gesundheits
wesen in Form von 
• Ausbildung in allen ihren Arten 

(Aus-, Fort-, Weiterbildung, In
Übung-Haltung) wie z. B. im Ret
tungsdienst, 

• gegenseitiger Information über 
Mittel und Möglichkeiten und 

• gemeinsamen Übungen 
kann viel dazu beitragen, menschli
ches Leid in Schadensereignissen lin
dern zu helfen. 

Der Beitrag beruht auf einem Vor
trag des Autors auf dem 4. Fach
kongreß Rettungsdienst des Malteser 
Hilfsdienstes am 7. September 1996 
in Bonn. 
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Bericht der Brandschutz- und Katastrophenschutzschule 
Heyrothsberge 

Schönebeck 
kann jeden Tag überall sein! 

von Dr.-Ing. Peter Ladewig, Ltd. Branddirektor, und Gerlinde Oddoy, Heyrothsberge 

Der Bahnbetriebsunfall am 1. Juni 
1996 in Schönebeck, Land Sachsen
Anhalt, der nach Art, Umfang und 
Auswirkungen den bisher größten 
Gefahrgutunfall auf dem Trans
portweg Schiene in Deutschland 
darstellt, war für das Ministerium 
des Innern des Landes Sachsen-An
halt, Referat Brand- und Katastro
phenschutz, gemeinsam mit der 
Brandschutz- und Katastrophen
schutzschule Heyrothsberge (BKS 
Heyrothsberge) und dem Institut 
der Feuerwehr Sachsen-Anhalt (ldF) 
Anlaß, kurzfristig eine Fachtagung 
zum Thema "Bahnbetriebsunfall mit 
Brandfolge und erheblicher Ge
fährdung der Umgebung - Gefahr
gutunfall-Eisenbahn" vorzuberei
ten und durchzuführen. 

Zur Erinnerung: Sonnabend, 1. 
Juni 1996, passiert gegen 17.30 Uhr 
ein Güterzug mit 18 Druckgas-Kes
selwagen, gefüllt mit ca. 900 Ton
nen Vinylchlorid, auf der Bahn
strecke Magdeburg-Halle den Bahn
hof Schönebeck. Beim Wechsel der 
Gleise, 1 km nach dem Bahnhof, 
kommt es aus bisher unbekannter 
Ursache zu einer Entgleisung, in de
ren Folge Kesselwagen aufgerissen 
werden und explosionsartig in 
Brand geraten. Sekunden später 
steht eine etwa 600 bis 800 m hohe 
schwarze Rauchsäule über Schöne
beck, eine Feuerwalze zieht über 
angrenzende Kleingärten und hin
terläßt im Umfeld entstandene 
Flächenbrände. 

Ziel der Tagung war, den Ein 
satzverlauf sachlich und fachlich be
gründet aus der Sicht der Feuer
wehren und der am Einsatz betei 
ligten Kräfte darzustellen und die 
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dabei gewonnenen Erkenntnisse 
und Erfahrungen, insbesondere für 
die Feuerwehren, bundesweit zu 
gänglich zu machen. Auch wenn die 
umfassenden Auswertungen noch 
nicht abgeschlossen sind, wurde 
deutlich, vor welch erheblichen Pro
blemen die Einsatzkräfte standen: 

Die nur wenige Minuten später 
eintreffende Freiwillige Feuerwehr 
Schönebeck fand an der Unglücks
steIle nicht nur aufgrund großer 
Rauch- und Hitzeeinwirkung sehr 
komplizierte Einsatzbedingungen 
vor. Die mehr als schwierige und 
langfristige Erkundung des Ge
samtgefahrengebietes nahm jedoch 
sehr viel Zeit in Anspruch. In den 
Darlegungen des Stadtwehrleiters 
der FF Schönebeck, Werner Laurich, 
wurden die ersten Stunden des Ein
satzverla ufes gesch i Idert. 

Da es sich um einen geschlosse
nen Industriekomplex handelte, wo 
brennende Kesselwagen den Weg 
versperrten und sehr geringe Sicht
weiten herrschten, war nur durch 
Umfahren des Geländes bzw. per 
Hubschrauber eine Erkundung des 
Gefahrengebietes möglich. 

15 Tage (Gesamteinsatz 338 1/2 
Stunden durchgängig) rund um die 
Uhr wurden die Einsatzkräfte bis 
über die normalen Leistungsgren
zen hinaus beansprucht. Als der Ein
satz am 15. Juni 1996 gegen 20.00 
Uhr beendet war, konnten alle am 
Einsatz Beteiligten froh sein, daß 
keine Menschenleben zu beklagen 
und keine ernsthaften Verletzungen 
bei den betroffenen Bürgern und 
bei den Feuerwehren zu verzeich
nen waren. 

Vielzahl von Fragen 
Dieser Einsatz hat jedoch von der 

ersten Minute an - sicher auch 
durch die unterschiedlichsten Mel
dungen bzw. Darstellungen und 
zum Teil nicht den tatsächlichen Ver
hä Itnissen entsprechende Sch i Ide
rungen durch die Medien und Ein
schätzungen von "Ferndiagnosti 
kern" - eine Vielzahl von Fragen 
sowohl in der Öffentlichkeit als auch 
bei Fachleuten aufgeworfen . Nach 
wenigen Tagen war sichtbar, daß 
ein solches Ereignis für den vorbeu
genden und abwehrenden Gefah
renschutz sehr viele wichtige Er
kenntnisse lieferte: so z. B. für die 
Einsatzvorbereitung, die Ausbil
dung, die Führung von Großscha
denslagen, die Öffentlichkeitsarbeit 
und auch für weitere im Interesse 
des Schutzes der Bevölkerung zu er
forschende fachliche Details. 

So standen an den zwei Tagen 
der Fachtagung folgende Themen
komplexe, die noch in einzelne Vor
tragspunkte untergliedert wurden, 
auf dem Programm: 

• Auswertung des Einsatzverlaufes, 

• Einsatzführung und Führungssi 
chersteIlung, 

• Wissenschaftlich-technische Pro
bleme der Gefahrenabwehr sowie 

• Zusammenarbeit verschiedener 
Kräfte der Gefahrenabwehr. 

Alle Referenten der Fachtagung 
waren als Praktiker vor Ort in Schö
nebeck. In umfassenden Diskussio
nen wurden Detailfragen beraten 
und die Erkenntnisse durch Vor
schläge und Anregungen der Ta -



gungsteilnehmer ergänzt. Beglei 
tend zur Fachtagung konnten auch 
die bei diesem Einsatz eingesetzten 
Führungsmittel, die durch das Land 
Sachsen-Anhalt speziell für 
Großschadenslagen konzipiert, ent
wickelt und beschafft worden sind, 
besichtigt werden. Besonderes In
teresse fanden hierbei das Mobile 
Brandtechnische Labor (MOBLAB), 
der Einsatzleitwagen Sachsen-An
halt (ELSA) und der Funktruppwa
gen Sachsen-Anhalt, die ihre Feuer
taufe in Schönebeck erfolgreich be
standen haben . Die Kollegen des 
Instituts der Feuerwehr und der 
Brandschutz- und Katastrophen 
schutzschule Heyrothsberge, die mit 
diesen Fahrzeugen während der ge
samten Dauer des Einsatzes in Schö
nebeck vor Ort waren, mußten nicht 
nur die Fahrzeuge erläutern, son 
dern hatten eine Vielzahl von Fra
gen der über 200 Tagungsteilneh
mer aus allen Teilen Deutschlands 
zu beantworten. 

Schlußfolgerungen 
Am Ende der Fachtagung konn

te der Landesbranddirektor von 
Sachsen-Anhalt, Ministerialrat 
Hanns-Joachim Bachmann, nicht nur 
einen erfolgreichen Verlauf und Ab
schluß der Fachtagung feststellen, 
sondern vor allem die nachfolgen
den wichtigen Schlußfolgerungen 
sowohl für die Gefahrenabwehr
planung als auch für die Aus- und 
Fortbildung und das Zusammenwir
ken verschiedener Systeme der Ge
fahrenabwehr im Lande Sachsen
Anhalt ziehen. 

1. Ständige Fortschreibung der in je
dem Landkreis und in den kreis
freien Städten vorliegenden Ge
fährdungsanalysen, die sich nicht 
nur auf bestimmte Objekte, son
dern auch auf mögliche Ereignis
se ausrichten sollten . Darauf auf
bauend sind in den Gemeinden 
und Landkreisen die Aufgaben 
der Brandschutzplanung - wie die 
ereignis-, objekt- und territori
umbezogene Einsatzplanung - zu 
verstärken und zu aktualisieren. 

2. Für den Fall des Verzichts auf die 
Feststellung einer Katastrophe 
(als Verwaltungsakt) sollte bei 
Eintritt eines Großschadensereig
nisses ein fest strukturiertes und 
durchgängiges Führungssystem 
mit abgegrenzten Verantwort
lichkeiten vorausschauend ge
plant werden (Bestandteil der 
Brandschutzplanung) und bei Er-
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fordernis (Schadenseintritt) zum 
Einsatz kommen. 

3. Großschadenslagen und ver
gleichbare Szenarien sind zu 
üben, auch mit Beteiligung Drit
ter aus der Wirtschaft (z. B. DB
AG, Telekom, Gasversorgungsun
ternehmen u. a.). Die Ubungen 
sollten praxisnah gestaltet se in, 
um das Handeln aller im Gefah
renabwehrsystem integrierten 
Kräfte zu überprüfen und mögli
che Schwachstellen zu erkennen. 

4. Der persönliche Schutz der ein 
gesetzten Kräfte genießt eine be
sondere Priorität. Dabei müssen 
die der jeweiligen Gefahrensi
tuation an der Einsatzstelle ent
sprechenden Schutzmaßnahmen 
(z. B. Atemschutz, Vollschutz) 
festgelegt und durchgesetzt wer
den. Dazu zählten auch die stän
dige Überwachung der Einsatz
zeiten aller eingesetzten Kräfte, 
die Einsatzstellenhygiene, die ein
deutige Anwendung taktischer 
Zeichen sowie die medizinische 
und hygienische Betreuung nach 
dem Einsatz. 

5. Gefahrgutunfälle und -einsätze 
nehmen zu. Deshalb ist die Erar
beitung eines flächendeckenden 
Gefahrgutkonzeptes zweckmäßig 
und anzustreben . 

6. In besonders komplizierten Ein
satzsituationen sind z. B. von 
TUIS rechtzeitig Hilfe und Unter
stützung in Anspruch zu nehmen 
bzw. in besonderen Fällen auch 
Kräfte und Mittel anzufordern 
(Rüst- und Bereitstellungszeit be
achten!). 

7. Wirtschaftsunternehmen mit Ge
fährdungsrisiko müssen ein eige
nes Informations- und Unfallma
nagement aufbauen, mit den 
Brandschutz- und Katastrophen
schutzbehörden abstimmen und 
diese Kräfte und Mittel dann 
auch zum Einsatz bringen. 

8. Die Zusammenarbeit mit den Me
dien muß im Interesse einer fach
lich und sachlich richtigen Be
richterstattung zielgerichtet und 
abgestimmt erfolgen. Es besteht 
besonders bei Großschadenslagen 
und bei längeren Einsätzen so
wohl ein hoher Informationsbe
darf als auch die Pflicht gegen
über der betroffenen Bevölke
rung zur schnel len und sachlich 
richtigen Information. 

Deshalb sind Pressesprecher ein
zusetzen, die regelmäßig den Me
dienvertretern Pressetermine an
bieten . Dadurch erhalten einer
seits die Medien die für sie so 
wichtigen Informationen, und an
dererseits werden sowohl der Ein
satzleiter als auch die Einsatz
kräfte von ihrer eigentlichen Hil
feleistungstätigkeit nicht mehr 
abgelenkt. Zur Information der 
Bevölkerung bei besonderen Ge
fährdungen sollten z. B. Hand
zettel, Durchsagen u. a. vorbe
reitet sein . 

9. "Wer führen will, braucht Ver
bindungen!" Dieser altherge
brachte Führungsgrundsatz muß 
bei Anwendung aller verfügba 
ren Kommun ikationstechnik un
bedingt und jederzeit umgesetzt 
werden . Für die Auswertung und 
Nachbereitung eines Einsatzes 
sind der Lagefilm und andere For
men der Nachweisführung sehr 
wesentlich. 

1 O. Zur Vorbereitung von Führungs
und Einsatzkräften ist es zwin
gend notwendig, eine praxisna
he Aus-, Weiter- und Fortbil 
dung in Theorie und Praxis si 
cherzustellen. 

Der Landesbranddirektor brach
te den Dank des Landes Sachsen-An
halt für alle am Einsatz Beteiligten 
zum Ausdruck, die unter äußerst 
komplizierten Bedingungen bei der 
Bekämpfung dieses Gefahrgut
unfalles eingesetzt waren . Dabei 
hob er besonders das gemeinsame 
Vorgehen der Freiwilligen Feuer
wehren, der Berufsfeuerwehr, der 
Werkfeuerwehr der BASF AG Lud
wigshafen und anderer Einheiten 
hervor. 

Das Ministerium des Innern des 
Landes Sachsen-Anhalt hat mit die
ser Art der Auswertung von 
Großschadenslagen eine richtungs
weisende Veranstaltung initiiert, die 
bundesweites Interesse bewirken 
sollte . 

Das Tagungsmaterial kann zum 
Preis von 40,00 DM zuzüglich Ver
sandkosten erworben werden bei: 
Institut der Feuerwehr, Wissen 
schaftliche Fachbibliothek,Biederit
zer Str. 5, 39175 Heyrothsberge, Tel. 
o 39 29/2 61 -2, Fax 0 39 29/2 61 -
2649. 

Notfallvorsorge 1/1997 15 



RETTUNGSDIENST 

Psychologische Belastungen im 
Rettungsdienst 
von em. Prof. Dr. med. Wolfgang Herzog, Med. Fakultät Köln, 
ehem. Chefarzt der Chirurg. Klinik Gummersbach 

In den letzten Jahren haben die bis
her vernachlässigten psychischen 
Faktoren bei Rettungsdiensteinsät
zen mehr Beachtung gefunden, und 
man sucht nach Wegen, die Bela
stungen des Personals zu reduzie
ren, ohne dabei an Effektivität zu 
verlieren. 

1960, bei Beginn meiner 24jähri
gen Tätigkeit am Krankenhaus, be
stand der Rettungsdienst aus einem 
Krankenwagen mit einem Fahrer des 
DRK, der am Unfallort nur mit Hilfe 
umherstehender Personen den Ver
letzten in seinen Wagen legen konn
te und dann schnell, ohne Kontrolle 
während des Transportes, zum Kran
kenhaus fuhr. Das schnelle Fahren in 
den Kurven führte damals in Un
kenntnis der pathophysiologischen 
Vorgänge nicht selten zum Zusam 
menbruch des Kreislaufs, so daß 17 
Prozent der Verletzten im Kranken
wagen während des Transportes 
starben; heute sind es etwa ein bis 
zwei Prozent. 

Diesem unerfreulichen Zustand zu 
begegnen, haben wir im Kranken
haus Gummersbach aus eigener 
Kraft und unentgeltlich mit Ärzten 
und Pflegern das Notarztwagen 
(NAW)-System aufgebaut - ohne Ge
setz und ohne Vorbild. Um den lan
gen bürokratischen Instanzenweg 
mit jahrelangen Etatberatungen zu 
umgehen, haben wir die schwierig
ste Frage - den Arzt für die Behand
lung am Unfallort und die Kontrolle 
während der Fahrt rund um die Uhr 
zur Verfügung zu stellen - dadurch 
gelöst, daß wir den diensthabenden 
Arzt der Chirurgie ohne offizielle Er
laubnis einsetzten und seine Abwe
senheit vom Krankenhaus durch Ver
tretung eines diensthabenden Assi
stenten einer anderen Abteilung 
ersetzten. Dadurch gewannen wir 
gegenüber anderen Städten und 
Kreisen einen großen Vorsprung von 
mehreren Jahren. 
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Erster NAW-Einsatz 
1963 

Der erste NAW-Einsatz erfolgte 
bei uns 1963. Im bundesweiten Fern
sehen wurde unsere NAW-Organisa
tion 1970 als erste demonstriert (ZDF, 
Löwenthal -Magazin) . An der Ge
setzgebung Mitte der siebziger Jah
re waren wir nach dreimaligen Hea
rings in den Ministerien in Bonn und 
Düsseldorf beteiligt. Im Gesetzblatt 
von NRW wurde 1975 unter Angabe 
von Stadt und Person unsere Orga
nisation als "Gummersbacher Mo
dell" als empfehlenswert verankert. 
Es war das erste Mal, daß eine in 
Gummersbach geborene und ver
wirklichte Idee unter Namensnen
nung in ein Landesgesetz Eingang 
gefunden hat. 

Das Personal des Rettungsdien
stes, d. s. der Notarzt, der Rettungs
Assistent, der Rettungs-Sanitäter, sei
ten der Helfer (meist ein Zivildienst
leistender), tritt immer auf direkten 
Anruf über die Leitstelle in Aktion, 
wenn der einzelne Bürger durch Un
fall oder Krankheit in eine lebens
gefährliche Situation gerät. Für die 
erfolgreiche Bewältigung solcher 
Notsituationen wird das Rettungs
personal speziell ausgebildet. Es lernt 
alle erforderlichen Strategien, Takti
ken und Techniken, um in Notfällen 
effizient helfen und zusätzlichen 
Schaden abwenden zu können . Der 
Rettungsdienst stellt hohe fachliche 
Anforderungen . Bereits kleinste Feh
ler oder Fehleinschätzungen können 
zu erheblichen Konsequenzen für 
Leib und Leben führen . 

Das Rettungspersonal sieht sich 
auch bezüglich der psychischen Be
anspruchung und Belastung hohen 
Ansprüchen ausgesetzt. Dies gilt 
schon im alltäglichen Einsatz, ganz 
besonders aber für den Katastro
phenfall. Das Fahren mit Sondersig
nai, der Anblick von Opfern mit 
schweren Verletzungen, deren 

Schmerzens- und Hilfeschreie, die 
Konfrontation mit Unfalltoten und 
die Reanimationsversuche bei Kin 
dern und Jugendlichen: Das sind nur 
die offensichtlichen Spitzen der all 
täglichen Streßbelastungen auf der 
Fahrt zum und am Einsatzort. Wei 
tere Streßquellen liegen in d iesem 
Zusammenhang darin begründet, 
daß ein permanenter Entschei
dungsdruck - bei Abfahrt vom Kran
kenhaus beginnend - existiert, daß 
viele Einsätze Risikoabwägungen 
verlangen, daß die Rettungsarbeit 
meist unter den Augen von oft wohl
meinenden und besserwissenden 
Dritten erfolgt und daß eine auszu
schließende Fehlentscheidung und 
Fehlhandlung zu massiven Vorwür
fen führen kann. Bei Katastrophen
fällen (s. Ramstein 1988) wird das 
Rettungspersonal von unausweichli
chen Eindrücken überwältigt. Über
lagert von der adrenalingetragenen 
Routine des Einsatzverhaltens, die 
das Aufkommen eines lähmenden 
Grauens erst gar nicht zuläßt, treten 
die Symptome dieser Überwältigung 
- und das ist bemerkenswert - erst 
zeitlich verzögert auf. 

Posttraumatisches 
StreB-Syndrom 

Permanente Erinnerungen an die 
Katastrophensituation, Alpträume, 
Schlafstörungen, körperliches Un
wohlsein, Traurigkeit, Depressivität, 
Angst- und Panikanfälle sind einige 
in der Literatur beschriebene Sym
ptome. Diese in der klinischen Praxis 
unter dem Oberbegriff des post
traumatischen Streß-Syndroms auf
geführten Symptome sind oft von 
anhaltender Dauer und beeinträch
tigen nicht nur die individuelle Lei
stungsfähigkeit, sondern können 
auch zu massiven Veränderungen 
des psychischen Erlebens hin bis zum 
Suizid und des sozialen Verhaltens 
wie Isolation und A'ggressivität 
führen. 



Eindrucksvolle Berichte verdeutli
chen, daß in Katastrophenfällen jen
seits der routinemäßigen, techni
schen Abwicklung etwas passiert, 
was dem einzelnen Helfer erst nach 
Abschluß des Einsatzes langsam, qua
si aus der Tiefe des Erlebens zu Be
wußtsein kommt. Unverständnis, 
Grauen, Schuld, Angst und Ver
zweiflung hätten vor Ort vielleicht 
zur Blockade des Rettungshandelns 
geführt. Sie wurden von daher un
terdrückt. Im nachhinein drängen 
sich diese Emotionen jedoch unauf
haltsam auf und zwingen den Be
troffenen dazu, sich mit ihnen aus
einanderzusetzen. In dieser Situati
on kann der Helfer in eine Krise 
geraten. 

Natürlich werden nicht alle Helfer 
in Katastrophenfällen von ihren 
emotionalen Erlebnissen so sehr ein
geholt, daß sie längerfristig krank 
werden . Diese emotionalen Reak
tionen sind aber auch nicht allein an 
Großschadensereignisse gebunden. 
Auch im alltäglichen Einsatz kann es 
zu massiven emotionalen Beein
trächtigungen kommen, zumal dann, 
wenn die Zahl und Schwere der ein
zelnen alltäglichen Schadensereig
nisse zunimmt und Schreckensereig
nisse kumulieren. 
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Emotionale 
Bewältigung nach 
dem Einsatz 

Belastend sind nicht immer die 
Einsätze unmittelbar vor Ort. Der 
körperliche Einsatz im Rettungs
dienst ist zeitlich befristet, und die 
komplexen physiologischen Bewälti
gungsreaktionen versetzen den Hel
fer selbst in schwersten Fällen in die 
Lage, seine Tätigkeit erfolgreich aus
zuführen . Kritisch ist jedoch die emo
tionale Bewältigung nach erfolgtem 
Einsatz, wenn man sich der schreck
lichen Dinge bewußt wird, mit de
nen man konfrontiert war. Dies ist 
besonders dann der Fall, wenn der 
Rettungseinsatz nicht erfolgreich war 
oder gar durch eigene taktische oder 
technische Fehler belastet ist. Erst 
wenn durch Erinnerungs- und Vor
stellungsabläufe die Distanz zu die
sen zeitlich bereits entfernteren Er
eignissen wieder geringer wird, tre
ten die eigentlich relevanten 
Belastungen auf. Gerade diese ver
späteten emotionalen und gedank
lichen Streß-Situationen - besonders 
bei den jüngeren Helfern - bedürfen 
dringend der Bewältigung. Man ver
mutet, daß etwa vier Prozent des 
Rettungspersonals unter diesen zeit
lich verzögerten Streß-Symptomen 

leiden . Mit diesen zunächst unbe
wältigten Ereignissen muß sich der 
Betroffene am besten aktiv ausein
andersetzen, sei es in Selbstge
sprächen, in Gesprächen mit Kolle
gen, mit dem Ehepartner, mit Freun
den oder aber anderen Helfern. Das 
Gespräch, in dem man sich noch ein
mal mit dem Erlebten konfrontiert, 
eröffnet alle Möglichkeiten, Ver
ständnis für das traumatische Ge
schehnis, aber auch für das eigene 
emotionale Erlebnis zu finden . Das 
Gespräch schafft Distanz und Befrei
ung, reduziert die aufwühlenden 
und ablenkenden Erinnerungen und 
bringt sie zu einem Abschluß. 

Diese konfrontativen Gespräche 
werden im Rettungsdienst - und viel
leicht nicht nur dort - zu wenig ge
führt. Zwar wird der Wunsch nach 
solchen Gesprächen immer wieder 
geäußert, gleichzeitig jedoch auch 
immer wieder darauf verwiesen, daß 
es keine adäquaten Gesprächspart
ner gibt. Dies hat verschiedene Grün
de: Im privaten Bereich fühlen sich 
Ehepartner und Freunde häufig 
überfordert und wohl auch belästigt, 
wenn es wiederholt um die Aufar
beitungen von schrecklichen Ereig
nissen geht, die auch eigene An
gehörige betreffen könnten. 
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Im kollegialen Bereich wird meist 
nur oberflächlich über belastende Er
eignisse gesprochen. Selbstenthül
lungen werden trotz hohen Lei 
densdrucks gemieden, weil man sich 
keine Blöße geben will, denn das Be
kenntnis der emotionalen Belastung 
könnte zu Stigmatisierung und zur 
Beschämung führen . 

Im Gespräch mit Vorgesetzten 
werden belastende Einsätze vor al 
lem unter strategischen und takti 
schen Gesichtspunkten im Hinblick 
auf Erfolg und Mißerfolg bearbeitet. 
Selbstenthüllungen, die verletzbar 
machen, werden vermieden, da ne
gative Konsequenzen befürchtet 
werden . 

In der Folge kommt es im Alltag 
zu kraftzehrenden Versuchen, das Er
lebte abzuschütteln, es zu bagatelli
sieren, zu leugnen oder zu verdrän
gen, zumal rüde und zynische Äuße
rungen nicht selten sind. Entlastend 
bleibt das Gespräch mit Kollegen, de
nen man sich vertrauensvoll öffnen 
kann und dabei feststellt, daß ande
re Personen vergleichbare Erlebnis
se bereits hinter sich haben und sie 
auch bewältigen konnten. 

Auseinandersetzung 
mit existentiellen 
Fragen 

Die Auseinandersetzung mit exi 
stentiellen Fragen - wie gehe ich mit 
schwer verletzten Patienten um, was 
bedeutet für mich Sterben und Tod 
- sollte bereits mit der Ausbildung 
beginnen, um möglichst frühzeitig 
einem drohenden Verdrängungs
prozeß vorzubeugen . Die Verdrän
gung der Auseinandersetzung mit 
der Problematik "Sterben und Tod" 
fördert das sogenannte Burn-out
Syndrom, das Gefühl des "Ausge
branntseins", das überall dort ent
stehen kann, wo Menschen anderen 
Menschen helfen und sich mit deren 
Problemen auseinandersetzen. Das 
Thema "Sterben und Tod" muß da
her einen festen Platz auch in Lehr
gängen für das Rettungsdienstper
sonal einschließlich der jungen Ärz
te einnehmen, denn ein Einsatz ist 
keineswegs dann beendet, wenn das 
EKG eine Nullinie zeigt. Die Würde 
eines Menschen muß auch nach sei
nem Ableben gewahrt bleiben. 

Den höchsten Belastungswert hat 
der Helfer zu tragen, wenn er sich 
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eingesteht, möglicherweise zum To
de eines Patienten bei Maßnahmen 
am Ort der Lebensgefahr beigetra
gen zu haben . In Befragungen be
zeichnen 39 Prozent der Mitarbeiter 
eine Mitverantwortung am Tod ei 
nes Patienten für gegeben . 

Das Konzept der 
Ei nsatzkräfte
Nachsorge-Teams 

Für hochgradig belastende Einsät
ze ist in letzter Zeit entsprechend der 
Beispiele in den USA und in Austra
lien ein Konzept der Einsatzkräfte
Nachsorge-Teams (EKNT bzw. Criti 
cal Incident Stress Debriefing 
Teams/CISD) entwickelt worden. 

Die Konzeption sieht vor, daß 
Teams, bestehend aus professionel 
len Helfern im Gesundheitswesen 
und erfahrenen Praktikern, die Auf
arbeitung solcher Einsätze möglichst 
kurzfristig nach Abschluß des Ein
satzes nachträglich in Gruppen an
leiten und durchführen. Im Vorder
grund steht allein die Bewältigung 
des emotionalen Erlebens. Die Teil 
nahme erfolgt freiwillig . Vertrau
lichkeit nach außen ist vereinbart. Als 
Helfer sollten zur Verfügung stehen: 
Psychologen, Seelsorger, Sozial
pädagogen, Sozialarbeiter oder Ärz
te mit Erfahrung in der Kriseninter
vention bei Großeinsätzen mit 
Schwerverletzten und Sterbenden. 
Auch der Umgang mit den An
gehörigen muß trainiert werden -
hier besteht ein großer Nachholbe
darf. Die emotionale Entlastung von 
traumatischen Erlebnissen im Einsatz 
darf nicht länger als individuelles 
Versagen betrachtet und folglich als 
eine Privatangelegenheit angesehen 
werden. Die psychologische Nach
sorge ist theoretisch soweit konzi 
piert und sicher aus humanitären 
Gründen auch begrüßenswert, aber 
nicht leicht in die Praxis umzusetzen. 
Es müssen erst theoretische Er
kenntnisse und ausreichende prakti 
sche Erfahrungen in konkrete Maß
nahmen eingeflossen sein, um die 
notwendige psychologische Nach
sorge auch institutionell abzusichern. 

Ein Beispiel 
An einem Beispiel, wo die Ver

kettung unglücklicher Umstände und 
mögliche Fehler zum Tod eines Man
nes geführt haben könnten, will ich 
die angesprochenen Problemfelder 
darstellen. 

Zwei Rettungsdiensthelfer werden 
nachts ohne Sondersignal mit ihrem 
Krankentransportwagen (KTW) zu 
einem normalen Krankentransport 
geschickt. Die Straße, die beiden Sa
nitätern unbekannt ist, wird auch 
mit Hilfe des Stadtplans nicht auf An
hieb gefunden, so daß sich durch 
diese mangelnde Ortskenntnis eine 
Verzögerung von ca . 10 Minuten er
gibt. Die Wohnung des Patienten be
findet sich im 4. Stockwerk, das 
Treppenhaus ist für einen schonen
den liegenden Transport auf der Tra
ge zu eng . Die Einweisungsdiagno
se des ärztlichen Notdienstes lautet 
auf "Angina pectoris" . Der 45jähri 
ge Patient klagt über starke, in bei 
de Arme ausstrahlende Brust
schmerzen. Er läßt sich nur mit Mühe 
dazu überreden, nicht auf eigenen 
Füßen die 4 Stockwerke zu bewälti
gen, sondern sich im Tragestuhl des 
Krankenwagens sitzend von den Sa
nitätern hinunterbringen zu lassen . 
Beim Hineinschieben des Stuhls in 
das Fahrzeug bekommt der Patient 
plötzlich Krämpfe, die in Bewußtlo
sigkeit und einem Herzstillstand en
den. Als großes Problem stellt sich 
nun das notwendige und unver
meidliche Umlagern vom Stuhl auf 
die Trage heraus. Die Angehörigen 
warteten bereits neben dem Fahr
zeug auf die Abfahrt. Für die beiden 
Helfer ist es äußerst schwierig, den 
schweren, schlaffen, leblosen Körper 
unter den beengten räumlichen Ver
hältnissen des KTW auf die Trage zu 
heben, um so mit der Wiederbele
bung beginnen zu können. Wert
volle, scheinbar ewig dauernde Se
kunden gehen durch diese kraftrau
bende Aktion verloren . Auch der 
nachalarmierte Notarzt findet die 
Straße nur mit Verzögerung und 
nicht ohne Lotsen . Die Reanimati
onsmaßnahmen werden durch die 
räumliche Enge erheblich behindert. 
Deswegen und aufgrund schwieriger 
anatomischer Verhältnisse beim Pa
tienten gelingt dem Notarzt erst 
nach mehreren Versuchen die Ein
führung eines zentralen Venenka
theters und die Injektion von le
bensrettenden Medikamenten . Die 
Bemühungen des Rettungsteams 
sind jedoch vergeblich . Der Patient 
erlangt das Bewußtsein nicht wieder 
und stirbt im Krankenwagen. Die Be
satzung ist genauso bestürzt und 
verzweifelt wie die Angehörigen. Die 
beiden Helfer machen sich Selbst
vorwürfe und haben das belastende 
Gefühl, versagt zu haben. Viele Fra
gen bleiben offen, wie man es hätte 
anders machen sollen - sie müssen 
unbeantwortet bleiben. Eines bleibt 
bestehen : das Hadern und die 
Schuldgefühle der Helfer, das Gefühl, 
versagt und möglicherweise den Tod 



mitverschuldet ZU haben. Auch 
wenn kein Beweis zwischen Tod und 
schuldhaftem Versagen zu führen 
ist, so werden durch diese Verket
tung unglücklicher Umstände die 
Zweifel trotz schuldlosen Verhaltens 
die beiden He lfer noch lange bela
sten . 

Bis Ende der siebziger Jahre, als 
die Länder allmählich ihre Ret
tungsdienstgesetze erlassen hatten, 
waren oft Widerstände zu überwin
den: Die Chefärzte fürchteten Mehr
arbeit, die Sanitäter bangten um ih
re Stelle, ob ihre Funktion am Un
fallort teilweise vom Notarzt 
übernommen würde. Eine Situation 
ist mir immer noch gegenwärtig : 
1970 stellte ich auf dem 2. Ret
tungsdienstkongreß des DRK in Göt
tingen unsere Organisation vor und 
bekam anschließend nicht den er
warteten Beifall, sondern - zum er
stenmal in meinem Leben - drück
ten zahlreiche Zuhörer ihr Mißfallen 
durch kräftige Buhrufe aus! 

Bilanz und Ausblick 
Das Rettungsdienstpersonal ist 

bei seiner Arbeit außerhalb des 
Krankenhauses besonderen, arbeits
spezifisch vielseitigen Rahmenbe
dingungen ausgesetzt. Das Personal 
ist präklinisch mit den klinischen ap
parativen Möglichkeiten in der La
ge, sowohl Unfallverletzten als auch 
Schwererkrankten zwar besser zu 
helfen, allerdings in einer sehr vie l 
schwierigeren Situation als in der Kli
nik. Das ärztliche und auch das 
nichtärztliche Persona l ist praktisch 
auf sich allein gestellt. Es müssen vor 
Ort sehr schnell kurzfristige, vielfach 
lebensrettende Entscheidungen ge
troffen werden. Zusätzlich erschwe
rend kommt hinzu, daß die an die 
Rettungswache oder Leitstelle ein
gegangene Meldung nicht immer 
schlüssige Hinweise auf das tatsäch
liche Notfallgeschehen erlaubt. Zu
sätz liche Behinderungen mit Zeit
verlusten beim Suchen der Notfall
steile entstehen auch durch 
Behinderungen in den Rettungswe
gen und wegen unbeleuchteter 
Hausnummernschilder. 

Erhebliche Defizite bestehen bei 
der psychischen Ersten Hilfe, die zu 
wenig erwähnt wird. 

Das Ausmaß der Beanspruchung 
des Personals zeigen neueste Zah
len : Etwa drei Millionen Notfall
einsätze mit und ohne Arzt werden 
jährlich in Deutschland durchge-
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führt. Im Oberbergischen Kreis wur
den 1995 11 940 Notfälle bei 
270 000 Einwohnern registriert, da
bei war 5132Mal - d. h. in 44 Pro
zent der Fälle - der Notarzt erfor
derlich. 

Neue wissenschaftliche Untersu
chungen lassen die Erwartung zu, 
daß es gelingen wird, mit Hilfe ob
jektiver Meßgrößen das Ausmaß der 
psychogenen Belastungen zu be
stimmen, und zwar mit Hilfe der 
Blutparameter von Katecholaminen, 
das sind Substanzen der Nebennie
re, die auch im Hochleistungssport 
eine Rolle spielen. Hierzu gehört das 
Adrenalin. Der Quotient erlaubt 
Rückschlüsse auf die Aktivität des 
sympathischen Nervensystems. Bei 
Großeinsätzen könnte das Bela
stungsprofil besonders bei Wieder
holungsfällen Hinweise dafür geben, 
daß dem Organismus zu starke Be
lastungen zugemutet werden, die 
nicht nur zu funktionellen, sondern 
sogar zu organischen Körperschäden 
führen. Eine hohe Energiebereit
stellung für einen erhöhten Ener
gieumsatz bei psychischen Bela-

stungen ist schon an einfachen Re
aktionen erkennbar, so am Anstieg 
der Herzfrequenz und des Blut
drucks sowie am erhöhten Sauer
stoffverbrauch und an der erhöhten 
Adrenalinausscheidung. 

Der Rettungsdienst wird von den 
neuen medizinischen Erkenntnissen 
profitieren, und die Ausbildung wird 
sich anpassen müssen, um die Fort
schritte der Wissenschaft nicht nur 
in die Therapie der physischen, son
dern auch der bisher vernachlässig
ten psychischen Ersten Hilfe umzu
setzen. 

Es gibt keine Berufsgruppe, die so 
viel mit Leiden, Sterben und Tod 
konfrontiert wird, wie das Personal 
des Rettungsdienstes, und der Ruf 
nach ökumenischer Notfallseelsorge 
und geistlichem Beistand für die Mit
arbeiter im Rettungsdienst wird im
mer lauter. 

Hochwasser-Katastrophenschutz-Sandsack 
+ leistungslähige Belüllmaschinen 

Die Befüllmaschinen Leistungen pro Stunde 
und Gerät: 

Sandking Sandboy 
300 Tandemsäcke - 600 
Einzelsäcke Ölhydraulisch 
bzw. ohne Fremdenergie, 
hohe Mobilität, ohne Lärm, 
ideal für LKW-Betonmischer
Kommunalfahrzeuge 
(Frontlader-) und Hand
beschickung. 
Geeignet für Sand, Kies, Riesel. 
Bestes Preis-Leistungs
verhältnis 

Böck-Tandem-Sandsack 
Vorteile beim Einsatz: 

• Systemmäßiger Verbau zum stabilen Verbund 
• Verbauung auch durch ungeübte Helfer 
• Tragegriffe 
• Verschlußkordel angenäht 
• Auch befüll! bestens stapelbar, 
• verrottungsbeständig 
• UV-beständig 
Tandemsäcke werden auf Lasche gelegt, es entsteht ein stabiler, beliebig 
langer und hoher Damm. 

Fordern Sie AngebotNorführungen an: 

Klaus Böck Kunststoffwaren 
Postfach 11 51 • D ·83302 Trostberg 

Tel . (0 86 21) 40 77 • Fax (0 86 21) 36 98 



EUROPÄISCHE UNION 

Das Engagement der Europäischen 
Union bei der Minenräumung im 
Rahmen der humanitären Hilfe 

von D. Geoffrey van Orden, European Commission DG IA, Brigadier (ret.) UK, Brüssel 

Die Europäische Union hat in den 
letzten achtzehn Monaten ihre An
strengungen im Kampf gegen die 
Geißel der Anti-Personenminen er
neut verdoppelt und steht bei den 
politischen und praktischen Aktio
nen auf internationaler Ebene in 
vorderster Front. Natürlich führen 
viele Mitgliedstaaten der Union, un
ter anderem auch Deutschland, ei
gene bilaterale Programme durch. 
Ich werde mich hier jedoch auf die 
konzertierten Aktionen der Union 
und die Maßnahmen der Europäi
schen Kommission beschränken. ' 

Auf politischer Ebene hat die Eu
ropäische Union mehrere UN-Reso
lutionen zu Antipersonenminen ge
fördert. Sie war auch diplomatisch 
sehr aktiv, indem die Troika bei meh
reren Ländern mit schwierigen Posi
tionen Demarchen unternahm. In 
jüngster Zeit war es das Hauptanlie
gen der Union, auf die Annahme ei
nes sehr viel strengeren Protokolls 11 
zum "Übereinkommen über be
stimmte konventionelle Waffen" der 
Vereinten Nationen hinzuwirken. Sie 
wissen, daß eine erste Überprü
fungskonferenz in Wien stattfand 
und eine zweite Runde am 3. Mai 
1996 in Genf abgeschlossen wurde. 
Die Europäische Union hatte sich auf 
die Position verständigt, nicht auf 
ohnehin nicht durchsetzbaren For
derungen zu bestehen, die mögli 
cherweise das Zustandekommen ei 
ner Einigung im Ansatz gefährdet 
hätten, sondern eine hinsichtlich des 
Umfangs und der Beschränkungen 
für Einsatz und Weitergabe von An
tipersonenminen deutlich strengere 
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Fassung des Protokolls II zu errei 
chen . In diesem Punkt konnten wir 
beträchtliche Erfolge erzielen, ob
wohl wir enttäuscht waren, daß kei
ne Einigung über einen wirkungs
vollen Verifikationsmechanismus zu
stande kam und für die Erfüllung 
einiger technischer Bestimmungen 
eine Übergangsfrist von neun Jahren 
eingeräumt wurde. Die Konferenz 
war ein wichtiger Schritt in die rich
tige Richtung. Jetzt müssen wir dafür 
sorgen, daß die neuen, geänderten 
Protokolle umgehend ratifiziert wer
den und dem Ubereinkommen mög
lichst viele Länder beitreten. 

Unser eigentliches Ziel ist je
doch, mit einem baldigen welt
weiten Verbot von Antiper
sonenminen voranzukommen. 

In diesem Zusammenhang verbot 
die Union im Mai letzten Jahres den 
Export bestimmter Kategorien von 
Antipersonenminen in bestimmte 
Länder. Jetzt arbeiten wir an einer 
neuen gemeinsamen Aktion, die -
da sind wir zuversichtlich - ein 
ganzes Stück weiter geht. Wir hof
fen beispielsweise auf ein EU-weites 
Exportverbot für alle Antipersonen
minen für alle Bestimmungsländer. 
Allerdings können wir nicht die Au
gen davor verschließen, daß es zur 
Zeit keinen Konsens über ein sofor
tiges Verbot der Lagerung und des 
Einsatzes dieser Waffen gibt. Aber 
wir werden ihn finden . Das ist unser 
gemeinsames Ziel. 

Manchmal denke ich, daß wir -
vor allem unseren eigenen Bürgern 
- einen falschen Eindruck vermitteln, 

wenn wir den Anschein erwecken, 
wir würden uns selber anklagen. Ich 
möchte hier ganz deutlich sagen, 
daß es nicht die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union sind, die Minen 
herstellen und sie in den am meisten 
betroffenen Regionen der Welt ver
legen. Wir müssen daher den Blick 
mehr auf die wahren Schuldigen 
richten - auf jene Staaten, die nach 
wie vor große Mengen von Minen in 
Konfliktgebiete liefern, und auf die 
Kriegsparteien, die ohne jede Rück
sicht auf humanitäre Erwägungen im 
Hinblick auf die Zivilbevölkerung im
mer wieder Minen einsetzen. 

Praktische 
Maßnahmen 

Wenn ich mich jetzt den prakti 
schen Maßnahmen zuwende, wer
den wir sehen, daß die Europäische 
Union enorme Mittel zur Bewälti
gung eines Problems aufwendet, das 
größtenteils durch andere verursacht 
wird. Im vergangenen Jahr zahlte die 
Union über fünf Millionen DM in 
den freiwilligen Treuhandfonds der 
Vereinten Nationen für die Unter
stützung bei der Minenräumung ein. 
Von den 36 Millionen DM, die bei 
der UN-Minenräumungskonferenz in 
Genf letzten Juli für diesen Fonds zu
gesagt wurden, stammt fast die Hälf
te aus der EU und ihren Mitglied
staaten. Der EU-Beitrag muß für spe
zifische Minenräumprojekte in 
Angola und Mosambik verwendet 
werden . In diesem Jahr hat die Uni
on weitere fünf Millionen DM für 
den freiwilligen UN-Treuhandfonds 
zugesagt, um speziell zum Aufbau 

1 Die Europäische Kommission beteiligt sich voll an den Aktionen der Union (im Rahmen des "zwei 
ten Pfeilers") und führt eigene Maßnahmen im Bereich des "ersten Pfeilers" durch. 



von "M inenräumzentren" in Bosni
en und Kroatien beizutragen. 

Dem ehemaligen Jugoslawien gilt 
zur Zeit besondere Aufmerksamkeit. 
Die Schätzungen gehen davon aus, 
daß etwa drei Millionen Landminen 
in Bosnien und eine vergleichbare 
Zahl in Kroatien verlegt worden sind. 
Ich muß sagen, daß ich den Statisti 
ken, die im Zusammenhang mit dem 
Landminenproblem im allgemeinen 
ständig verbreitet werden, etwas 
mißtrauisch gegenüberstehe, aber 
schon der Verdacht, daß ein be
stimmtes Gebiet vermint sein könn
te, reicht nun einmal aus, um die Re
paratur dringend benötigter Woh
nungen, die Nutzung von Agrarland 
oder die Instandsetzung der Strom
und Wasserversorgung zu verhin 
dern . Minenräumung ist eine we
sentliche Voraussetzung für Rehabi 
litations- und Wiederaufbauarbeiten 
in vielen Teilen der Welt, und dies 
gilt im Moment besonders für Bos
nien. Langfristig müssen die Reg ie
rung en von Bosnien-Herzegowina 
und Kroatien die Verantwortung für 
die M inenräumung übernehmen . 
Kurz- und mittelfristig brauchen sie 
jedoch in großem Umfang die Hilfe 
der internationalen Gemeinschaft . 

Es ist klar, daß eine wirksame 
Struktur eingerichtet werden muß, 
die die Minenräumung koordiniert 
und eine Reihe von Maßnahmen 
durchführt, die sich unmittelbar auf 
das Minenproblem auswirken. Wir 
haben darum zur Schaffung eines 
Organisations- und Entscheidungs
rahmens beigetragen, in den Ver
treter der internationalen Gemein
schaft sowie Vertreter der Regierung 
und der Gemeinden einbezogen 
werden . 

• Erstens wurde in Sarajewo eine 
"Strategiegruppe Minenräumung" 
unter dem Vorsitz des Büros des 
Hohen Repräsentanten gegründet, 
die die allgemeine Strategie und 
die Prioritäten für die Minenräu
mung festlegen soll . 

• Zweitens wurde ein unter UN
Führung stehendes "Minen-Akti
onszentrum" eingerichtet, das für 
die Umsetzung der Strategie zu
ständig ist, beispielsweise durch die 
Koordinierung von Minenräum
programmen und entsprechenden 
Sensibilisierungsprogrammen, den 
Aufbau einer Datenbank und an
dere praktische Maßnahmen. 

Ausbildung und 
Ausrüstung 

Im Hinblick auf spezifische Maß
nahmen ist eine der größten Schwie
rigkeiten, die es zu überwinden gilt, 
daß gut ausgebildetes und ausgerü
stetes Fachpersonal für die Minen
räumung fehlt . Die Europäische 
Kommission hat daher den soforti
gen Ankauf von Minenräumausrü
stung finanziert und unterstützt jetzt 
größere Projekte für die Ausbildung, 
die Ausrüstung und den späteren 
Einsatz von 20 zwölfköpfigen hu
manitären Minenräum-Teams und 
weiteren zehn vierköpfigen Teams 
für Soforteinsätze zur Beseitigung 
von Sprengkörpern . Unser Ziel ist es, 
hierfür entlassenes Militärpersonal 
einzusetzen und so die geeignetsten 
Arbeitskraftressourcen zu nutzen, 
gleichzeitig jedoch durch alternati
ve Beschäftigungsmöglichkeiten für 
ehemalige Soldaten zur Stabilisie
rung des Friedensprozesses beizu
tragen. Diese Teams stehen dann für 
eine Reihe von Minenräumaufgaben 
zur Verfügung . Darüber hinaus 
bemühen wir uns um sofortige Ein
leitung von Arbeiten am Wasserver
sorgungssystem in Sarajewo und im 
Zusammenhang mit der Minenräu
mung in einigen Wohngebieten, die 
wieder aufgebaut werden sollen. 

Ich habe hier kurz einige der Ak
tionen angerissen, die die Europäi
sche Kommission für Bosnien vorge
schlagen hat. Die Kommission un
terstützt jedoch auch sehr aktiv die 
Minenräumung in vielen der am mei
sten betroffenen Regionen der Welt, 
üblicherweise im Rahmen ihrer Pro
gramme für die allgemeine Ent
wicklungszusammenarbeit, Rehabi
litation und humanitäre Hilfe. In den 
letzten vier Jahren hat die Kommis
sion mehr als 80 Millionen DM für 
Minenräummaßnahmen bereitge
stellt, unter anderem über 26 Millio
nen in Afghanistan, über zwölf Mil
lionen in Kambodscha und etwa 
zehn Millionen in Mosambik sowie 
große Summen im Nordirak, in 
Angola, Somalia und anderen Län
dern . Die Minenräumpolitik der 
Kommission wird von der General 
direktion (GD) IA koordiniert, spezi
fische Maßnahmen werden jedoch 
von den zuständigen Länderrefera
ten in der GD I (für Südasien), BD VIII 
(für Afrika), GD IA für Bosnien und 
Kroatien und natürlich von unserem 
Amt für humanitäre Hilfe, ECHO, 
durchgeführt. 

Mine tötet fünf Kinder 
in Tschetschenien 

Bei einem erneuten Gewalt
verbrechen in Tschetschenien sind 
gestern fünf Kinder im Alter von 
zehn bis zwölf Jahren getötet 
worden . Sie hätten am Rande ei 
ner Fernstraße in der Nähe des 
russischen Hauptquartiers in Chan
kala südlich von Grosny gespielt, 
als sie durch die Explosion einer 
ferngezündeten Mine getötet 
wurden, meldeten die russischen 
Nachrichtenagenturen . Ein Zu
sammenhang mit früheren "Ter
rorakten" wurde nicht ausge
schlossen . Die Ermordung von 
fünf Helfern des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz (lKRK) 
südlich von Grosny am vergange
nen Dienstag hatte weltweite Pro
teste ausgelöst. 

Quelle: Die Welt vom 23. Dezem
ber 1996 

Gemeinsame 
Forschungsstelle 

Darüber hinaus beteiligt sich die 
Gemeinsame Forschungsstelle in 
Ispra in Italien an verschiedenen Pro
jekten im Bereich der Minenauf
spürtechnologie. Im letzten Oktober 
schloß sie ihre Studie über den der
zeitigen Wissensstand in dieser Tech
nologie ab. Sie forschte ferner selbst 
auf dem Gebiet von Bodeneindring
Radarsystemen. Jetzt leitet die Kom
mission ein Projekt ein, das zur Ent
wicklung benutzerfreundlicher 
Minenaufspürausrüstung mit 
verschiedenen Sensoren (Bodenein
dring-Radar, 3D-Darstellung, Infra
rot) beiträgt und durch die Minen
räummaßnahmen erheblich be
schleunigt werden dürfte. Wenn 
alles nach Plan geht, könnte ein Pro
totyp in zwei bis drei Jahren fertig 
sein . 

Die Europäische Union, ihre Mit
gliedstaaten und die Kommission lei
sten also einen enormen Beitrag zu 
den Bemühungen, ein Problem zu lö
sen, das, wie wir alle zugeben, eine 
internationale Katastrophe ist. Wir 
sind jedoch nicht selbstzufrieden. Wir 
wissen, daß noch so viel zu tun ist, 
nicht durch leere Gesten, sondern in
dem wir unsere Aufmerksamkeit und 
unsere Bemühungen auf das, wirkli 
che Problem konzentrieren - die Un
terbindung des Minennachschubs in 
Konfliktgebiete, die Entwicklung 
neuer Technologien zur Beschleuni
gung der verläßlichen Aufspürung 
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von Minen, die koordinierte Durch
führung von Minenräumprogram
men in Gebieten mit höchster Prio
rität. 

Das humanitäre Problem, vor 
dem wir stehen, ist riesig, aber die 
Europäische Union begegnet ihm 
mit einem ebenso großen Engage
ment bei der Suche nach den nöti 
gen politischen und praktischen Lö
sungen. 

Vortrag anläßlich des Seminars 
"Humanitäres Minenräumen " am 
18. Juni 7996 in Bonn-Bad Godes
berg, veranstaltet durch (PM. st. Au
gustin. 

Dokumentation 

Deutsche Minen werden bis zum 
Jahresende zerstört 

Die Bundeswehrbestände an Ant ipersonenminen w erden bis Ende 
dieses Jahres vollständig vern ichtet sein . Das erklärte gestern Außenmi 
nister Kinkel. Insgesamt läßt die Bundeswehr 1,7 Millionen Antiperso
nenminen aus eigenem Bestand und 1,3 Millionen Minen der ehemali
gen DDR-Volksarmee vern ichten . Zusätzl ich werden rund 500 000 Pan
zerabwehrminen zerstört. 

Quelle: Die Rheinpfalz, Ludwigshafen, vom 26. Februar 7997 

7-Punkte-Aktionsprogran1n1 
ZU Personenn1inen 
vorgestellt durch Bundesaußenminister Dr. Klaus Kinkel 

Jährlich werden weltweit rund 
20 000 Menschen durch Minen getö
tet oder verstümmelt. Schätzungen 
zu folge gibt es 85 bis 100 Millionen 
ungeräumte Landminen. 65 Staaten 
sind betroffen. Personenminen tö
ten und verletzen weltweit Woche 
für Woche Hunderte von Zivilisten. 
Sie bedeuten eine ständige Lebens
gefahr, auch Jahre nachdem die 
Kampfhandlungen beendet sind. 
Wir müssen alles tun, um dieser 
Tragödie Einhalt zu gebieten. 

Die Bundesregierung hat gehan
delt: Sie hat im Januar 1996 einsei
tig ein unbefristetes Exportmorato
rium für alle Personenminen be
schlossen. Im April 1996 hat die 
Bundeswehr vollständig und bedin
gungslos auf Personenminen ver
zichtet. Die vorhandenen Bestände 
werden vernichtet. 

Die am 3. Mai 1996 zu Ende ge
gangene Überprüfungskonferenz 
zum VN-Waffenbereinigungsab
kommen hat verschärfte Verbote 
und Beschränkungen für Landminen 
beschlossen. Dieser Schritt war drin
gend erforderlich, er reicht aber 
nicht aus. 
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Ich schlage daher ein 7-Punkte
Aktionsprogramm zu Personenmi
nen vor. 

I. Internationales Ver
bot von Personen
mmen 

Diese menschenverachtende Waf
fe muß von der Erdoberfläche end
gültig verschwinden . Deutschland 
hat Personenminen aus seinen Arse
nalen verbannt. Einige EU-Partner 
haben ähnliche Maßnahmen ergrif
fen wie die Bundesregierung . Hier 
müssen wir als erstes ansetzen: Zie
le wie das universelle Verbot von 
Personenminen, ein unbeschränktes 
Exportverbot und wirksame Pro
gramme der Minenräumung müssen 
als zentrale Punkte in die neue Ge
meinsame Aktion der EU aufge
nommen werden . Ich habe meine 
EU-Kollegen bereits um Unterstüt
zung gebeten. 

Eine europaweite Regelung allein 
löst das Problem aber nicht. Ich ha-

be deshalb die deutschen Auslands
vertretungen und die deutschen Ver
tretungen bei Internationalen Or
ganisationen angewiesen, bei den 
jeweils zuständigen Stellen zu de
marchieren : Ziel ist es, gemeinsam 
auf eine weltweite Ächtung von Per
sonenminen hinzuwirken. 

2. Hilfe bei der Minen
räumung, Aufklärung 
über Minengefahren 
und Ausbildung von 
Minenräumpersonal in 
betroffenen Ländern 

Praktische Programme und prag
matische Hilfe in diesen Bereichen 
sind dringend erforderlich . Die Fra
ge der Minenräumung muß höchste 
Priorität erhalten . Die für die Mi
nenproblematik bereits bei der EU, 
den Vereinten Nationen und in na
tionalen Budgets verfügbaren Mit
tel müssen gebündelt und optimal 
eingesetzt werden . Die Bundesre
gierung wird auch weiter nach Kräf
ten technische Neuentwicklungen 
unterstützen, die eine schnellere und 
sichere Minenräumung versprechen. 



Ich werde mich trotz bestehender 
Haushaltszwänge dafür einsetzen, 
daß das deutsche Engagement in 
den nächsten Jahren noch verstärkt 
wird . 

3. Beitrag 
der Bundeswehr 

Die Information der Bevölkerung, 
aber auch die Ausbildung qualifi
zierten Personals zur Minensuche 
und Minenräumung sind zentrale 
Maßnahmen auf dem Weg zur Lö
sung des Landminenproblems. Die 
Bundeswehr verfügt hier über 
Know-how. Der Bundesminister der 
Verteidigung plant, durch Ausbil
dungshilfe in Deutschland oder 
durch die Bereitstellung von Ausbil
dungsteams das Minenräumen un
ter anderem in Bosnien-Herzegowi
na zu verbessern . Diese Planung des 
Bundesministers der Verteidigung 
findet meine volle Unterstützung . 

In einer Absprache mit dem VN
Generalsekretär wurde bereits ein 
Datenaustausch über Minen mit dem 
Minendokumentationszentrum der 
Bundeswehr vereinbart und reali 
siert. 

4. Beteiligung der 
NATO und der WEU 
am Kampf gegen das 
internationale Minen
problem 

Die NATO und die WEU dürfen 
bei der Lösung des weltweiten Mi
nenproblems nicht länger außen vor 
bleiben. Ich habe mich an die Gene
ralsekretäre der NATO und der WEU 
gewandt und sie aufgefordert, ihre 
Möglichkeiten zur Minenbeseitigung 
voll auszuschöpfen. Mögliche Beiträ
ge: Entwicklung von revidierten Ein
satzkonzepten, Unterstützung bei 
der Minenräumung in Europa durch 
Vermittlung von Expertise. 

5. Möglichst rasche 
und weltweite 
Geltung des verschärf
ten Minenprotokolls 

Die Übel'prüfungskonferenz der 
VN-Waffenübereinkommen von 1980 
verabschiedete am 3. Mai 1996 in Genf 
ein revidiertes Minenprotokoll. Die be
schlossenen Verschärfungen bleiben 
allerdings hinter den Zielen und Er
wartungen der Bundesregierung 
zurück. Die Bundesregierung forder-

te eine weltweite Ächtung der Perso
nenminen. Das revidierte Minenpro
tokoll ist ein erster Schritt zu diesem 
Ziel, den es jetzt zu sichern gilt. 

Daher muß das revidierte Minen
protokoll rasch in Kraft gesetzt wer
den . Alle Staaten sind zum Beitritt 
aufgefordert. Gerade einige der am 
stärksten vom Minenproblem be
troffenen Länder gehören dem Mi
nenprotokoll noch nicht an . Ich wer
de mich an alle Staaten, die dies bis
her noch nicht getan haben, wenden 
und sie auffordern, dem Minenpro
tokoll umgehend beizutreten. 

6. Beiträge zu 
lösungen des Minen
problems - ein Kriteri
um für die finanzielle 
und technische 
Zusammenarbeit 

Die in etwa 65 Ländern der Welt 
ungeräumten Personenminen sind 
auch ein Entwicklungsproblem er
sten Ranges. Minenverseuchte land
wirtschaftliche Flächen sind bis zur 
endgültigen Räumung der Minen für 
Jahre nicht nutzbar. 

Mehr als bisher müssen sich die 
betroffenen Länder selbst am Kampf 
gegen Personenminen beteiligen. Ich 
werde mich mit Nachdruck dafür 
einsetzen, daß die konstruktive Mit
wirkung der minenverseuchten Län
der bei der Beseitigung des Minen
problems ab sofort ein Kriterium für 
unsere finanzielle und technische Zu
sammenarbeit wird. 

7. Unterstützung für 
internationale Initiati
ven zur Bekämpfung 
des Minenproblems 

Ich werde mich im Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen mit Nach
druck dafür einsetzen, daß die Besei
tigung von Minen auch zu einer Auf
gabe von VN-Friedensmissionen wird. 

Ausmaß und Komplexität des 
Landesminenproblems machen eine 
gemeinsame Kraftanstrengung 
Deutschlands und seiner in dieser Fra
ge ebenfalls stark engagierten Part
ner erforderlich. Präsident Clinton 
hat kürzlich eine US-Initiative vorge
stellt. Kanada und Japan haben in 
diesem Jahr zu Symposien über das 
Minenproblem eingeladen. Auch auf 
der Tagesordnung der Vereinten Na
tionen rückt das Landminenproblem 
verstärkt in den Vordergrund. 

HELP und Johanniter als 
erste deutsche Hilfs
organisationen mit 
Entminungsprogramm 
der Europäischen Union 
beauftragt 

Bonn/Sarajevo: Seit März 1997 
haben die beiden Hilfsorganisatio
nen HELP - Hilfe zur Selbsthilfe 
e. V. und die Johanniter-Unfall-Hilfe 
e. V. mit dem ersten deutschen 
Projekt zur Minenräumung in Sa
rajevo begonnen, das von der Eu
ropäischen Union finanziert wird. 
Die beiden Organisationen sind be
reits seit mehreren Jahren mit Wie
deraufbau- und Rehabilitations
projekten sowie Suppenküchen in 
Bosnien-Herzegowina tätig. 

"Ohne Räumung der Minen ist 
ein Wiederaufbau in vielen Ge
bieten unmöglich", beschreibt 
Wolfgang Nierwetberg, Ge
schäftsführer von HELP, die Ziel
setzung des Projekts. Die Johan
niter und HELP planen zunächst, 
die Minen und Granaten in Häu
sern entlang der ehemaligen 
Frontlinie und im Stadtteil Dobr
inja in der Nähe des Flughafens zu 
entfernen, um anschließend Hilfe 
zum Wiederaufbau zu leisten. 
Den Erfolg des Projekts soll eine 
enge Kooperation mit dem Mine 
Action Centre der Vereinten Na
tionen und der Dresdner Spreng
schule sichern. Die Minenräumung 
wird unter der Leitung eines er
fahrenen Sprengmeisters von ein
heimischen Fachkräften durchge
führt. Vor dem Beginn des Pro
jekts erhalten die Minenräumer 
ein zusätzliches Training. Sie sind 
mit modernster Technik ausgerü
stet. Eine Gefährdung der Minen
räumer soll damit so gering wie 
möglich gehalten werden. 

Viele Häuser in den genannten 
Stadtteilen können wegen der Mi
nengefahr von ihren früheren 
Bewohnern zur Zeit nicht in
standgesetzt werden. Auch liegen 
zahlreiche Baugrundstücke brach, 
da die Minenverseuchung eine er
neute Bebauung unmöglich 
macht. Gefährdet sind vor allem 
Kinder, die die Häuser und Grund
stücke als Spielplätze nutzen. Mo
natlich werden in der Umgebung 
von Sarajevo etwa 30 Menschen 
durch Minen und Blindgänger ver
letzt oder getötet. In Bosnien-Her
zegowina sollen nach Schätzun
gen noch 1 bis 2 Millionen Minen 
und Sprengsätze im Boden liegen. 
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Peace-Keeping aus einern' Guß 
Zusammenarbeit der Bundeswehr mit deutschen zivilen Hilfsor
ganisationen bei Peace-Keeping-Einsätzen 

von Klaus Liebetanz, Major a. D., Berater für humanitäre Hilfe, Dörverden b. Verden/Aller 

Bei der trinationalen Peace-Keeping
Übung "OLSINA 96" vom 7. bis18. Ok
tober 1996 in München haben deut
sche, tschechische und amerikanische 
Soldaten den VN-Einsatz einer mul
ti-nationalen Brigade in einem Szen
ario geübt, das den Verhältnissen in 
Ex-Jugoslawien angepaßt war. Die 
militärischen Kräfte waren so zu
sammengestellt, daß sie ihren mi
litärischen Auftrag erfüllen konnten: 
nämlich die verfeindeten Parteien in 
der Pufferzone auseinanderzuhal
ten. Humanitären Wünschen der 
notleidenden Bevölkerung konnte 
von seiten der Streitkräfte kaum 
oder gar nicht entsprochen werden. 
Während der Übung wurde daher 
eine enge Zusammenarbeit mit den 
zivilen Hilfsorganisationen zwingend 
erforderlich. In der folgenden Be
trachtung soll diese Zusammenarbeit 
und Komplimentarität näher unter
sucht werden. 

Zunahme von 
"komplexen" 
Katastrophen 

Nach Beendigung des Kalten Krie
ges keimte kurzfristig die Hoffnung 
auf, man werde internationalen Kon
flikten in kollektiver Anstrengung der 
Völkergemeinschaft mit friedlichen 
Mitteln erfolgreich begegnen kön
nen. Diese Hoffnung hat getrogen. 

Allein seit 1987 mußten die Ver
einten Nationen über zwanzig Frie
densoperationen durchführen, bei 
denen Streitkräfte in ihrem Auftrag 
in unterschiedlichen Formen der Frie
denssicherung beteiligt waren. 

Häufig konnte humanitäre Hilfe 
für die betroffene Bevölkerung nur 
geleistet werden, wenn internatio
nale Streitkräfte im Auftrag der Ver
einten Nationen eine gewisse Durch
führbarkeit garantierten, wie zum 
Beispiel in Somalia und Ex-Jugosla
wien. 

Daraus ergab sich zwangsläufig 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
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den VN-Streitkräften und den zivilen 
Akteuren der internationalen hu
manitären Hilfe, wie den 

• VN-Organisationen (UNHCR u. a.), 

• den supranationalen Hilfsorgani
sationen ( IKRK und die Föderati
on der Rotkreuz- und Rothalb
mondgesellschaften), 

• den großen internationalen Hilfs
organisationen (Save the Children 
Fund, OXFAM, Medecins sans Fron
tieres u.a.) 

• und den zahllosen NGO' sund GO's. 

1994 wurden allein in Ruanda 351 
internationale Hilfsorganisationen 
registriert. 

Die "Agenda for Peace" (Pro
gramm für den Frieden) des Gene
ralsekretärs der Vereinten Nationen, 
Boutros-Ghali, von 1992 sieht in al 
len Phasen des Friedensprozesses ei
ne enge Zusammenarbeit der VN 
Streitkräfte mit den zivilen Hilfsor
ganisationen vor (vgl. besonders die 
Nummern 29 und 30). 

Unterschiede in der Handlungsweise zwischen 
Militär und zivilen Hilfsorganisationen im 

Auslandseinsatz 

Militär Zivile Hilfsorganisationen 

zeitlich begrenzt (kurzer Einsatz) angemessene Hilfe vollzieht sich in vier 
Phasen: Soforthilfe, Überlebenshilfe, Wie-
deraufbau und Prävention (Kontinuum), 
Dauer: Monate, Jahre 

weitgehend auf sich gestellt, Zusammenarbeit mit Partnern, Nutzung 

autark, " Host Nation Support" wird von lokalen Ressourcen; Ziel: Defizite beim 

angestrebt Partner vor Ort mindern und vorhandene 

Kräfte und Fähigkeiten stärken 

hoher technischer Stand (High-Tech) angepaßte Technologie; Dritte-Welt-Stan-
dard, damit anschließend vom lokalen 
Partner weiter gearbeitet werden kann 

personalintensiv, Einsatz wenige Spezialisten, möglichst wenig aus-

geschlossener Verbände; wärtiges Personal, Zusammenarbeit mit 

Lokalkräfte nur zu Hilfsdiensten lokalen Kräften 

Militäreinsätze sind häufig Zivile Hilfe ist an der Not der betroffenen 

geberorientiert Personen orientiert 

Militäreinsätze sind relativ teuer relativ geringe Kosten 

Militär vertritt auch das nationale keine politische, ethnische und religiöse 

Interesse des Entsenderstaates Vorbedingungen 

Militäreinsätze bedürfen Zivile Hilfe kann relativ unkompliziert ge-

zeitraubender diplomatischer währt werden 

Verhandlungen 



Gemeinsamer Gottesdienst mit tschechischen, amerikanischen und 
deutschen Soldaten bei der "Pace-Keeping-Obung OLSINA 96" 

Vorurteile zwischen zi
vilen deutschen Hilfs
organisationen und 
der Bundeswehr 
abbauen 

Während andere westliche Natio
nen wie die USA und England ein 
völlig unverkrampftes Verhältnis zwi
schen ihren Streitkräften und ihren 
großen zivilen Hilfsorganisationen 
haben, gab es in Deutschland er
hebliche Irritationen zwischen die
sen Gruppierungen. Dies lag u. a. an 
dem deutschen Sonderweg. 

Nach der Wiedervereinigung 
drängte Deutschland auf die inter
nationale Bühne, nicht zuletzt um als 
drittgrößter Beitragszahler der Ver
einten Nationen einen Sitz im Si
cherheitsrat zu erhalten. Aus innen
politischen Gründen wurden die er
sten VN-Einsätze in Kambodscha und 
Somalia von der Bundesregierung als 
"rein humanitäre Einsätze" durch
geführt und mit erheblichen, sehr 
kostenaufwendigen humanitären 
Komponenten versehen. 

Dies führte zwangsläufig zu Span
nungen mit den deutschen zivilen 
Hilfsorganisationen, welche in der 
Bundeswehr einen neuen potenten, 
ausschließlich staatlich subventio
nierten Konkurrenten auf dem 
"Markt der Barmherzigkeit" sahen. 

Aus diesem Grunde war es nicht 
verwunderlich, daß sich die Bundes
wehr vergeblich darum bemühte, ei
ne geeignete deutsche Hilfsorgani
sation zu finden, die bereit gewesen 
wäre, die Funktion des Sanitätsper
sonals der Bundeswehr im Kranken
haus von Belet Huen (Somalia) zu 
übernehmen. 

Spätestens 1997, wenn sich die 
Bundeswehr mit regulären Kampf
truppen an SFOR beteiligt, wird sie 
damit ihren Normalisierungsprozeß 
abschließen. Im Deutschen Bundes
tag gibt es heute keine nennens
werten politischen Gruppierungen, 
die dem entgegenstehen. 

Nach Auffassung des Finanzmini
sters hat die Bundeswehr alle künf
tigen Einsätze im Auftrag der Ver
einten Nationen aus ihrem laufen
den, bereits jetzt schon sehr eng 
geschneiderten Haushalt zu bezah
len . Dies wird zwangsläufig dazu 
führen, daß sich die Bundeswehr in 
der Zusammensetzung ihrer VN-Ein
satzkräfte auf den rein militärischen 
Auftrag konzentrieren muß. 

Auf Zusammenarbeit 
angewiesen - Kein Un
terstellungsverhältnis 

Um den komplexen Anforderun
gen der humanitären Hilfe in Kri
sengebieten zu entsprechen, die Ex
perten als das o. a. Kontinuum ver
stehen, sind Streitkräfte und 

Hilfsorganisationen auf Zusammen
arbeit angewiesen. 

"Auf Zusammenarbeit angewie
sen" begründet expressis verbis kein 
Unterstellungsverhältnis. Dies setzt 
auf beiden Seiten reife Führungs-/Lei
tungspersönlichkeiten voraus. Die 
gelegentlich von einigen Offizieren 
geäußerte Auffassung "Einer muß 
doch das Sagen haben, sonst geht es 
drunter und drüber", verkennt den 
Charakter moderner Vernetzung. 

Der Hohe Flüchtlingskommissar 
(UNHCR) arbeitet seit Jahren erfolg
reich mit Hunderten von internatio
nalen Hilfsorganisationen zusam
men, ohne daß sich daraus ein Un
terstellungsverhältnis begründet 
hätte. 

Wichtig erscheint, daß sich beide 
Seiten gründlich mit dem Inhalt der 
"Agenda for Peace" auseinanderge
setzt haben (vgl. "Nicht Siegen, son
dern Dienen - Agenda for Peace und 
die neue Rolle der Bundeswehr", Die 
Bundeswehr 10/94). 

Das Heeresführungskommando in 
Koblenz gibt in seinem Taschenbuch 
"Humanitäre Hilfe im Ausland" aus
gezeichnete Anregungen für die 
"Zusammenarbeit mit Hilfsorganisa
tionen (NGO's) im Einsatzland" (An
lage 5 zum o.a . Taschenbuch) und 
steht unter dem Motto "Ergänzen, 
nicht verdrängen" . 

Wer könnte mit der 
Bundeswehr 
zusammenarbeiten? 

Die bisherige Diskussion zu diesem 
Thema hat gezeigt, daß mittlere 
Hilfsorganisationen, wie der Mal
teser-Hilfsdienst (MHD), die Johan
niter-Unfall-Hilfe (JUH) und der Ar
beiter-Samariter-Bund (ASB) am ehe
sten bereit sind, mit der Bundeswehr 
zusammenzuarbeiten . Das liegt zum 
Teil an der Tatsache, daß wichtige 
Entscheidungsträger dieser Organi
sationen ehemalige Berufssoldaten 
oder Reserveoffiziere sind und die 
Bundeswehr als ein wichtiger und 
potenter Partner im Einsatzgebiet 
gilt. 

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) 
hat dagegen wegen seines Grund
prinzips der Neutralität erhebliche 
Vorbehalte, im Ausland am Einsatzort 
direkt mit der Bundeswehr zusam
menzuarbeiten. 

Zudem ist das DRK als Teil der in
ternationalen Rotkreuzbewegung in 
Konfliktgebieten eng in der Arbeit 
des Internationalen Komitees vom 
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Roten Kreuz (IKRK) und in anderen 
Katastrophengebieten in der Arbeit 
der internationalen Föderation der 
Rotkreuz- und Rothalbmondgesell 
schaften eingebunden (vgl. Principles 
and Rules for Red Cross and Red 
Crescent Disaster Relief) . 

In Deutschland gibt es dagegen 
enge und freundschaftliche Bezie
hungen zwischen dem DRK und der 
Bundeswehr (Material und Exper
tenaustausch) . 

Wegen seiner intensiven 
langjährigen Zusammenarbeit mit 
dem IKRK ist das DRK jedoch in be
sonderer Weise geeignet, huma
nitäre Aktionen in Abstimmung mit 
der Bundesregierung in schwierigen 
Krisengebieten auszuführen, wo ein 
direktes Agieren des Bundesregie
rung unmöglich ist, wie z. B. in 
Tschetschenien. 

In den vergangenen Jahren hat es 
zwischen der Bundesanstalt Techni 
sches Hilfswerk (THW) und der Bun
deswehr erhebliche Berührungsäng
ste gegeben, weil sie die direkten 
staatlichen Konkurrenten im Bereich 
der humanitären Auslandshilfe sind . 
Zu diesen Irritationen hat insbeson
dere das betont humanitäre Auftre
ten der Bundeswehr geführt, das wie 
o. a. innenpolitische Gründe hatte. 
Mit dem BVG-Urteil vom 12. Juli 
1994, das der Bundeswehr weltwei 
te militärische Einsätze im Rahmen 
kollektiver Sicherheitsbündnisse er-

laubt, sofern der Deutsche Bundes
tag mit einfacher Mehrheit zu
stimmt, hat sich die Diskussion ver
sachlicht und die Zusammenarbeit 
deutl ich verbessert. 

Nach der Neustrukturierung des 
THW 1995 gehört die technische Hil
fe im Ausland zur gleichwertigen ge
setzlichen Aufgabe (THW-HelfRG §1 
(2) ). Die Einsatzpotentiale des THW 
wurden deutlich verbessert und für 
den Auslandseinsatz professionali 
siert. 

Damit ist die Bundesanstalt Tech
nisches Hilfswerk der natürliche An
sprechpartner der Bundeswehr für 
Fragen der technischen Überlebens
hilfe für die betroffenen Bevölke
rung und des Wiederaufbaus in Kon
fliktgebieten . 

Eine wesentliche Voraussetzung 
für die Beteiligung des THW und der 
zivilen Hilfsorganisationen ist aller
dings die Gewährleistung einer an
gemessenen und ausreichenden Si 
cherheitslage . 

Schlußfolgerungen für 
die Bundesregierung 

Da sich die Bundeswehr bei ihren 
zukünftigen Einsätzen im Auftrag 
der Vereinten Nationen schon aus fi
nanziellen Gründen auf den rein mi
litärischen Auftrag konzentrieren 
wird, muß sich die Bundesregierung 
darum bemühen, deutsche zivi le 

STUDIENGANG r 

Hilfsorganisationen und das Techni
sche Hilfswerk schon im Vorfeld bei 
der Planung und bei der Du rch
führung einer Friedensmission zu be
teiligen, damit eine angemessene 
und notwend ige humanitäre Hilfe 
an der betroffenen Zivilbevölkerung 
sichergestellt werden kann . Auch 
nach Abzug der Streitkräfte sollte 
Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden, 
damit ein nachhaltiger Friedenspro
zeß eingeleitet werden kann. 

Dies setzt eine im Bundeskabinett 
beschlossene konzertierte Aktion der 
Bundesminister des Äußeren, der 
Verteidigung, der Wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
und des Innern (THW) voraus. Profi
lierungsversuche einzelner Ministe
rien werden sich in einer Koalitions
regierung nicht gänzlich vermeiden 
lassen. Die Bundesregierung sollte je
doch dafür sorgen, daß deutsche Pe
ace-Keeping-Einsätze in Zukunft aus 
einem Guß sind . 

"OLSINA 96 " , an der neben der 3. 
mechanisierten Brigade aus Tsche
chien auch die "Nationa l Guard" aus 
Texas mitübte, war für die Bundes
wehr eine gute, weil neue Erfah
rung: Neben eigenen Erkenntnissen 
aus Auslandseinsätzen galt es doch, 
fremde militärische Kräfte mit un
gewohnten Partnern aus der inter
nationalen humanitären Szene zu
sammenzuführen . Es ist gelungen! 

Aufbaustudiengang "Humanitäre HilfeIl bildet 
Fachleute für Krisengebiete aus - Netzwerk von 
internationalen Universitäten 

Wer bei humanitären Einsätzen 
professionell helfen wil l, muß analy
tisch denken, gute Organisations
fähigkeit besitzen und über juristi 
sches, ökonomisches und medizini
sches Wissen verfügen . Das Amt für 
Humanitäre Hilfe der Europäischen 
Union (ECHO) hat deshalb 1993 die 
Universitäten von Oxford, Bilbao, 
Louvain, Aix-Marseille und Bochum 
um die Einrichtung eines europäi 
schen Studienganges gebeten . Die 
zu einem Netzwerk zusammenge
schlossenen Universitäten richteten 
zum Wintersemester 1994/95 den in
terdisziplinären Aufbaustudiengang 
"Humanitäre Hilfe " ein . Das Spek
trum der Lehrinhalte reicht von Geo
graphie, Ethnologie über Völkerrecht 
bis hin zu Wirtschaftswissenschaften 
und Medizin . 

26 Notfalivorsorge 1/1997 

Das Studium kann nur im Winter
semester begonnen werden. Nach ei
nem strengen Auswahlverfahren 
werden 20 Studenten in Bochum 
aufgenommen . Berufserfahrung, 
Fremdsprachen und Auslandsauf
enthalte sind von Vorteil. Mediziner, 
Po litologen, Ernährungswissen
schaftier und Juristen sind besonders 
gefragt. 

Erworben wird der akademische 
Grad "Master in Humanitarian Assi 
stance" . Horst Fischer, Akademischer 
Direktor am Bochumer Institut für 
Friedenssicherungsrecht, gibt "auch 
Newcomern eine Chance", da inner
ha lb des zweisemestrigen Studiums 
ein Praktikum vorgeschrieben sei. Die 
Möglichkeiten sind breit gefächert. 
Die Palette reicht vom Bürojob in der 

Bonner Zentrale des Roten Kreuzes 
bis hin zur Mitarbeit in einem Flücht
lingslager im zairischen Goma. Hier 
werden oft bereits Kontakte für das 
Berufsleben geknüpft. 

Die Absolventen haben gute Vor
aussetzungen bei Organisationen un
terzukommen, die Akademiker mit 
Managementkenntnissen und inter
nationaler Erfahrung suchen. Mit ei
nem guten Herzen allein ist es näm
lich nicht getan. 

Fragen an Dr. Horst Fischer, Insti
tut für Friedenssicherungsrecht und 
humanitäres Völkerrecht der Univer
sität Bochum, 44780 Bochum, Tel. 
0234/700-73 66, Fax 02 34/7 09-42 08 

Quelle: Die Welt vom 14. September 
1996 
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Wem gehört die Feuervvehr? 
Zum Urteil des Verfassungsgerichtes 
des Landes Brandenburg vom 17.10.1996 

von Ministerialdirigent Dr. jur. Michael Muth, Leiter der Grundsatzabteilung im 

Innenministerium des Landes Brandenburg 

Durch §§ 1 und 4 des Gesetzes über 
die Gewährung des Brandschutzes 
und die technische Hilfeleistung der 
Feuerwehren vom 14. Juni 1991 (1) 
hat das Land Brandenburg die Auf
gabe des Brandschutzes den Ge
meinden und Landkreisen als 
"Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach 
Weisung" zugewiesen. Durch Än
derungsgesetz vom 14. Februar 1994 
(2) hat der Landesgesetzgeber dann 
die Aufgabe des Brandschutzes von 
den amtsangehörigen Gemeinden 
auf die Ämter übertragen: "Die 
amtsfreien Gemeinden, die Ämter 
und die kreisfreien Städte sind Trä
ger des Brandschutzes. " (3) 

Gegen diese Übertragung des 
Brandschutzes auf die Ämter haben 
zehn amtsangehörige Gemeinden 
des Amtes Schenkenländchen Ver
fassungsbeschwerde beim Landes
verfassungsgericht erhoben. Sie sind 
der Auffassung, daß durch die Über
t ragung des Brandschutzes auf die 
Ämter ihr Recht auf Selbstverwal
tung nach Art. 97 der Landesverfas
sung (LV) sowie Art . 28 Abs. 2 des 
Grundgesetzes (GG) verletzt wird . 
Der Gesetzgeber habe die amtsan
gehörigen Gemeinden ohne zwin
genden Grund von der Trägerschaft 
des Brandschutzes entbunden. Dies 
verletze den Kernbereich der Selbst
verwaltung und verstoße u. a. ge
gen den Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit. 

Das Verfassungsgericht des Lan
des Brandenburg hat sich durch Ur
teil vom 17. Oktober 1996 ausführ
lich mit den angesprochenen Fragen 
beschäftigt und Entscheidungen ge
troffen, welche für die Diskussion 
um den Schutz der kommunalen 
Selbstverwaltung im Spannungsver
hältnis zwischen staatlicher Einfluß
nahme und Selbstverwaltungsga
rantie auch über das Land Branden
burg hinaus Beachtung erfahren 
werden . 

Aufgabenspektrum 
Im vorliegenden Zusammenhang 

ist von Bedeutung, daß die neuen 

Bundesländer für das Aufgaben 
spektrum der Kommunen unter
schiedl iche Lösungen gewählt ha 
ben, wobei die Aufgabenarten 
unterteilt in klassische Selbstver
waltungsaufgaben, Pflichtaufga
ben zur Erfüllung nach Weisung, 
Auftragsverwaltung und Or
ganleihe die wesentlichen Instru 
mente im Hinblick auf den Umfang 
der staatlichen Einflußnahme dar
stellen. 

Das Land Brandenburg hat in § 3 
Abs. 4 Satz 3 der Gemeindeordnung 
(GO) die Möglichkeit eröffnet, den 
Gemeinden "pflichtaufgaben zur Er
füllung nach Weisung " zu übertra
gen. Mit dieser Übertragung ist gem. 
§ 3 Abs. 6 Satz 2 und 3 in Verbin
dung mit § 132 GO ein besonderes 
über die normale Rechtsaufsicht hin
ausgehendes Weisungs- und Auf
sichtsrecht (Sonderaufsicht) verbun
den . 

Stärkung der 
Sei bstverwa Itu ng 

Im Vorfeld der Diskussion um die 
"Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach 
Weisung" wurde innerhalb der Lan
desregierung Brandenburg deutlich, 

daß man zwar die Selbstverwaltung 
stärken wollte, auf einen staatlichen 
Einfluß in vielen Bereichen jedoch 
nicht verzichten konnte. Dies führte 
dazu, daß der Weisungsumfang im 
Rahmen der Pflichtaufgaben zur Er
füllung nach Weisung (Sonderauf
sicht) vergleichsweise weit ausge
dehnt wurde. Ich verweise insofern 
auf die allgemeine Regelung des § 
132 GO sowie stellvertretend für vie
le Regelungen in Brandenburg auf 
§ 24 des Vermessungs- und Liegen
schaftsgesetzes vom 28. November 
1991(4), wonach der Minister des In
nern die Sonderaufsicht über die 
Landkreise und kreisfreien Städte als 
Katasterbehörden führt und gemäß 
§ 24 Abs. 4 a und b zur zweck
mäßigen Erfüllung von öffentlichen 
Aufgaben sowohl allgemeine Wei 
sungen als auch besondere Weisun
gen erteilen kann. Die Erteilung von 
besonderen Weisungen ist allerdings 
nur dann möglich, wenn die "ord
nungsgemäße Erfüllung der Aufga
ben" durch die Katasterbehörden 
nicht gesichert erscheint oder wenn 
überörtliche Interessen gefährdet 
sein können (5). 

Viele, die bisher an der Diskussi
on um die Rechtsnatur der "Pflicht
aufgaben zur Erfüllung nach Wei -
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sung" beteiligt waren, haben sich 
deshalb die Frage gestellt, ob die 
vergleichsweise ausgedehnte Son
deraufsicht durch das Land Bran
denburg Einfluß auf die Rechtsnatur 
der "Pflichtaufgaben zur Erfüllung 
nach Weisung" haben würde. Diese 
Frage hat das Landesverfassungsge
richt durch das Urteil vom 17. Ok
tober 1996 (6) entschieden. Hierbei 
hat das Gericht den Diskussionsstand 
umfangreich erarbeitet und im Er
gebnis die Pflichtaufgaben nach 
Weisung als "Selbstverwaltungsauf
gaben in abgeschwächter Form" ein
gestuft, die mit gesteigertem staat
lichen Weisungsrecht verbunden 
sind. Das Gericht hat hierbei den 
Streitstand umfassend dargestellt (7) 
und sich ausdrücklich nicht für "Auf
tragsangelegenheiten" oder für 
"Aufgaben eigener Art" entschie
den. Nicht einmal Erwähnung findet 
die Auffassung, daß es sich bei 
Pflichtaufgaben nach Weisung um 
"staatliche Verwaltung" handelt. 
Diese Außerachtlassung ist auch be
rechtigt, weil die Einordnung als 
"staatliche Aufgabe" angesichts der 
jahrzehntelangen Diskussion in li
teratur und Rechtsprechung nahezu 
keinen Widerhall gefunden hat (8). 

Weinheimer Entwurf 
Zur Begründung seiner Entschei

dung beruft sich das Verfassungsge
richt insbesondere auf § 3 Abs. 2 
des Weinheimer Entwurfs einer Ge
meindeordnung von 1948 und führt 
hierzu wörtlich aus: "Der Weinhei
mer Entwurf verfolgte ein monisti
sches Modell, demzufolge die Ge
meinden in ihrem Gebiet - soweit 
die Gesetze nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmten - ausschließlich 
und eigenverantwortliche Träger der 
gesamten öffentlichen Verwaltung 
sein sollten" (vgl. statt vieler : 
Schmidt-Eichstaedt in: Handbuch der 
kommunalen Wissenschaft und Pra
xis, Band 3.2. Auflage 1983, S. 9 ff). 
In diesem Modell, in dem es nur 
noch einen einheitlichen Wirkungs
kreis der Gemeinde gab und deshalb 
für eine Unterscheidung zwischen ei
nem eigenen (kommunalen) und ei
nem übertragenen (staatlichen) Wir
kungsbereich der Gemeinden und 
damit für die Unterscheidung zwi
schen "Selbstverwaltungsangele
genheiten" und " Auftragsangele
genheiten" an sich kein Platz war 
(vgl. hierzu insbesondere: Burmei
ster, Verfassungstheoretische Neu
konzeption der kommunalen Selbst
verwaltungsgarantie, 1977, S. 116 ff), 
sollten die Pflichtaufgaben zur Er
füllung nach Weisung diejenigen 
Aufgaben kennzeichnen, in denen 
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die Gemeinden aus übergeordneten 
Gründen Weisungen unterliegen 
sollten . "'m Vergleich zu den klassi
schen Selbstverwaltungsaufgaben 
öffnen sich die Pflichtaufgaben zur 
Erfüllung nach Weisung staatlicher 
Einflußnahme." (9) 

Nach Auffassung des Landesver
fassungsgerichtes ist es zwar dem 
Landesgesetzgeber überlassen, ob 
er auf der Grundlage des Art . 97 
Landesverfassung Auftragsangele
genheiten oder Pflichtaufgaben 
nach Weisung einführt. Der bran
denburgische Gesetzgeber habe je
doch zu erkennen gegeben, daß 
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach 
Weisung nicht mit (reinen) Auf
tragsangelegenheiten identisch sind, 
sondern einen weisungsfreien Spiel
raum erhalten . Das Gericht weist in
soweit auf § 3 Gemeindeordnung 
sowie § 63 Abs. 1 c GO hin, die ei
ne begriffliche Unterscheidung zwi
schen Auftragsangelegenheiten und 
Pflichtaufgaben nach Weisung ent
halten. 

Eigener Wirkungskreis 
Ein besonders starkes Argument 

für die Einordnung der Pflichtauf
gaben nach Weisung als Selbstver
waltungsaufgaben sieht das Gericht 
letztlich jedoch auch in der Tatsache, 
daß der Gesetzgeber grundsätzlich 
die Pflichtaufgaben nach Weisung 
in die Zuständigkeit der Gemeinde
vertretung gibt. In der Begründung 
des Gesetzentwurfs zu § 3 der Ge
meindeordnung heißt es hierzu 
wörtlich : "Absatz 3 enthält eine De
finition des eigenen Wirkungskrei
ses. Zu diesem Bereich gehören die 
(klassischen) Selbstverwaltungsan
gelegenheiten, aber auch die der 
Gemeinde aufgrund eines Gesetzes 
oder einer Rechtsverordnung zuge
wiesenen Pflichtaufgaben zur Erfül
lung nach Weisung. 

Durch diese Systematik wird deut
lich gemacht, daß die Pflichtaufga
ben zur Erfüllung nach Weisung 
nicht dem Bereich der ,Auftragsan
gelegenheiten' zuzuordnen sind" 
(10). Zugleich stellt das Gericht aber 
auch fest, daß die Pflichtaufgaben 
zur Erfüllung nach Weisung nicht 
den klassischen Selbstverwaltungs
aufgaben zugerechnet werden kön
nen . Insoweit ist auf die Amtsord
nung (AO) des Landes Brandenburg 
zu verweisen, wonach gemäß § 4 
Abs. 1 und § 5 Absatz 1 Satz 1 in 
Verbindung mit Absatz 4 die klassi
schen Selbstverwaltungsangelegen
heiten in der Hand der Gemeinde
vertretung verbleiben, während die 

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach 
Weisung in die Zuständigkeit des 
Amtes fallen . 

Offene Fragen 
Interessant ist, daß das Landes

verfassungsgericht die Frage of
fenläßt, ob es Fälle geben kann, in 
denen eine Pflichtaufgabe zur Er
füllung nach Weisung vorliegt, die 
jedoch nicht als "Aufgabe der ört
lichen Gemeinschaft" im Sinne der 
Selbstverwaltungsgarantie des Ar
tikels 97 . Landesverfassung be
trachtet werden kann . Das Gericht 
beantwortet d iese Frage nicht ab
schließend, weil jedenfalls immer 
dann die Selbstverwaltungsgaran
tie des Artikels 97 Landesverfas
sung betroffen ist, wenn es sich um 
eine Aufgabe der örtlichen Ge
meinschaft handelt (11) . Im Ergeb
nis war die Verlagerung des Brand
schutzes von den amtsangehörigen 
Gemeinden auf die Ämter recht
mäßig und verstößt nicht gegen die 
Selbstverwaltungsgarantie des Art. 
97 der Landesverfassung (12). Das 
Landesverfassungsgericht nimmt in
soweit Bezug auf die in Literatur 
und Rechtsprechung entwickelten 
Kriterien, wobei der Wesensgehalt 
der Selbstverwaltung, das Subsi
diaritätsprinzip, der Grundsatz der 
Allzuständigkeit sowie insbeson
dere die Verhältnismäßigkeit des 
staatlichen Eingriffs eine Rolle spie
len . 

Hierbei war für das Ergebnis ent
scheidend, daß es in Brandenburg 
1173 Gemeinden mit weniger als 
500 Einwohnern gibt, die rein fak
tisch nicht die Verwaltungs-, Lei
stungs- und Finanzkraft aufweisen, 
um den Brand- und Katastrophen
schutz zu bewältigen. Das Feuer
wehrwesen hat eine immer größe
re Bedeutung erlangt. Neben den 
klassischen Aufgaben der Feuer
wehren, nämlich die Bekämpfung 
von Schadenfeuern und die Ret
tung von Menschen, Tieren und 
Sachwerten vor Brand und Brand
gefahr, ist etwa die sogenannte 
technische Unfallhilfe, die Hilfelei
stung in Not- und Unglücksfällen, 
getreten (vgl. etwa Diegmann/Lan
kau, Hessisches Brandschutzhilfe
leistungsgesetz, Kommentar, 5. 
Auflage 1994, Erl. 2 zu § 1; Lankau 
in: Handbuch der kommunalen Wis
senschaft und Praxis, Band 4, 2. 
Auflage 1983. S. 130, 133 f). Zu er
innern ist an den Einsatz bei 
Großbränden, unter Umständen 
verbunden mit der Entwicklung gif
tiger Gase, und im Katastrophen
schutz. Daß diese Aufgaben in je
der Hinsicht und auf Dauer auch 



von Klein- und Kleinstgemeinden 
erfüllt werden können, kann nicht 
angenommen werden (13) . 

Eingriffsrecht des 
Staates 

Kritisch ist in diesem Zusammen
hang festzustellen, daß das Gericht 
eine Unterscheidung zwischen dem 
Eingriff in den Kernbereich der 
Selbstverwaltung und in einen Rand
bereich macht, in dem es die Pflicht
aufgaben zur Erfüllung nach Wei
sung einordnet (14) . Dieser Aussage 
liegt folgende Überlegung zugrun
de: Durch § 4 des Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetzes (15) hat der 
Gesetzgeber den Brandschutz zu ei
ner Pflichtaufgabe zur Erfüllung 
nach Weisung gemacht. Pflichtauf
gaben nach Weisung sind mit einem 
stärkeren Eingriffsrecht des Staates 
verbunden . Deshalb können Pflicht
aufgaben nach Weisung nicht dem 
Kern der Selbstverwaltung zuge
rechnet werden, sondern sind in des
sen Randbereich anzusiedeln. Das 
Gericht geht also davon aus, daß sich 
durch § 4 des Brandschutz- und Hil
feleistungsgesetzes aufgrund der 
Einordnung als Pflichtaufgabe nach 
Weisung der Brandschutz von einer 
klassischen Selbstverwaltungsaufga
be, die durchaus dem Kernbereich 
zuzuordnen war, in den Randbereich 
der Selbstverwaltung verlagert hat. 

Diese mehr unterstützende An
merkung des Gerichts, die für das Ur
teil von untergeordneter Bedeutung 
ist, halte ich für bedenklich. Den Um
fang der verfassungsrechtlich ge
schützten Selbstverwaltungsgaran
tie kann der Landesgesetzgeber 
nicht durch einfaches Gesetz redu
zieren . Wenn dies möglich wäre, 
dann müßte der Landesgesetzgeber 
auch in der Lage sein, eine klassische 
Selbstverwaltungsaufgabe zu einer 
Auftragsangelegenheit zu machen, 
wodurch der Schutz der Selbstver
waltung auf ganzer Linie durchbro
chen würde. Die Begründung dafür, 
daß eine Aufgabe zur "Pflichtauf
gabe nach Weisung" wird, kann nur 
darin liegen, daß das staatliche In
teresse bzw. AllgemeinwohIinteres
se an einer Einflußnahme so groß ist, 
daß es die Selbstverwaltungsgaran
tie zurückdrängen kann . Die hierzu 
entwickelten Kriterien zum mögli
chen Umfang einer staatlichen Ein
flußnahme sind Umfang der Bela
stung, Allgemeinwohl und Verhält
nismäßigkeit. 

Die Anwendung dieser Kriterien 
setzt voraus, daß in jedem einzelnen 

Fall eine Abwägung zwischen den 
Allgemeinwohlinteressen unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit auf der ei
nen Seite mit den Werten, die die 
Selbstverwaltung beinhaltet, auf der 
anderen Seite erfolgt. Insoweit ist 
auch die Entscheidung des Bundes
verwaltungsgerichtes vom 4. August 
1983 von Interesse, in der das Ge
richt feststellt, daß der Kernbereich 
bzw. Wesensgehalt der Selbstver
waltungsgarantie nicht für alle Zei 
ten feststeht, sondern daß jede auch 
den Kernbereich nicht antastende 
Regelung im Hinblick auf die Funk
tion der Selbstverwaltungsgarantie 
ausreichend legitimiert und verhält
nismäßig sein muß (16) . 

Fazit 
Als Gesamtergebnis des Urteils 

des Landesverfassungsgerichts Bran
denburg ist festzuhalten, daß die 
"Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach 
Weisung" als Selbstverwaltungsauf
gaben einzustufen sind, die zwar 
staatliche Eingriffe zulassen, als 
Selbstverwaltungsaufgaben aber un
ter dem Schutz des Art. 97 der 
Landesverfassung stehen. 

Als weiteres Gesamtergebnis ist 
festzuhalten, daß die Landesregie
rung des Landes Brandenburg durch 
Übertragung des Brandschutzes von 
den amtsangehörigen Gemeinden 
auf die Ämter nicht verfassungswid
rig gehandelt hat. Die Befürchtung, 
daß sich hierdurch die örtlichen Feu
erwehren in den Gemeinden auflö
sen würden, hat sich übrigens nicht 
bestätigt. 

Als das Urteil des Landesverfas
sungsgerichtes vom 17. Oktober 
1996 bekannt wurde, war in den 
Amtsstuben des Innenministeriums 
des Landes Brandenburg ein deutli
ches Aufatmen zu spüren. Hätte das 
Gericht den Verfassungsbeschwer
den stattgegeben, so hätte die ge
samte Feuerwehr neu organisiert 
werden müssen. 

Anmerkungen 

(1) GVBI., S. 192 

(2) GVBI. I, S. 22 

(3) § 1 Abs. 1 des Gesetzes über 
den Brandschutz und die Hilfe
leistung bei Unglücksfällen und 
öffentlichen Notständen des 
Landes Brandenburg in der Fas
sung der Bekanntmachung 
vom 9.3.1994, GVBI. I, S. 65 
(BschG) 

-'. ~. 

, , :~=;" < \:~ 

(4) GVBI., S. 516, geändert durch 
Art . 6 des Ersten Brandenbur
gischen Funktionalreformge
setzes vom 30.6.1994, GVBII, S. 
230 

(5) Umfangreich zur Aufsicht im 
Bereich der pflichtaufgaben zur 
Erfüllung nach Weisung vgl. 
auch Gerner in Potsdamer Kom
mentar zur Kommunalverfas
sung des Landes Brandenburg, 
1995, § 132, Anm. 1-6 

(6) Verfassungsgericht des Landes 
Brandenburg, Urteil vom 
17.10.1996, Az 5/95, bisher un
veröffentlicht, Fn 2 

(7) Vgl. S. 13 der Entscheidung mit 
Hinweis auf Nierhaus, Landes
und Kommunalverwaltung, 
1995,5, S. 10; v. Mutius, Kom
munalrecht, 1996, S. 167 f. so
wie Muth in Stork/Muth, Amt
sordnung für das Land Bran
denburg, 2. Aufl. 1992, Anm. 3 
vo § 4 AmtsO, S. 23 

(8) Wiedergabe des Streitstandes 
im Urteil des Landesverfas
sungsgerichtes, a. a. O. S. 13 
und 14; vgl. auch ausführlich 
zum Thema Muth in Hof
mann/MuthlTheisen, Kommu
nalrecht in Nordrhein-Westfa
len, 8. Auflage, 1996, S. 294 bis 
297 

(9) Verfassungsgericht des Landes 
Brandenburg, a. a. 0 ., S. 14, 15 

(10) Landtagsdrucksache 1/1902, Be-
gründung S. 6 

(11 ) Vgl. Verfassungsgericht des 
Landes Brandenburg, a a. 0 ., 
S. 19 sowie BVerfGE 79, S. 127, 
151 f., ebenso Verfassungsge-
richt des Landes Brandenburg, 
Urteil vom 20. Oktober 1994, 
1/93 (LVerfG E 2, S. 183, 188) 

(12) Verfassungsgericht des Landes 
Brandenburg, a. a. 0., S. 21 
(bb.) 

(13) Verfassungsgericht des Landes 
Brandenburg, a. a. 0., S. 21 ff. 
(24, 25) 

(14) Verfassungsgericht des Landes 
Brandenburg, a. a. 0., S. 22 

(15) BschHIG, GVBI., S. 192 

(16) DVBI. 1983/ 1153 

Notfallvorsorge 1/1997 29 



Hilfsgütertransporte ins Ausland 

Mehrwertsteuer
erstattung 

Hilfsorganisationen führen häu
fig Hilfsgütertransporte nach Ost
und Südosteuropa durch . Hierbei 
kommen nicht nur Sachspenden zur 
Verteilung . Teilweise beschaffen 
Gliederungen in eigener Regie und 
auf eigene Rechnung Hilfsgüter, wie 
zum Beispiel Medikamente, Lebens
mittel. Insoweit Rechnungen der Lie
feranten nicht netto abgerechnet 
werden, d. h. ohne Ausweis und oh
ne Bezahlung der Mehrwertsteuer, 
ist zu beachten, daß nach § 4, Ziffer 
1 in Verbindung mit § 6 Umsatz
steuergesetz (UStG) Ausfuhrliefe
rungen steuerfrei sind . 

Das Erstattungsverfahren kann 
nur dann zur Anwendung kommen, 
wenn bei Lieferungen ins Ausland 
auch tatsächlich Mehrwertsteuer ge
zahlt worden ist. Für die Erstattung 
bei Lieferungen ins Ausland müssen 
folgende Bedingungen erfüllt sein: 
a) Die Rechnung muß die Mehr

wertsteuer ausweisen. 
b) Der Beweis, daß die Mehrwert

steuer gezahlt wurde, ist beizu
bringen. 

c) Ein Ausfuhrnachweis ist zu er
bringen. 
Sobald diese Voraussetzungen er

füllt sind, kann ein Erstattungsan
trag gestellt werden. Dieser ist beim 
zuständigen Betriebsfinanzamt ein
zureichen, soll aber zeitnah mit den 
vorgenannten Unterlagen vorgelegt 
werden. 

Erfahrungsgemäß ist die Beibrin
gung des Ausfuhrnachweises am 
schwierigsten . Der Ausfuhrnachweis 
kann erbracht werden mit dem Ein
heitspapier 0733 Ausfuhranmeldung 
und dessen Abstempelung durch eine 
Zollstelle, bzw. in Ausnahmefällen 
genügt auch die Bestätigung einer 
amtlichen Stelle der Bundesrepublik 
Deutschland im Bestimmungsland (in 
der Regel die Deutschen Botschaften). 
Den Hilfsorganisationen und ihren 
Untergliederungen wird empfohlen, 
daß von dieser Möglichkeit reger Ge
brauch gemacht wird, damit 
grundsätzlich erstattungsfähige Gel
der nicht verloren gehen. 

Das Einheitspapier 0733 Ausfuhr
anmeldung kann bezogen werden 
beim Fachverlag Wilhelm Köhler, 
Kaiserstr. 15, 53113 Bonn, Telefon 
02 28/22 40 50, Fax 02 28/26 16 40. 
100 Vordrucke kosten DM 52,00 zu
zügl. Mehrwertsteuer und Versand, 
Minimumabgabe sind 10 Vordrucke. 
Das Formular ist auch im gutgeführ
ten Bürofachhandel erhältlich. 
Manchmal genügt auch ein Anruf 
beim befreundeten Hausspediteur. 
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Die Rettungsflieger 
dürfen starten 
Hubschrauber der Bundeswehr 
sind von der neuen EU-Richtlinie 
nicht betroffen 

Der Luftrettung in den bayeri 
schen Alpen droht keine Gefahr 
durch neue Betriebsvorschriften der 
Europäischen Union. Mit dieser 
Stellungnahme reagierte der Staats
sekretär im bayerischen Staatsmini
sterium des Innern, Hermann Re
gensburger, auf die Sorge der bayeri
schen Bergwacht, daß sie künftig auf 
einen beträchtlichen Teil der Ret
tungshubschrauber im Staat ver
zichten müsse. 

Die EU-Richtlinie sieht vor, daß 
von 1998 an im zivilen Rettungs
dienst nur noch Hubschrauber mit 
zwei Triebwerken eingesetzt werden 
dürfen . Die Bergwacht hatte be
fürchtet, daß die Bestimmung weit
reichende Folgen haben könnte. Die 
im Rettungseinsatz bewährten Ma
schinen der Bundeswehr beispiels
weise müßten am Boden bleiben, da 
sie nur über ein Antriebsaggregat 
verfügten . Wie Regensburger in 
München betonte, werden "bereits 
jetzt über 60 Prozent der Helikop
tereinsätze im Gebirge von den drei 
,Christof'-Hubschraubern in Kemp
ten, München und Traunstein abge
wickelt, die alle über zwei Trieb
werke verfügen und folglich über 
das Jahr 1998 hinaus eingesetzt wer
den können" . Auch die Hubschrau
ber der bayerischen Landespolizei 
seien mit zweimotorigen Triebwer
ken ausgerüstet. 

Die Helikopter der Bundeswehr -
zu 25 bis 30 Prozent an Rettungs
einsätzen im Alpenraum beteiligt -
hätten zwar in der Tat nur ein Trieb
werk, sie unterlägen aber als soge
nannte Staatsluftfahrzeuge formal 
nicht den Regelungen der europäi
schen Luftfahrtbehörde, wenn sie im 
Rahmen ihres militärischen Auftrags 
operierten. Dazu gehöre auch die Si
cherstellung des Luftrettungsdien
stes, etwa die Bergung eines verun
glückten Drachenfliegers. 

Das Innenministerium bereite der
zeit eine Neuregelung der Zusam
menarbeit von Bergwacht und Luft
rettungsdienst im Alpenraum vor. 
Was die von der Bergwacht gefor
derte Ausstattung der Helikopter mit 
einer Rettungswinde betreffe, so 
gelte hier für die Gebirgsluftrettung 
- wie für alle anderen Bereiche des 
Gesundheitswesens -, "daß nicht im
mer alles Wünschenswerte gleich fi
nanziell machbar ist". 

Immerhin würden jetzt für die 
Hubschrauber in Kempten und 

Traunstein Bergetauvorrichtungen 
beschafft, die einen verbesserten 
Einsatz im Gebirge ermöglichen sol 
len. 
Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 9. 
Januar 1997 

Freiwilliger Krisenein
satz kann Job kosten 

Ein Arbeitnehmer hat nach einem 
Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt 
keinen Anspruch auf Wiedereinstel
lung, wenn er von einem mehr als 
zwei Monate dauernden freiwilligen 
Einsatz als Soldat in einem Krisen
gebiet zurückkehrt. In einem Grund
satzurteil wies das Gericht die Klage 
eines US-Staatsbürgers ab, der auf 
eigene Initiative an einem neunmo
natigen Einsatz in Bosnien teilge
nommen hatte (Az: Ca 2031/96). 

Der Arbeitgeber hatte den Ame
rikaner für den Einsatz 14 Tage lang 
freigestellt . Als sich herausstellte, 
daß die Abwesenheit neun Monate 
dauern würde, kündigte die Firma 
wegen Arbeitsverweigerung. Das 
Gericht verwies auf den Fall eines 
Türken, dessen Arbeitsplatz 
während eines zweimonatigen 
Wehrdienstes in seiner Heimat ge
schützt gewesen sei. Für neun Mo
nate könne es dem Arbeitgeber 
nicht zugemutet werden, den Ar
beitsplatz freizuhalten . 
Quelle: Kölner Stadtanzeiger vom 
17. Dezember 1996 

Weiter voller Lohn für 
Ehrenamtliche 

In Nordrhein-Westfalen sollen die 
rund 160 000 ehrenamtlichen Kräf
te bei Katastrophenschutz und Frei
williger Feuerwehr auch weiterhin 
vollen Lohn bei Krankheit erhalten. 
Finanzielle Einbußen, die über die 
von Bonn beschlossene Kürzung der 
Lohnfortzahlung auf 80 Prozent ent
stehen, sollen über eine landes
rechtliche Regelung beseitigt wer
den, wie das Innenministerium ge
stern mitteilte. Nicht nur bei 
Unfällen, sondern auch bei Krank
heiten, die durch Einsätze und Übun
gen verursacht werden, sollen Ar
beitgeber den Lohn voll weiterbe
zahlen . Den Differenzbetrag von 20 
Prozent sollten die gesetzlichen Un
fallversicherungen zurückerstatten. 

Quelle: General-Anzeiger; Bonn, vom 
20. Dezember 1996 
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Wolfgang Pleßke 
ist tot 

Nach Redaktionsschluß der Aus
gabe IV/96 erreichte uns die Nach
richt vom Tod von Wolfgang Pleßke, 
Abteilungsleiter im DRK-Generalse
kretariat. Am 22. August 1938 ge
boren, verstarb er an den Folgen ei
nes Herzinfarktes im Alter von erst 
58 Jahren am 17. Dezember 1996. 

Das Deutsche Rote Kreuz hat mit 
Wolfgang Pleßke eine Persönlichkeit 
verloren, die engagiert und tatkräf
tig alle Aufgaben wahrgenommen 
hat. Eine Persönlichkeit, der Respekt, 
Achtung und Anerkennung entge
gengebracht wurden . Für Kollegen 
und Mitarbeiter war er Vertrauter 
und Freund. 

Wolfgang Pleßke war seit dem 17. 
Februar 1986 als Referatsleiter im 
Rettungsdienst des DRK tätig und lei
tete seit Januar 1993 die Abteilung 
I, zu der Hi lfszug, Rotkreuzgemein
schaften, Jugendrotkreuz, Rettungs
dienst, Zivil- und Katastrophenschutz 
und der Blutspendedienst gehören. 

Es ist kennzeichnend für Wolfgang 
Pleßke, der einen Tag vor Heilig
abend in Bad Godesberg beigesetzt 
wurde, daß sein letzter Wille der 
notleidenden Bevölkerung in Sara
jevo galt: Anstelle von Kranz- und 
Blumengrüßen bat er um Spenden 
für die "Suppen küche Sarajevo" des 
DRK. 

Dr. Horst Schättler 

Abschied 
von der GTZ 

Ohne Ideale geht es in der Ent
wicklungspolitik nicht. Doch das 
reicht für eine Arbeit in der Gesell 
schaft für Technische Zusammenar
beit (GTZ) nicht aus, unternehmeri
sches Geschick und Kalkül müssen 
dazukommen. Und für die Position 
des Geschäftsführers ist das richtige 
Parteibuch eine dritte wichtige Qua
lifikation. Hans-Peter Merz ist der 
Mann mit der richtigen Mischung zur 
rechten Zeit gewesen. Mehr als 22 
Jahre ist das CDU-Mitglied Teil des 
Triumvirats an der Spitze der Orga
nisation gewesen, die im Auftrag des 
Bundes die technische Seite der Ent
wicklungshilfe ausführt. Merz war 
als Arbeitsdirektor für die Personal 
politik zuständig, kümmerte sich zu
dem intensiv um die Projekte in Afri
ka und war ein Verfechter der Um-

organisation der riesigen Behörde. 
Inzwischen ist die Dezentralisierung 
im Gange. Mit ihr erhalten die Re
gionalbüros in den Partnerländern 
mehr Kompetenzen. Sein Nachfolger 
ist seit 1. Januar 1997 das CDU-Mit
glied Bernd Eisenblätter, der zuvor 
den SPD-Mann Hansjörg Elshorst 
kommissarisch vertreten hatte. Die
ser wollte ursprünglich nur für ein 
Jahr als Berater zur Weltbank gehen, 
hat dann aber das Angebot bekom
men und angenommen, seinen Ver
trag zu verlängern . Er schied damit 
zum Jahresende bei der GTZ aus. Die 
vakante SPD-Position nimmt seit An
fang Februar Hans-Dietrich Pali mann 
ein. Der 53 Jahre alte Jurist war von 
1985 bis 1993 Hauptgeschäftsführer 
des Deutschen Entwicklungsdienstes 
und anschließend Europabeauftrag
ter des Entwicklungshilfeministeri
ums. Konstanz gibt es hingegen bei 
dem Dritten im Führungsbunde. Dies 
ist und bleibt Gerold Dieke von der 
FDP. 

Quelle: Frankfurter Allgemeine Zei
tung vom 15. Januar 1997 

Dr. Manfred Ragati 
neuer Präsident der 
Bu ndesa rbeitsgemei n
schaft der Freien 
Wohlfahrtspflege 
(BAGFW) 

Dr. Manfred Ragati (58), Bundes
vorsitzender. der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO), hat zum 1. Januar 1997 die 
Präsidentschaft der Bundesarbeits
gemeinschaft der Freien Wohl 
fahrtspflege (BAGFW) übernommen. 
Ragati löst turnusgemäß pfarrer Jür
gen Gohde, Präsident des Diakoni
schen Werks der EKD, ab. 

Anläßlich der Übernahme der Fe
derführung erklärte Ragati: "Die 
Wohlfahrtsverbände sind in großer 
Sorge, weil auch in 1997 keine Trend
wende am Arbeitsmarkt zu erwarten 
ist und sich die Spaltung der Gesell
schaft in wohlhabend und arm wei
ter fortsetzt . Es ist zu befürchten, 
daß alte, kranke und behinderte 
Menschen Opfer einer Stabilitätspo
litik um jeden Preis werden ." 

In der BAGF arbeiten die Arbei
terwohlfahrt, der Deutsche Caritas
verband, der Deutsche Paritätische 
Wohlfahrtsverband, das Deutsche 
Rote Kreuz, das Diakonische Werk 
der EKD und die Zentralwohlfahrts
steIle der Juden in Deutschland zu
sammen. 

Neudeck in Rente 
Rupert Neudeck (57), Mitbegrün

der des Notärzte-Komitees Cap Ana
mur und bislang Politik-Redakteur 
beim Deutschlandfunk, ist von dem 
Rundfunksender in den Vorruhe
stand verabschiedet worden . Neu
deck will künftig als freier Journalist 
arbeiten und seine Tätigkeit bei Cap 
Anamur fortführen. 

Quelle: Kä/ner Stadtanzeiger vom 8. 
Januar 1997 

Neuer Direktor bei 
ECHO 

Der bisherige Direktor, Santiago 
Gomez-Reino, wurde mit Mitteilung 

er Europäischen Kommission vom 
24. Februar 1997 zum stellvertreten
den Generaldirektor der Direktion 
"Auswärtige Beziehungen zum Süd I. 
Mittelmeerraum, Mittlerer und Na
her Osten, Süd- und Südostasien so
wie Nord-Süd-Zusammenarbeit" er
nannt. 

Sein Nachfolger ist ebenfalls Spa
nier. Alberto Navarro Gonzalez 
wurde 1955 auf Teneriffa geboren. 
Im Jahre 1977 (mit 22 Jahren!) schloß 
er sein Studium der Rechte an der 
Universität von Salamanca ab. Er ver
fügt zudem über die Diplome der 
Akademie für Internationales Recht 
in Den Haag (NL) sowie als Absolvent 
der spanischen Diplomatenschule . 

Vor seinem Dienstantritt als Di
rektor ECHO war Navarro Gonzalez 
Leiter der Büros des spanischen 
Außenministers, von 1991 -1995 Ge
neraldirektor für Recht und Organi
sation im Sekretariat der Europäi
schen Union und von 1980-1991 in 
verschiedenen Verwendungen im di
plomatischen Dienst des spanischen 
Außenministeriums, vorzugsweise 
für Mittel- und Lateinamerika. ECHO 
ist mit rd . 1,1 Mrd . ECU (= 2 Mrd . 
DM) pro Jahr der weltweit größte 
Förderer von internationalen huma
nitären und Katastrophenhilfe
einsätzen. 
Dr. Horst Schätt/er 
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Brandschutz in 
Verkehrstunnelanlagen 

Mit dem Brandschutz In Verkehrs
tunnelanlagen beschäftigt sich ein 
Seminar der Technischen Akademie 
Wuppertal vom 20. bis 21 . Mai 1997 
unter der Leitung von Dr.-Ing. A . 
Haack, Köln . Auf dem Lehrplan ste
hen Brandereignisse in Verkehrstun
nelanlagen des In- und Auslandes, 
Rechnerische Brandausbreitungsmo
delle und Brandverhalten der Um
grenzungsbauteile, Europäische 
Normung und Forschung zum Brand
schutz im Bereich der Schienenfahr
zeuge, Einfluß von Fahrzeugen und 
Betrieb auf den Brandablauf, Brand
bekämpfung im tunnelgebundenen 
Schienennahverkehr, Ausstattung 
von Straßentunnels unter brand
schutztechnischen Gesichtspunkten, 
Brandbekämpfung in Verkehrstun
nels, Pkw-Brand im Hatfield-Tunnel 
sowie in der U-Bahn-Haltestelle Kings 
Cross/Eng land, Sicherheitskonzept für 
den Brandfall in Tunnels der DB
Schnellfahrstrecken sowie Vorschrif
ten für den Transport gefährlicher 
Güter. 

Das Seminar richtet sich an Teil 
nehmer aus Straßenbauämtern, Tief
baubehörden, U-Bahnbauämtern, 
Brandschutzbehörden, Verkehrsun
ternehmen im Bereich des U-, S- und 
Stadtbahnbetriebes sowie der Fern
bahnverbindungen, Technischen Auf
sichtsbehörden, Planungsbüros, Zulie
ferer- und Ausrüstungsindustrie sowie 
an Versicherer und Sachverständige. 

Nähere Informationen: Technische 
Akademie Wuppertal, Hubertusallee 
18, 42117 Wuppertal, Tel. 02 02/ 
74 95-0, Fax 02 02/74 95-20 2. 

Bewältigung von belasten
den Einsatzsituationen 

Die Brandschutz- und Katastro
phenschutzschule Heyrothsberge ver-

anstaltet am 22. und 23 . Oktober 
1997 eine Fachtagung " Bewältigung 
von belastenden Einsatzsituationen" . 

Am 24. Mai 1997 öffnet die Brand
schutz- und Katastrophenschutz
schule von 10.00 bis 14.00 Uhr ihre 
Pforten zum Tag der offenen Tür. 

Nähere Informationen: Brand
schutz- und Katastrophenschutz
schule Heyrothsberge, Biederitzer 
Straße 5, 39175 Heyrothsberge, Tel. 
03 92 92/61 01, Fax 03 92 92/31 84. 

SOS-Rettungsmittel/Stadt
sicherheit '97 

Vom 10. bis 14. Juni 1997 findet in 
Moskau die 4. Internationale Fach
messe für Rettungsmittel -Ausrüstun
gen statt. Bereits in den vergange
nen Jahren war die Veranstaltung 
der Fachmesse "SOS-Rettungsmittel
Ausrüstungen" in Moskau ein voller 
Erfolg. Grund dafür ist der riesige 
Nachholbedarf der GUS-Staaten an 
Maschinen, Ausrüstungen und Know
How in allen Bereichen des zivilen 
Katastrophenschutzes. 

Da moderne Technik in allen Be
reichen des Katastrophen- und Um
weltschutzes noch nicht vorhanden 
ist, sind Rußland und die GUS-Staa
ten auf die Zusammenarbeit mit aus
ländischen Unternehmen angewie
sen. Deshalb wird diesen wichtigen 
Themen von staatlicher Seite zukünf
tig mehr Priorität eingeräumt. 

Die Regierung der Russischen Fö
deration ist bestrebt, die internatio
nale Zusammenarbeit im Bereich der 
Vorsorge, Verhinderung und Beseiti
gung von Unglücksfällen und Kata
strophen zu erweitern. Der Bedarf an 
Ausrüstungen jeglicher Art ist enorm 
hoch, und die regionalen Behörden 
verfügen über finanzielle Mittel zum 
Einkauf von Rettungsmitteln . 
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Das Ministerium für Zivilverteid i
gung, Ausnahmesituationen und Hil
fe bei Naturkatastrophen (EMERCOM 
of Russia) und die Regierung der Rus
sischen Föderation laden daher zur 
Teilnahme an dieser Fachmesse in 
Moskau ein . 

Nähere Informationen: Ost-West
Partner GmbH, Postfach 1827, 92608 
Weiden, Tel. 09 61/4 81 48-0, Fax: 
09 61/41 60-3 99. 

Risikomanagement 

Am 5. und 6. Juni 1997 veranstal 
tet EUROFORUM in Frankfurt eine 
Konferenz über Risikomanagement 
und Sicherheit in Unternehmen . 
Schwerpunkte der Konferenz sind 
u. a. die Gestaltung einer Risikoma
nagement-Organisation, Risikoerfas
sung und -bewertung in Schwer
punktbereichen, Entwicklungen und 
Implementierungen von Strategi 
schem Risikomanagement, Konzep
te des Strategischen Risikomanage
ments, Risikomanagement und Risi 
kofinanzierungsstrategie sowie 
Subsysteme des Risikomanagements. 
Die Konferenz soll einen praxisori 
entierten Einblick in das Risikoma
nagement vermitteln . Die Teilnehmer 
erfahren, wie man Schäden vermei 
det, wie man durch Selbstbehalte 
Versicherungsprämien einspart, wei 
che Möglichkeiten alternativer Risi 
kofinanzierung bestehen und wie 
man im Schadensfall agiert und rea
giert. 

Die Konferenz wird am 16. und 
17. Juni 1997 in Wien und am 30. Ju
ni und 1. Juli in Stuttgart wiederholt. 

Nähere Informationen: EUROFO
RUM Deutschland GmbH, Postfach 
23 02 65, 40088 Düsseldorf, Tel. 
02 11/96 86-3, Fax 02 11/96 86-5 02. 

Erscheinungsweise: 
4mal jährlicH zum Quartalsende 

Anzeigenverwaltung: 
Osang Verl ag GmbH, Am Römerlager 2, 
53117 Bonn 

Alle Rechte, auch für Auszüge und 
Übersetzungen, vorbehalten . Die ge
zeichneten Beiträge stellen nicht unbe
dingt die Meinung des Herausgebers 
oder der Redaktion dar. 
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Katastrophenschutztag der Stadt Halle (Saale) 

Katastrophenschutz als 
gesarntgesellschaftl iches Anl iegen 
von Dipl.-Ing. Horst Dölling, Abteilungsleiter Zivil- und Katastrophenschutz der Stadt Halle 

Langfristig vorbereitet präsentierte 
die Stadt Halle am 14. September 
1996 auf dem Marktplatz Mittel und 
Möglichkeiten zur Gefahrenabwehr. 
Nicht nur Hi/fsorganisationen, son
dern auch Betriebe, Einrichtungen 
und Institutionen, die beim Eintritt 
von Großschadenslagen von Bedeu
tung sein könnten bzw. Dienstlei
stungen anzubieten haben, prägten 
an diesem Tag das Bild des Stadtzen
trums von Halle. 

Während auf dem Marktplatz die 
gesamte Vielfalt von Mitteln und 
Möglichkeiten im Rahmen der Ge
fahrenabwehr eindrucksvoll für den 
Bürger dargestellt wurde, kamen im 
Stadthaus haupt- und ehrenamtliche 
Vertreter des Katastrophenschutzes 
zu Wort. 

So erinnerte Herr Günther Cy
riacks, ehemaliger Ortsbeauftragter 
des THW-OV Hannover, an die Pro
bleme und Schwierigkeiten bei der 
Vorbereitung des Aufbaues eines OV 
des THW Halle-Saalekreis und äußer
te sich anerkennend zum erreichten 
Stand dieses Ortsverbandes. Hier 
wurde durch den Ortsbeauftragten 
Fritz Bernhardt eine äußerst um
fangreiche Arbeit geleistet, die in der 
Stadt Halle anerkannt ist. 

Herr Dr. Wolf R. Dombrowsky von 
der Katastrophenforschungsstelle der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
gab durch seinen Diskussionsbeitrag 
in vielerlei Richtung Denkanstöße, 
wie sich denn der Katastrophen
schutz in der BRD entwickeln sollte, 
um den stetig steigenden Anforde
rungen gerecht zu werden. Je mo
derner und komfortabler unser täg
liches Leben wird, um so sensibler 
und störanfälliger wirken sich schon 
kleinere Ereignisse auf dieses aus. 

Regierungsdirektor Franz Josef 
Molitor, amtierender Leiter der Ka
tastrophenschutzschule des Bundes 
im Bundesamt für Zivilschutz Bad 
Neuenahr-Ahrweiler, brachte in sei
nen Ausführungen zum Ausdruck 
daß die Beherrschung von Großscha~ 
denslagen immer mit dem Begriff der 
Stabsarbeit im Zusammenhang zu se
hen ist, welche durch die Gefahren
abwehrbehörden vorbereitet, orga-

Die verschiedenen Hilfsorganisationen stellten sich mit zahlreichen 
Aktionen vor. Foto: Dölling 

nisiert und der jeweiligen Lage an
gepaßt kurzfristig umsetzbar sein 
muß. 

Aus gesundheitlichen Gründen 
konnte Herr Dr. Paul Wilhelm Kolb, 
ehemaliger Präsident des Bundes
amtes für Zivilschutz, leider nicht 
anwesend sein. Er richtete eine 
Grußadresse an die Teilnehmer der 
Veranstaltung, in der er darauf hin
wies, für die BRD gemeinsam an ei
nem zukunftssicheren Konzept zu ar
beiten, welches vorhandene Sach
und Fachkompetenz bündelt, um der 
Aufgabenvielfalt allumfassend ge
recht werden zu können. 

Erfahrungsberichte zum Aufbau 
der Kräfte im Katastrophenschutz 
der Hilfsorganisationen der Stadt 
Halle rundeten diesen theoretischen 
Teil der ganztägigen Veranstaltung 
ab. 

Da an diesem Tag schönes Wetter 
herrschte, war die Resonanz in der 
Bevölkerung (10-15 000 Besucher) 
groß. 

Dem Anliegen der Veranstaltung 
folgend, den Katastrophenschutz als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar
zustellen, landeten Hubschrauber der 

IFA und des HSD unmittelbar auf 
dem Marktplatz, führte die Ret
tungshundestaffel des DRK Karlsru
he Einsätze vor, wurden durch alle 
H i Ifsorga n isationen Übungsdemon
strationen zur Rettung von Men
schen in Gefahrensituationen prä
sentiert, erläuterte der Kampfmit
telbeseitigungsdienst Sachsen-Anhalt 
Details zu seiner komplizierten Ar
beit und stellten sich Polizei, Bun
desgrenzschutz sowie Leistungser
bringer der freien Wirtschaft der Öf
fentlichkeit vor. 

Großküchen der Stadt Halle steil
ten für die Feldkochherde der Hilfs
organisationen die Rohprodukte zur 
Herstellung der Verpflegung zur Ver
fügung. Deren Verkaufserlös in Höhe 
von 2 676,00 DM wurde dem 
Förderverein krebskranker Kinder ge
spendet. 

In Auswertung des Katastrophen
schutztages der Stadt Halle stellten 
alle Teilnehmer übereinstimmend 
fest: "Es könnte uns alle irgendwann 
einmal treffen - gut zu wissen, was 
uns dann für Mittel zur Verfügung 
stehen ... ". 
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Zivi Ischutzneuordnungsgesetz 
verabschiedet 
Das Zivilschutzneuordnungsgesetz 
ist im März 1997 vom Deutschen 
Bundestag und vom Bundesrat ver
abschiedet worden. Bis 1999 soll die 
Neuordnung umgesetzt sein. Der 
Jahresetat für das laufende Jahr be
trägt rund 458 Millionen DM; im Ver
gleich mit dem Höchstetat von 1992 
wurden somit rund 380 Millionen 
DM eingespart. Die kumulativen 
Einsparungen seitdem betragen cir
ka 1,4 Milliarden DM. 

Die konkreten Ziele des Neuord
nungsgesetzes sind eine engere Ver
zahnung des Zivilschutzes mit dem 
in Obhut der Länder stehenden Ka
tastrophenschutz in Friedenszeiten 
und der Verzicht auf die Sonder
strukturen des Bundes. Zudem sollen 
die zuständigen Bundesbehörden zu
sammengefaßt und der Bundesver
band für den Selbstschutz rückwir
kend zum 1. Januar 1997 aufgelöst 
werden. Nach den Worten von Bun
desinnenminister Manfred Kanther 
ist das Gesetz "ein wichtiger Beitrag 
zur Entbürokratisierung, zum 
'Schlanken Staat' und zur Effizienz-

steigerung trotz knapper werdender 
Ressourcen" . 

Bundeszivil
schutzbehören 

Die ersten Schritte zur Neuorgani
sation sind schon, soweit es möglich 
war, vor der Verabschiedung des Ge
setzes getan worden. Der Personal
stand im Zivilschutz wurde bei Bund 
und Ländern auf sozialverträgliche 
Weise um rund 1 450 Mitarbeiter ge
senkt, weitere 350 Stellen sollen ab
gebaut werden. Die vier vom Bund 
bis 1995 finanzierten Zivilschutz
behörden werden auf zwei reduziert, 
das Technische Hilfswerk und das Bun
desamt für Zivilschutz. Im gleichen 
Jahr wurde das THW neu strukturiert 
und die Akademie für Notfallplanung 
und Zivilschutz in das Bundesamt für 
Zivilschutz eingegliedert. 

Abbau beim Bund 
Der Bund verzichtet aufgrund der 

veränderten Sicherheitslage auf ver
schiedene Einrichtungen und Maß-

von Dr. Susanne Franke, Köln 

nahmen. So gibt es in Zukunft kein 
exclusives Warnsystem mehr, es wer
den aus Bundesmitteln keine neuen 
Schutzräume und Hilfskrankenhäu
ser gebaut, und die Sanitätsmateri
allager werden aufgelöst. 

Neue Akzente 
Der Bund ergänzt nun den Kata

strophenschutz der Länder durch Sach
mittel und Ausbildungsmaßnahmen, 
statt weiterhin rund 6 000 eigene Zi
vilschutzeinheiten aufzustellen. Mit 
der Eingliederung der Bundesressour
cen wurde bereits begonnen. 

Die bundeseigenen Zentralwerk
stätten und Zivilschutzschulen wer
den aufgegeben. In diesem Zusam
menhang wurden rund 800 Stellen 
sozialverträglich abgebaut. Von den 
ehemaligen Mitarbeitern haben 600 
bereits eine neue Stelle oder sind 
frühverrentet. Der Bund erweitert in 
diesem Zusammenhang die Ausbil 
dung der Bevölkerung in Erster Hil
fe um Selbstschutzinhalte. 

Zahlen und Fakten zum Zivilschutzneuordnungsgesetz 
1. Zeitraum für Neuordnung 

1994 bis 1999 

2. Gesetzgebungsverfahren 

ZSNeuOG am 14. November 1996 in 2. 
und 3. Lesung vom Deutschen Bundestag 
beschlossen; am 19. Dezember 1996 An
rufung des Vermittlungsausschusses 
durch den Bundesrat; 

Einigungsvorschlag des Vermittlungs
ausschusses am 26. Februar 1997; Be
handlung des Einigungsvorschlages im 
Deutschen Bundestag am 13. März 1997, 
im Bundesrat am 14. März 1997. 

3. Auswirkungen 

HAUSHALT 
Jahresetat Zivilschutz 1997: 

rund 448 Millionen DM 

Einsparung gegenüber 1992: 

rund 380 Millionen DM 

Kumulative Einsparung seit 1992: 
über 1,4 Milliarden DM 

FACHBEREICHE 

TECHNISCHES HILFSWERK 
• Umsetzung der Straffung/Neustruktu

rierung ab 1. Januar 1995 
• PlafondierunglBudgetierung auf jähr-
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lieh 190 Millionen DM bis zum Jahr 
2000 

Zukünftig: 
.45 000 aktive Helfer plus 17 000 Re

servehelfer 
• 6 000 Fahrzeuge, 810 Technische Zü-

ge, 922 Fachgruppen 
• 665 Ortsverbände 
KATASTROPHENSCHUTZ 
• Herstellung eines zeitgemäßen ein 

heitlichen Hilfeleistungssystems von 
Ländern und Bund durch Verzicht auf 
Sonderstrukturen des Zivilschutzes 

Einsparerfolge: 
• Auflösung der über 6 000 speziellen 

Zivilschutzeinheiten des Bundes ist er
folgt 

• Verzicht auf die bundesfinanzierten 
Katastrophenschutzschulen in den Län
dern, Betrieb in 7 von 8 Schulen ein
gestellt 

• Verzicht auf die bundesfinanzierten 
Zentralwerkstätten in den Ländern (6 
von 34 bereits aufgelöst) 

• Bei den Katastrophenschutzschulen 
und Zentralwerkstätten in den Län
dern sozialverträglicher Abbau von 
rund 800 Beschäftigten; über 460 be
reits anderweitig untergebracht 

• Jahresansatz 1997 von 102,0 Millionen 
DM reduziert gegenüber 1992 um 
rund 167 Millionen DM (= um 62 Pro
zent) 

Zukünftig: 
• Bereitstellung von 9 500 Einsatzfahr

zeugen für 80 000 Helfer zur Verwen
dung in Katastrophenschutzstrukturen 
der Länder 

• Finanzierung der zivilschutzspezifi 
schen Ausbildung vor Ort und an Schu
lungseinrichtungen der Hilfsorganisa
tionen 

• Auflösung des Bundesverbandes für 
den Selbstschutz (BVS) 

• Reduzierung der früher 4 Zivilschutz
behörden auf 2, und zwar THW und BZS 

• Sozialverträglicher Abbau von insge
samt über 1 000 Bediensteten des Zi 
vilschutzes in Bund und Ländern bereits 
erfolgt, weitere Reduzierung um ins
gesamt rund 800 Bedienstete geplant 

• Kostendeckender Betrieb der Zivil 
schutzhubschrauber in der Luftrettung, 
Übernahme von 6 der bisher 22 Ret
tungshubschrauber-Stationen durch 
andere Betreiber in 1995/96 

• Abschaffung des Sirenennetzes des 
Bundes mit 65 000 Sirenen und der 40 
Warndienst-Leitmeldestellen, Redu 
zierung Warnämter, Übernahme von 
33 000 Sirenen durch Kommunen 

• Verzicht auf Schutzraumbauförderung 
- nur noch Bestandserhaltung 

• Verzicht auf spezielle Hilfskranken
häuser und dauernde Bevorratung um
fangreichen Sanitätsmaterials. 




